
Nr. 14,  Dezember 1999 ISSN 1434-2715 10 DM

Schwerpunktthema: Integrationsfachdienste – quo vadis?
Von der Vielfalt des Konzeptes Unterstützte Beschäftigung und dem Umgang damit

Berichte von der Jahrestagung der BAG UB vom 29.9.-1.10.1999 in Teltow

„Integrationsfachdienste – quo
vadis?“, der Titel der diesjährigen
Jahrestagung der Bundesarbeits-
gemeinschaft für Unterstützte Be-
schäftigung stellte die richtige Fra-
ge gleich am Anfang - „Wohin soll
die Entwicklung der Integrations-
fachdienste zukünftig gehen?“. Da
gab es auf der Tagung in Teltow zu-
nächst viele positive Zeichen: Über
250 TeilnehmerInnen aus dem gan-
zen Bundesgebiet waren gekommen,
darunter neben vielen Integrations-
beraterInnen aus Integrationsfach-
diensten und Werkstätten für Behin-
derte, behinderte Arbeitnehmer als
Experten, Eltern, aber auch Fachleu-
te von Behörden und Ministerien und
VertreterInnen fast aller Bundestags-
parteien. Die Schirmherrschaft hat-
te der Behindertenbeauftragte der
Bundesregierung Karl Hermann
Haack übernommen. Das Thema
Integrationsfachdienste und neue
Wege der ambulanten beruflichen
Integration behinderter Menschen
hat Konjunktur. In die behinderten-
politische Landschaft ist Bewegung
gekommen. Die Eckpunkte zum
SGB IX der Koalitionsarbeitsgruppe
(die wir in dieser Ausgabe dokumen-
tieren) enthalten eine gesetzliche
Verankerung von qualifizierten
Integrationsfachdiensten, Maßnah-
men zu einem besseren Übergang
aus der WfB und einen individuel-
len Rechtsanspruch auf Arbeits-
assistenz.

Also alles in Ordnung? Es gab auf
der Tagung aber auch Berichte über
Reibungsverluste und Blockaden vor

Ort in der Arbeit von neueren Inte-
grationsfachdiensten, weil sie von
einigen Arbeitsämtern oder Haupt-
fürsorgestellen als unliebsame Kon-
kurrenz nicht gewollt sind. Es gab
Berichte, dass über eine enge dirigi-
stische Zuweisungspraxis die Inte-
grationsfachdienste „unter Kontrol-
le“ gehalten werden und die Ziel-
gruppe faktisch nur auf einen be-
stimmten Teil der vorgesehenen Ziel-
gruppe reduziert wird, indem z.B.
SchulabgängerInnen mit Behinde-
rungen oder Menschen aus Werkstät-
ten für Behinderte nicht zugewiesen
werden.

Dies mögen, wie oft auf der Ta-
gung beteuert wurde, Einzelfälle und
Anlaufschwierigkeiten sein, es muss
jedoch klargestellt und strukturell
sichergestellt werden, das dies in
Zukunft nicht mehr möglich ist.
Integrationsfachdienste sollen keine
outgesourcte Schwerbehinderten-
vermittlung des Arbeitsamtes sein,
die die Arbeit der KollegInnen dort
ersetzt. Integrationsfachdienste sind
für solche Personen erforderlich, bei
denen die reine Vermittlung eines
Arbeitsplatzes nicht ausreicht, weil
sie weitergehende Unterstützung
benötigen, ohne die sie den Arbeits-
platz schnell wieder verlieren wür-
den. Es muss sichergestellt werden,
dass gerade Personen mit einer
schweren Behinderung, wie z.B.
Menschen mit geistiger oder psychi-
scher Behinderung oder einer erwor-
benen Hirnschädigung, die ohne die-
se Dienste keine Chance am Arbeits-
markt hätte, nicht am Ende wieder

aus der tatsächlichen Zielgruppe die-
ser Dienste herausfallen.

Es ist die entscheidende Frage, wie
und mit welchem Konzept Integra-
tionsfachdienste und neue Möglich-
keiten der ambulanten beruflichen
Rehabilitation zukünftig in das Sy-
stem der beruflichen Eingliederung
eingebunden werden. Integrations-
fachdienste müssen als kostenträger-
übergreifende, unabhängige, profes-
sionelle Dienste in das System der
beruflichen Rehabilitation eingebun-
den werden und die notwendigen
Dienstleistungen für Arbeitgeber
und behinderte Arbeitnehmer unbü-
rokratisch aus einer Hand anbieten
können. Die BAG UB hat auf der
Tagung mit der Brandenburger Er-
klärung zur beruflichen Integration
behinderter Menschen in Deutsch-
land wichtige Eckpunkte zu einer
sinnvollen Weiterentwicklung dieses
Bereiches verabschiedet (siehe Do-
kumentation in den impulsen Nr. 13
oder im Internet unter www.bag-
ub.de), die in der weiteren Diskussi-
on berücksichtigt werden sollten. Die
Gespräche mit den Bundestags-
politkerInnen, den Vertretern der
zuständigen Behörden und Ministe-
rien sowohl auf der Tagung als auch
in Folge der Tagung sind ein gutes
Zeichen. Es wird jetzt sehr darauf
ankommen, dass aus den guten
Eckpunkten auch sinnvolle Gesetze
und funktionsfähige Strukturen vor
Ort geschaffen werden.

Stefan Doose,
Geschäftsführer
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Meine sehr geehrten Damen und
Herren,liebe Kolleginnen und

Kollegen,
Ich darf mich zunächst bei der

BAG UB, für die Einladung zu die-
sem Impulsreferat bedanken.

Wenn auch 10 Tage zu früh, feiern
wir heute Abend das fünfjährige
Bestehen der BAG UB. Diese 5 Jah-
re sind schon ein kleines Wunder.
Viele von Ihnen werden sich noch
erinnern, vom 4. - 6-. März 1994 fand
in Hamburg die Fachkonferenz „Wo
anders arbeiten“ statt. Ich denke nur
wenige die damals an dieser, der
Vorbereitung der Gründung der
BAG UB dienenden Tagung mitge-
wirkt haben, hätten die folgende
Entwicklung voraus gesagt.

Ich will, wie mir aufgetragen, eini-
ge wenige Eckpunkte dieser Ent-
wicklung benennen:

1. Quantitative Ausweitung
· Da ist als Erstes die quantitative

Ausweitung von Integrationsfach-
diensten, wie sie dem Informati-
onsblatt „impulse“ zu entnehmen
ist:
- Im Januar 1996 gab es 75 Inte-

grationsfachdienste in Deutsch-
land,

- im Juni 1996 sind es bereits 100,
- im Sept. 1997 ist die Zahl dann

auf 120 angestiegen,
- im Juni 1998 vermeldet die BAG

UB dann 150 Integrationsfach-
dienste und

- im Juni 1999 wird die Anzahl
mit mehr als 175 Integrations-
fachdiensten angegeben.

Auch die AG der Deutschen
Hauptfürsorgestellen vermeldet eine
ähnliche Entwicklung. Während sie
in ihrem Jahresbericht 94/95 von ei-
ner beachtlichen Zahl schreibt, lesen

wir im Bericht 95/96, dass in
Deutschland ... aktuell bereits 80
Integrationsfachdienste existieren.
Im nächsten Bericht ist dann die
Anzahl auf 110 gestiegen um im
Letzten vorliegenden Bericht (97/98)
zu lesen, dass es nunmehr 127 Dien-
ste sind.

So erfreulich diese quantitative
Entwicklung auch ist, wichtig ist ein
ganz anderes Ergebnis, und das lau-
tet: 1997 wurden 847 schwer behin-
derte Menschen mit Unterstützung
der Integrationsfachdienste in unbe-
fristete Arbeitsverhältnisse einge-
gliedert. Dazu kommen noch einmal
598 mit befristeten Arbeitsverträgen.
D.h. 1.432 schwer behinderte Frau-
en und Männer erhalten jetzt die
Möglichkeit, sich auf dem Arbeits-
markt zu beweisen, erzielen ein ei-
genes Einkommen und können sich
im Idealfall aus ihrer Abhängigkeit
von der Sozialhilfe lösen.

Ohne hier jetzt auf die genauen
Zahlen einzugehen, ich gehe davon
aus, dass ein Teil der Praktikantin-
nen und Praktikanten nach dem
durch die Fachdienste vermittelten
Praktikum beschlossen hat, doch in
der Werkstatt für Behinderte zu blei-
ben oder sich dort eingliedern zu las-
sen. Das ist eine dann eine Entschei-
dung, bei der wir nicht aus den Au-
gen verlieren dürfen, welchen
Autonomiefortschritt mit dieser Ent-
scheidung, die vor der Arbeit der
Integrationsfachdienste so nicht
möglich war, verbunden ist - Wahl-
freiheit.

2. Politische Akzeptanz
Als zweiten Punkt will ich auf die

zunehmende politische Akzeptanz
der Unterstützten Beschäftigung hin-
weisen. Dies lässt sich z.B. nachvoll-
ziehen an den Behindertenberichten

der Bundesregierung. Während im
zweiten Bericht der Bundesregie-
rung die Ausgliederung aus der
Werkstatt noch keine Rolle spielte,
lesen wir im dritten Bericht (1994):

„Unter entsprechend günstigen
Voraussetzungen und nach angemes-
senen Fördermaßnahmen ist es mög-
lich, einen geringen Teil der Werk-
stattbeschäftigten außerhalb der
Werkstatt auf Arbeitsplätzen in Be-
trieben oder im öffentlichen Dienst
zu beschäftigen. Der Bundesdurch-
schnitt liegt zurzeit unter 1 v.H. Des-
halb müssen die Bemühungen, eine
größere Anzahl Werkstattbeschäf-
tigter in dauerhafte Arbeitsverhält-
nisse zu vermitteln, verstärkt werden.

Im vierten Bericht (1998) heißt es:

„Ein Teil der arbeitslosen Schwer-
behinderten (zur Erinnerung:
Werkstattbeschäftigte sind keine Ar-
beitslosen) kann - auch unter Aus-
schöpfung der schon bestehenden
Fördermöglichkeiten - nur dann in
das Arbeitsleben auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt eingegliedert wer-
den, wenn besondere externe Fach-
dienste (Integrationsfachdienste) zur
Unterstützung der Arbeitsverwal-
tung bei der Vermittlung und zur
Unterstützung der Hauptfürsorge-
stellen bei der nachgehenden
arbeitsbegleitenden Betreuung zur
Verfügung stehen; dies gilt insbeson-
dere für Ältere, Langzeitarbeitslose,
unzureichend beruflich qualifizierte
oder wegen Art und Schwere der
Behinderung besonders Betroffene“.

Die neue Bundesregierung hat na-
türlich noch keinen Bericht zur Lage
der Behinderten vorgelegt. Hilfsweise
zitiere ich hier aus der Rede des Beauf-
tragten der Bundesregierung für die
Belange der Behinderten vom 28.01.99
im Deutschen Bundestag.

Entwicklungen und Visionen von Unterstützter
Beschäftigung
von Detlev Jähnert - Hannover
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„Wir werden dem vierten Bericht
der Bundesregierung folgen. Wir
wollen die Integrationsfachdienste
ausbauen, um zu erreichen, dass ge-
wissermaßen eine spezielle Arbeits-
vermittlung für diesen Teil der be-
nachteiligten Bevölkerungsgruppen
eingerichtet wird. Insofern meine
ich, dass es nur eine zynische und
faule Ausrede ist, wenn man sich
darauf zurückzieht, dass die Vermitt-
lung und die Beschäftigung von be-
hinderten Menschen in unserer Ge-
sellschaft zu bürokratisch organisert
und zu teuer ist. Man muss sich da
nur um die entsprechenden Fach-
dienste kümmern. Dann wird man
feststellen, dass dies nicht der Fall
ist. Wir leben darüber hinaus in ei-
ner Umbruchsituation.... Viele behin-
derte Menschen in unserer Gesell-
schaft möchten nicht mehr in Werk-
stätten für Behinderte, die klassische
Form der Beschäftigung, gehen, son-
dern einen Weg finden, in den ersten
Arbeitsmarkt zu gelangen.“

Lieber Karl-Hermann ich wünsche
dir für deine in der gleichen Rede
angekündigten Gespräche darüber,
den Modellversuch vorzeitig abzu-
brechen und die Erfahrungen umzu-
setzen, viel Erfolg.

3. Projekt Unterstütze
Beschäftigung 2000

Neben den zahlreichen Fortbil-
dungsveranstaltungen, die von der
BAG UB organisiert wurden, den
ungezählten Terminen, die insbeson-
dere Stefan wahrgenommen hat und
wo er immer überzeugend, das gilt
zumindest für die Veranstaltungen an
denen ich teilgenommen habe, für
die Ziele der UB ficht, der mehr oder
weniger regelmäßigen Herausgabe
eines eigenen Informationsblattes
und der Veröffentlichung zahlreicher
Materialien, ich erinnere hier an die
gemeinsame Stellungnahme der
BAG Integrationsfirmen, der BAG
UB und des Sozialverbandes Reichs-
bund zur Weiterentwicklung der
Integrationsfirmen und Integrations-
fachdiensten, hat die BAG UB am

1.10.1998 auch noch das Projekt
Unterstützte Beschäftigung 2000
begonnen.

Ich weiß aus eigener Erfahrung,
welche Mühe es macht, die mittler-
weile kaum noch überschaubare
Sammlung an Erfahrungsberichten,
wissenschaftlichen Forschungsbe-
richten oder Konzeptionspapieren im
Auge zu behalten oder sich zu be-
sorgen. Ich kann das auch anders
ausdrücken: welche Arbeitserleich-
terung es für mich bedeutet, die zahl-
reichen Anfragen nach Material zum
Thema unterstützte Beschäftigung
mit einem Hinweis auf das Projekt
Unterstütze Beschäftigung 2000 be-
antworten zu können. Und ich bin
sicher, gerade die Verfügbarkeit die-
ser Materialien trägt dazu bei, dass
die Idee der Unterstützen Beschäfti-
gung immer mehr Verbreitung fin-
det.

Für das Nds. Bündnis Unterstütze
Beschäftigung, in dem ich mitarbei-
te kann ich jedenfalls feststellen,
wenn wir Informationen, Literatur
oder Referenten benötigten, durch
das Projekt Unterstütze Beschäfti-
gung 2000 wurde uns immer schnell
geholfen.

4. Berufsbegleitende
Qualifizierung Unter-
stützte Beschäftigung

Ich habe bereits über die quantita-
tive Ausweitung der Arbeit der Inte-
grationsfachdienste berichtet. Diese
war natürlich nur möglich, weil es
gelang, auch entsprechendes Perso-
nal für diese Aufgabe zu finden.
Nach den Jahresberichten der AG
der Deutschen Hauptfürsorgestellen
waren es 1998 fast 200 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Ein großer
Teil von ihnen ist ja heute auch hier.
Wo kamen sie her, was haben sie
vorher gemacht, welche Ausbildung/
Qualifikation haben sie. Jedenfalls
sind sie keine ausgebildeten Integra-
tionsberaterInnen, diese Ausbildung
gibt bzw. gab es bisher ja nicht.

Von daher war es höchste Zeit eine
berufsbegleitende Qualifizierung zur
Unterstützten Beschäftigung zu ent-
wickeln und anzubieten. Die Arbeit
die sie leisten, ist eine hochkomple-
xe, und es ist für die weitere Entwick-
lung der Unterstützen Beschäftigung
hilfreich, wenn Ihnen die Grundla-
gen der Unterstützen Beschäftigung
angeboten werden.

Meine sehr geehrten Damen und
Herren, liebe Kolleginnen und Kol-
legen,

ich möchte noch einmal daran er-
innern, wir feiern heute Abend nicht
das 20-jährige Bestehen der BAG
UB, sondern es sind gerade 5 Jahre.
Und vergessen wir dabei nicht, un-
ter welchen unsicheren Arbeitsbe-
dingungen dies alles begann, ein
halbtags arbeitender Geschäftsfüh-
rer, dessen Gehalt zunächst nur be-
zahlt werden konnten, weil Vor-
standsmitglieder private Kredite ga-
ben, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die mit AB-Verträgen arbeiten
müssen und wie gerade in der letz-
ten „impulse“ zu lesen war, unendli-
che Probleme bei der Absicherung
der Arbeitsassistenten für Beschäf-
tigte der BAG UB.

Ich denke es ist hier ein angemes-
sener Ort, allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der BAG UB, dem Vor-
stand und allen die ehrenamtlich an
der Entwicklung der BAG UB mit-
gewirkt haben und mitwirken, unse-
ren herzlichen Dank auszusprechen,
was ich hiermit und wie ich denke
im Namen aller Anwesenden tun
will.

Visionen
Ich bin gebeten worden, Visionen

zu entwickeln. Ich gebe zu, ich tue
mich damit diesmal recht schwer. Ich
habe so etwas ähnliches schon ein-
mal auf der Fachtagung  „Wo anders
arbeiten“ versucht, und wenig von
dem, was ich damals vorhersagte ist
eingetreten.

Also schaue ich zunächst noch ein-
mal zurück, denn, nicht nur wer nicht
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weiß wo er hin will wundert sich, wo
er ankommt, sondern auch wer sei-
nen Ausgangspunkt vergisst, verliert
leicht den Weg aus den Augen. Ich
habe also sinnbildlich das bereits
leicht vergilbte Konzept „Unterstütz-
te Beschäftigung - Diskussions-
grundlage“ aus 1995 ausgegraben.
Lassen sie mich daraus einige Kern-
aussagen zitieren.

1.
„Unterstützte Beschäftigung ist be-

zahlte Arbeit auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt mit anfänglicher, mit
zeitweiser oder wenn nötig auch  mit
dauerhafter Unterstützung am Ar-
beitsplatz für Personen mit Behinde-
rungen.“

.
Es ist ganz wichtig, dass wir uns

wieder an die anfängliche, zeitwei-
se und vor allem an die dauerhafte
Unterstützung am Arbeitsplatz erin-
nern. Ich habe den Eindruck, dieser
Ansatz ist mit der Ausweitung der
Fachdienste zunehmend verloren ge-
gangen. Es ging aber nie und es sollte
auch zukünftig nicht darum gehen,
nur die, die so fit sind, dass sie nicht
in der Werkstatt Aufnahme finden,
einzugliedern. Es ging, und muss
auch weiterhin darum gehen, die ein-
zugliedern, die auf umfangreiche
Hilfe angewiesen sind. Hier sollten
wir uns auch nicht ins Bockshorn
jagen lassen. Natürlich ist es leich-
ter die „olympiareifen“ von mir aus
auch die „paralympics-reifen“ einzu-
gliedern, bei den anderen darf es aber
nicht unmöglich sein. Udo Sierck hat
1988 auf dem ersten Alternativen
Werkstättentag ausgeführt.

„Viel versprechend erscheint ... vor
allem die Idee der unterstützen Be-
schäftigungsverhältnisse, wie sie in
den USA mit großem Erfolg prakti-
ziert wird. Der Grundgedanke ist,
dass alle Hilfen, die in der WfB an-
geboten werden, auch an einem re-
gulären Arbeitsplatz zur Verfügung
stehen und behinderte Menschen in
einem regulären Betrieb ihren Platz
finden können, wobei es wichtig ist,
nicht von vornherein einen Tren-

nungsstrich zwischen körperbehin-
derten und geistig behinderten Men-
schen zu ziehen“.

Hätte er stattdessen gesagt: In 11
Jahren werden in Deutschland 175
Integrationsfachdienste dazu beitra-
gen, die Einbahnstraße WfB in eine
offenere Einrichtung zu verändern,
er wäre ausgelacht worden. Er hätte
aber auch mit dieser Aussage Recht
gehabt. Lassen wir uns also nicht
beirren, von mir aus auch auslachen,
aber es muss uns gelingen, auch die
schwerer behinderten unter den
Schwerbehinderten, wenn nötig mit
dauerhafter Unterstützung, einzu-
gliedern.

2.
„Anders als in herkömmlichen

Rehabilitationssystemen werden die
Unterstützungsleistungen nicht in
Institutionen, sondern in ambulan-
ter Form vorgenommen.“

Diese Forderung ist für die 175
Integrationsfachdienste erreicht.
Aber reicht das? Nein! Mit Ausnah-
me in Hamburg ist es bisher anschei-
nend nicht gelungen, die Ausbildung
schwer behinderter Menschen ambu-
lant zu organisieren. Aber gerade
dies ist wichtig. Es macht nach wie
vor keinen Sinn, Schwerbehinderte
in der Werkstatt für Behinderte für
die Arbeit in der Werkstatt auszubil-
den, wenn diese nicht mit Sicherheit
sagen können, ob sie dort überhaupt
arbeiten wollen, oder sich nie ent-
scheiden konnten, weil sie nie etwas
anderes kennen gelernt haben. Hier
bedarf es noch verstärkter Anstren-
gungen unsererseits, insbesondere
die Arbeitsverwaltung zu überzeu-
gen. Und wenn es denn nicht anders
geht, muss eben die Rechtsgrundla-
ge hierfür geschaffen werden. Hier
bietet das SGB IX vielleicht einen
Ansatz.

Ich mache hierzu einen konkreten
Vorschlag: Die Werkstätten fordern
zu Recht, dass das Arbeitstraining
auf drei Jahre ausgeweitet wird. Eine
Forderung, der wir uns anschließen

können - mit einer kleinen Ein-
schränkung:  Das erste Jahr muss
ambulant organisiert werden, z.B.
durch Integrationsfachdienste: Der
Schwerbehinderte lernt in diesem
Jahr verschiedene Arbeitsplätze ken-
nen, auch die WfB, und kann dann
entscheiden, wo er seine Ausbildung
fortsetzen will.

3.
„Die berufliche Rehabilitation ist

ein selbstbestimmter Prozess der
Arbeitssuchenden mit Behinderung.
Maßnahmen der „Unterstützten Be-
schäftigung“ werden in partner-
schaftlicher Weise der Unterstützung
suchenden Person angeboten“.

Die Selbstbestimmung der Kunden
der Integrationsfachdienste darf sich
nicht auf die selbtbestimmte Mög-
lichkeit beschränken, den Dienst in
Anspruch zu nehmen oder eben
nicht. Die BAG UB ist dem Ansatz
der Selbstbestimmung treu geblie-
ben. Dies belegt nicht zuletzt die
aktive Einbeziehung der unterstütz-
ten ArbeitnehmerInnen in diese Jah-
restagung. Jedoch vermisse ich bei
den vorliegenden Projektberichten
Hinweise darauf, wie die unterstütz-
ten Arbeitnehmerinnen in den Pro-
zess der Unterstützten Beschäftigung
einbezogen werden. Und damit mei-
ne ich nicht nur den individuellen
Eingliederungsprozess sondern auch
die verantwortlich Mitgestaltung der
unterstützen ArbeitnehmerInnen in
z.B. Vorständen, Beiräten o.Ä.. Un-
terstützte Beschäftigung ist nicht in
erster Linie ein Beschäftigungs-
programm für Pädagogen oder ande-
re Berufsgruppen sondern dient der
beruflichen Eingliederung behinder-
ter Menschen. Und die müssen ver-
antwortlich mitenstscheiden wie die
Arbeit organisiert wird. Stammtische
o.a. Freizeitaktivitäten, so wichtig sie
auch sind, reichen nicht aus.

4.
„Fachdienste der beruflichen In-

tegration arbeiten als eigenständige
und unabhängige Anlaufstellen einer
Region.“
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Diesen Anspruch konnten wir in
den letzten fünf Jahren nicht durch-
setzen. Wenn ich es richtig einschät-
ze, ist die Unabhängigkeit der Inte-
grationsfachdienste in den letzten
Jahren eher eingeschränkt worden.
Das  hängt auch damit zusammen,
dass es nicht gelungen ist,

5.
„Fachdienste der beruflichen In-

tegration ... durch eine Mischfinan-
zierung aller betroffenen Kosten-
träger“ abzusichern. „In erster Li-
nie die Bundesanstalt für Arbeit, die
Sozialhilfeträger., die Kultur - bzw.
Schulbehörde, die Versicherungsan-
stalten, die Berufsgenossenschaften
sowie die Hauptfürsorgestellen“.

Die Realität ist, dass in der Regel
Hauptfürsorgestellen die Fachdien-
ste finanzieren. Da liegt es nahe,
wenn diese die Fachdienste an die
Psychosozialen an gliedern. Dies hat,
das ist nicht von der Hand zu wei-
sen, auch Vorteile, die Unabhängig-
keit der Fachdienste fördert es aber
nicht. Ich komme aus Niedersachsen,
dort ist gerade in Celle durch den
Reichsbund mit alleiniger Finanzie-
rung des Arbeitsamtes ein Fach-
dienst eingerichtet worden. Dieser
darf nur Schwerbehinderte beraten
und vermitteln, die das Arbeitsamt
benennt, also keine Werkstattbe-
schäftigten, keine (zukünftigen)
Schulabgänger. Von ähnlichen Pro-
blemen im Rahmen des BMA-Mo-
dellversuches hat Stefan Doose in
der letzten Ausgabe der „impulse“
berichtet. So wir die Unabhängigkeit
nicht gemeint.

6.
„Die Angebote der Fachdienste

stehen allen Personen mit Behinde-
rung offen, sie sind nicht auf be-
stimmte Behinderungsarten be-
grenzt“.

Der aktuelle Trend scheint mir eher
in die andere Richtung zu gehen:
behinderungsspezifische Integra-
tionsfachdienste. Dies halte ich für
eine falsche Entwicklung.

Meine sehr geehrten Damen und
Herren, liebe Kolleginnen und Kol-
legen,

ich habe schon mehrmals auf das
jetzt in der Diskussion befindliche
SGB IX hingewiesen. In meinen
Unterlagen, ebenfalls aus 1995, be-
findet sich eine Stellungnahme der
BAG UB zum damals diskutierten
Sozialgesetzbuch. Dieses ist mit
Blick auf die jetzt vorgelegten
Eckpunkte damals zum Glück nicht
verabschiedet worden. Eine Stel-
lungnahme der BAG UB zu dem
neuen Anlauf fehlt allerdings bisher.
Dies ist bedauerlich, weil in dem
Eckpunktepapier, so dessen Inhalte
in das Gesetz einfließen, die Arbeit
der Integrationsfachdienste abgesi-
chert würde. In der Fassung vom
16.09.1999 ist zu lesen,

„Neuregelung der Verwendung der
Ausgleichsabgabe, auch zur Finan-
zierung neuer, zusätzlicher Instru-
mente zur Eingliederung (Schwer-)
Behinderter auf dem allgemeine Ar-
beitsmarkt (wie Integrationsfach-
dienste, Integrationsfirmen, -betrie-
be, abteilungen) ...“. Und weiter: „Im
SGB IX muss ... eine eindeutige Re-
gelung der Zuständigkeit und der
Finzierungsverantwortung  (für not-
wendige Arbeitsassistenz) getroffen
werden“.

Wie wahr.
Aber ich rege an, dass wir uns da-

mit nicht begnügen sollten. Wir soll-
ten uns mit Nachdruck dafür einset-
zen, dass das neue SGB IX ein
Leistungsgesetz wird. Es wird sich
im Laufe dieser Tagung ja noch eine
Gruppe mit dem SGB IX beschäf-
tigten. Lassen sie mich schon einen
konkreten Vorschlag machen. Im
SGB IX sollte die institutionelle För-
derung behinderter Menschen neu
geregelt werden. Es ist festzulegen,
das zukünftig behindertem Men-
schen anstatt institutioneller Förde-
rung ein angemessener Barbetrag zur
Verfügung gestellt wird, mit dem sie
die Dienstleistung, auf die nach dem
SGB IX Anspruch haben, dort ein-
kaufen können, wo sie dies wün-

schen. Sie können entscheiden, ob
sie mit dem zur Verfügung gestell-
ten Geld (Budget) z.B. einen Platz
in einer WfB, die Eingliederung in
den allgemeinen Arbeitsmarkt mit
Unterstützung eines Integrations-
fachdienstes oder die Subventionie-
rung eines ihnen auf dem Arbeits-
markt zur Verfügung gestellten Ar-
beitsplatzes finanzieren“.

Meine sehr verehrten Damen und
Herren, liebe Kolleginnen und Kol-
legen,

die nächsten fünf Jahre werden der
weiteren Absicherung der Arbeit der
Integrationsfachdienst dienen. Ich
will ihnen nun doch eine Vision an-
bieten, die aber nicht von selbst
kommt, für die wir uns alle gemein-
sam einsetzen müssen.

Ich wünsche mir, dass wir uns in 5
Jahren während der Jahrestagung der
BAG UB wieder treffen und folgen-
de Situation vorfinden:.

Wir haben bundesweit ein flächen-
deckendes Netz von eigenständigen
und unabhängigen Integrationsfach-
diensten, dessen Dienstleistung von
allen Menschen mit Behinderung,
unabhängig von der Art ihrer Behin-
derung genutzt werden kann. Dies ist
möglich, weil jeder behinderte
Mensch über sein eigenes Budget
verfügt, mit dem er die Dienstlei-
stung der Integrationsfachdienste bei
Bedarf einkaufen kann. In allen
Diensten arbeiten unterstütze Arbeit-
nehmerInnen an verantwortlicher
Stelle (Vorstand oder Beirat) mit und
zunehmend auch als Integrations-
fachkräfte. in den Fachdiensten.

Meine sehr geehrten Damen und
Herren, liebe Kolleginnen und Kol-
legen,

ich bin sicher, wenn diese Vision
Realität wird, haben wir auf den Jah-
restagungen der BAG UB immer
noch genügend Stoff für spannende
Diskussionen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerk-
samkeit und Ihre Geduld
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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Schirmherrschaft für Ihre Ta-
gung habe ich sehr gern übernom-
men.

Ich danke den Veranstaltern und
Organisatoren, dass Sie damit die-
sem wichtigen Thema „Integrations-
fachdienste“ ein Forum bieten.

Die neue Bundesregierung hat in
ihrem Programm vier Felder be-
nannt, um die Lage behinderter Men-
schen zu verbessern:
• Die Umsetzung des Benachteili-

gungsverbotes des Art. 3 Abs. 3 GG;
• Die Neuordnung des Rehabilita-

tionsrechtes in einem Neunten
Buch des Sozialgesetzbuches;

• Die Anerkennung der Deutschen
Gebärdensprache;

und das Thema, dem Sie sich auf
Ihrer Tagung vorrangig widmen:

• Die Verbesserung der Beschäfti-
gungsmöglichkeiten von Men-
schen mit Behinderungen.

Damit im Gesamtkomplex der an-
stehenden politischen Aufgaben die
Interessen behinderter Menschen
nicht auf der Strecke bleiben, habe
ich eine Arbeitsgruppe „Behinder-
tenpolitik“ im Bundestag initiiert, in
der Abgeordnete der SPD und von
Bündnis 90/ Die Grünen unter mei-
nem Vorsitz zusammenarbeiten. Wir
haben in den letzten Monaten ein
Eckpunktepapier zum Sozial-
gesetzbuch IX erarbeitet und am
16. September 99 verabschiedet.

Im Oktober soll auf einer Anhö-
rung des Bundesministeriums für
Arbeit und Sozialordnung mit den
bundesweit tätigen Behinderten-
verbänden und -organisationen dar-
über diskutiert werden.

Die 19 Eckpunkte stellen eine
Grundlage für die weitere Gesetzge-
bungsarbeit dar und gehen über die
bereits vorher veröffentlichten Dis-
kussionspunkte für ein SGB IX des
Bundesministeriums für Arbeit und
Sozialordnung hinaus.

Uns geht es darum, die Transpa-
renz der Rehabilitation für alle; d.h.
für die Leistungserbringer, für die
Leistungsträger und vor allem für die
Rehabilitanden zu verbessern. Der
behinderte oder chronisch kranke
Mensch soll sich nicht mehr vorran-
gig damit beschäftigen müssen, wer
wo wann für ihn zuständig ist. Zu-
gang und die Erbringung von Lei-
stungen sollen also bürgernah und
effizient organisiert werden. Dazu
brauchen wir den Sachverstand vie-
ler Beteiligter und ganz besonders
den der Betroffenen.

Das Eckpunktepapier befasst sich
selbstverständlich auch mit der Be-
schäftigung von behinderten Men-
schen und ihrer Eingliederung in das
Berufsleben.

Lassen Sie mich nur einige Punkte
nennen:
• aktive Bemühung der Bundesan-

stalt für Arbeit um verstärkte Be-
schäftigung (Schwer-) Behinder-
ter, auch im Übergang aus Werk-
stätten,

• Neuregelung der Verwendung der
Ausgleichsabgabe, auch zur Finan-
zierung neuer, zusätzlicher Instru-
mente zur Eingliederung (Schwer-)
Behinderter auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt (wie Integrations-
fachdienste, Integrationsfirmen,
-betriebe, -abteilungen) sowie für
finanzielle Anreize für Arbeitge-
ber, ihren Betrieb (z.B. durch Ar-
beitsschutzmanagement) so zu or-
ganisieren, dass der Eintritt von
Behinderungen möglichst weitge-

hend vermieden wird,
• Schaffung und Weiterentwicklung

zusätzlicher Instrumente zur Ein-
gliederung (Schwer-) Behinderter
zu den Bedingungen des allgemei-
nen Arbeitsmarkts (wie in Koaliti-
onsvereinbarung vorgesehen), z.B.
für besonders betroffene (Schwer-)
Behinderte, wie z.B. qualifizierte
Integrationsfachdienste zur Unter-
stützung der Vermittlung und ar-
beitsbegleitenden Betreuung und

• Beschäftigungs-/Integrationsfir-
men, -betriebe, -abteilungen.

Die beschäftigungsfördernden Ele-
mente des Schwerbehindertenrechts
sind mit der Zielsetzung, die nach
wie vor unerträglich hohe Arbeits-
losigkeit Schwerbehinderter nach-
haltig abzubauen, möglichst umge-
hend zu stärken.

Der Übergang aus Werkstätten für
Behinderte in Betriebe und Verwal-
tungen des allgemeinen Arbeits-
marktes (sowie der Zugang zu ihnen
anstelle von Werkstätten) soll er-
leichtert und gefördert werden, ins-
besondere auch durch
• Einsatz entsprechender Fach-

dienste,
• übergangsfördernde rechtliche

Regelungen,
• Überprüfung des Förderinstrumen-

tariums.

Im Rahmen der Gesetzgebung soll
auch eine eindeutige Regelung der
Zuständigkeit und Finanzierungs-
verantwortung für notwendige Ar-
beitsassistenz getroffen werden, so-
wohl für reguläre Arbeitsverhältnis-
se als auch für Arbeitsbeschaffungs-
und Strukturanpassungsmaßnahmen.
Gegenwärtig entstehen aus der Un-
übersichtlichkeit zahlreiche Fälle der
Verweigerung von Kostenübernahme.

Integrationsfachdienste - quo vadis?
Von der Vielfalt des Konzeptes Unterstützte Beschäftigung und dem Umgang damit
Grußwort des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Behinderten anlässlich
der Fachtagung der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung
am 30. September 1999 in Teltow

von Karl-Hermann Haack, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Behinderten
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Michael Bürsch, MdB SPD

ten die meisten Menschen mit Be-
hinderungen in einem zwar beson-
ders geschützten, aber auch abge-
schirmten Arbeitsumfeld. Übergän-
ge vom geschützten in den ersten und
zweiten Arbeitsmarkt sind zwar vor-
handen, aber bislang nicht systema-
tisch ausgebaut. Ziel muss es sein,
Förderketten zu konzipieren, die die
Arbeit im Kontext der sozialen Re-
habilitation nach den §§39ff. BSHG
aus ihrer Isolierung befreit und mit
den Angeboten der „normalen“

Aufgrund der allgemein hohen
Arbeitslosigkeit haben sich in den
letzten Jahren die Chancen für eine
berufliche Eingliederung für Men-
schen mit Behinderungen kontinuier-
lich verschlechtert. Gleichzeitig wuchs
die Erkenntnis, dass Schwerbehin-
derte, die früher als nicht vermittel-
bar galten, mit geeigneter ambulanter
Unterstützung sehr wohl auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt tätig sein
können. Die Entwicklung von ver-
schiedensten Integrationsinitiativen
hat dabei aufgezeigt, dass das derzei-
tige Instrumentarium - ich nenne es
auch „Instrumentenkasten“ - zur be-
ruflichen Rehabilitation Behinderter
erweitert werden muss. Um Aussa-
gen über die notwendige Ausstat-
tung, den Finanzierungsaufwand,
Arbeitsweise und die Effizienz sol-
cher Dienste und Projekte treffen zu
können, werden in einer Modell-
phase bis zum Jahr 2001 pro Bun-

desland je ein Integrationsfachdienst
und ein Integrationsprojekt aus Mitteln
des Ausgleichsfonds gefördert und
wissenschaftlich begleitet. Wir haben
vor, die Grundsatzentscheidung über
Integrationsfachdienste und Integra-
tionsfirmen durchaus schon vor Ab-
lauf der Modellphase zu treffen. Die
Einzelheiten der Ausgestaltung sollen
aber einer Rechtsverordnung vorbehal-
ten bleiben, die die Ergebnisse der
Auswertung berücksichtigen kann.

Vor wenigen Tagen habe ich mit
dem Präsidenten der Bundesanstalt
für Arbeit, Bernhard Jagoda, auch
über die Entwicklung der Integra-
tionsfachdienste gesprochen. Es be-
steht Einigkeit darüber, dass nur eine
gute und kooperative Zusammenar-
beit von Arbeitsämtern, Integrations-
fachdiensten und Hauptfürsorge-
stellen bzw. anderen Trägern der
Rehabilitation zur Verbesserung der
berufliche Eingliederung behinder-

ter Menschen führen kann. An die-
ser Stelle möchte ich den Mitarbei-
tern der Bundesanstalt für Arbeit für
ihren engagierten Einsatz danken.
Ich bin der Meinung, dass sich die
in der Vergangenheit hier und da
aufgetauchten Probleme in der Zu-
sammenarbeit beheben lassen wer-
den, wenn nur alle Beteiligten das
gemeinsame Ziel im Auge haben,
nämlich behinderten Menschen zu
einem Arbeitsplatz zu verhelfen.

Damit mir nichts von Ihren Bera-
tungen entgeht, lasse ich meine Mit-
arbeiterin in Ihrer Mitte, wünsche
Ihnen einen erfolgreichen Erfah-
rungsaustausch auf dieser Tagung
und versichere Ihnen, dass wir Ihre
Anregungen und Überlegungen bei
den weiteren Diskussionen im Rah-
men der Gesetzgebung berücksich-
tigen werden.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerk-
samkeit.

„Bündnis für Arbeit für Behinderte“ erforderlich
von Dr. Michael Bürsch, MdB SPD-Fraktion

Menschen mit Behinderungen
sehen sich auf der Suche nach

einem Arbeitsplatz mit besonderen
Schwierigkeiten und Vorurteilen
konfrontiert. Nach wie vor sind sie
besonders stark von Arbeitslosigkeit
betroffen. Sie sollten prinzipiell die-
selben Förderungen für den Arbeits-
markt erhalten wie alle übrigen Ar-
beitslosen.

Zwar ist bei vielen in den letzten
Jahren die Sensibilität für die spezi-
ellen Probleme und Bedürfnisse Be-
hinderter auf dem Arbeitsmarkt ge-
stiegen. Durch einen stetig wachsen-
den Flexibilitäts- und Rationalisie-
rungsdruck auf dem Arbeitsmarkt
werden die Beschäftigungschancen
Behinderter aber zunehmend er-
schwert und in frage gestellt. Das
von manchen ausgegebene Leitbild
des „flexiblen Menschen“, der unbe-
grenzt mobil, belastbar und flexibel
im Wirtschaftsprozess einsetzbar ist,
überfordert schon die „etablierten“
Arbeitsplatzbesitzer und ist erst recht
nicht mit den oft sehr individuellen

Bedürfnissen von Menschen mit Be-
hinderungen in Einklang zu bringen.

Die berufliche Rehabilitation von
Menschen mit Behinderung ist an-
gesichts dieser Situation vor beson-
dere Herausforderungen gestellt.
Neue Ideen und Konzepte sind not-
wendig, um die berufliche Einglie-
derung nachhältig zu stärken.

Die Eingliederung von Menschen
mit Behinderung in den (insbeson-
dere regulären) Arbeitsmarkt ist ein
vorrangiges Ziel sozialdemokrati-
scher Behindertenpolitik. Das wich-
tigste anstehende Projekt ist die Re-
form des Behindertenrechts im ge-
planten SGB IX. Dafür bildet das Eck-
punktepapier der „Koalitionsarbeits-
gruppe Behindertenpolitik“ vom 16.
September 1999 die Grundlage.

Die wichtigsten Forderungen
1.

Die berufliche Eingliederung muss
bei allen Maßnahmen zugunsten
Behinderter im Zentrum der Bemü-
hungen stehen. Noch immer arbei-
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Arbeitsmarktförderung verbindet.
Deshalb muss besonderes Augen-
merk darauf gerichtet werden, dass
alle regulären gesetzlichen Möglich-
keiten der Arbeitsmarktförderung,
die für Behinderte und alle anderen
Arbeitnehmer gleichermaßen gelten
(SGB III etc.), sinnvoll genutzt und
ausgeschöpft werden. Die Auswer-
tung des Sofortprogramms der Bun-
desregierung für 100.000 Jugendli-
che wird in dieser Hinsicht hoffent-
lich wichtige Erkenntnisse liefern.

2.
Die Ausgleichsabgabe gilt in

Deutschland als sinnvolles Steuer-
ungsinstrument bei der Beschäf-
tigungsförderung Behinderter und
zugleich als unverzichtbare Finan-
zierungsquelle. Die Regierungs-
fraktionen streben die sinnvolle Wei-
terentwicklung des Systems von
Beschäftigungspflicht und Aus-
gleichsabgabe an. Dazu gehört zu-
nächst die aktive Bemühung der
Bundesanstalt für Arbeit um ver-
stärkte Beschäftigung (Schwer-)
Behinderter, auch und gerade beim
Übergang aus den Werkstätten. Neu
geregelt werden muss ferner die Ver-
wendung der Ausgleichsabgabe, um
zukünftig die angemessene Finanzie-
rung neuer, zusätzlicher Instrumen-
te zur Eingliederung Behinderter auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt - wie
z.B. Integrationsfachdiensten und
Integrationsfirmen - dauerhaft ge-
währleisten zu können.

Darüber hinaus liegt es nahe, die
Höhe der Ausgleichsabgabe und den
Umfang der gesetzlichen Beschäf-
tigungspflicht zu überprüfen.

3.
Besonders wichtig ist die Schaf-

fung und Weiterentwicklung zu-
sätzlicher Instrumente zur Ein-
gliederung (Schwer-)Behinderter zu
den Bedingungen des allgemeinen
Arbeitsmarkts. Qualifizierten Inte-
grationsfachdiensten zur Unterstüt-
zung der Vermittlung und arbeits-
begleitenden Betreuung kommt da-
bei eine wichtige Rolle zu. Die For-
derung, neben institutionellen

Fördermöglichkeiten für Integra-
tionsfachdienste auch individuelle
Rechtsansprüche auf ambulante be-
rufliche Rehabilitation, Integrations-
begleitung und Arbeitsassistenz ge-
setzlich zu verankern, wird sich schwe-
rer durchsetzen lassen. Schwierig zu
realisieren ist außerdem die Auswei-
tung der Möglichkeiten dauerhafter
Minderleistungsausgleiche. Wichtig
und möglich ist aber auf jeden Fall
eine unbürokratischere und flexible-
re Gestaltung der Instrumente Min-
derleistungsausgleich und Lohnko-
stenförderung.

Außerdem brauchen wir einen Ka-
talog von Maßnahmen, Projekten
und Ideen für eine innovative Be-
schäftigungspolitik für Schwer-
behinderte, etwa im Dienstlei-
stungsbereich oder in den neuen
Medienbranchen. Relativ stiefmüt-
terlich ist bisher die Idee der Schaf-
fung von Zeitarbeitsagenturen für
Behinderte behandelt worden. Hier
liegt meiner Meinung nach ein noch
wenig beachtetes Potenzial, neue
Brücken in den ersten Arbeitsmarkt
zu schlagen. Überhaupt sollten wir
Ideen wie diese und auch andere
neue Betriebsformen, die bislang nur
im Bereich der Nicht-Behinderten
angewendet wurden, intensiver auf
ihre pädagogische, rechtliche und
integrationspolitische Übertragbar-
keit auf Menschen mit Behinderun-
gen hin überprüfen.

4.
Nicht nur die freie Wirtschaft hat

bei der beruflichen Eingliederung
von Menschen mit Behinderungen
Nachhol- und Innovationsbedarf.
Bund, Länder und Gemeinden haben
- gerade wegen ihrer Vorbildfunkti-
on! - guten Grund, sich an die eige-
ne Nase zu fassen. Durch besonde-
re Maßnahmen im öffentlichen
Dienst ließe sich die Beschäfti-
gungssituation Schwerbehinderter
deutlich verbessern, etwa durch ei-
nen Pool, der aus Stellen von Behör-
den gespeist wird, die der Beschäf-
tigungspflicht nicht nachkommen
und auf den jene Behörden zurück-
greifen können, die ihr Beschäf-

tigungssoll erfüllen. In diesem Rah-
men wäre ein „Bündnis für Arbeit
für Behinderte“ ein wichtiges öf-
fentliches Signal für die berufliche
Integration behinderter Menschen.

5.
Prävention, Rehabilitation sowie

Eingliederung ins Arbeitsleben und
in die Gesellschaft insgesamt sollen
behinderten und von Behinderung
bedrohten Menschen die Verwirkli-
chung ihrer Lebensziele ermögli-
chen. Das SGB IX ist in einer Weise
zu gestalten, die mehr Raum für in-
dividuelle Wahlfreiheiten in der Le-
bensgestaltung behinderter Men-
schen schafft und eine angemessene
Beteiligung der Betroffenen an der
Koordinierung von Rehabilitations-
maßnahmen garantiert. Dabei kann
an die Erfahrungen aus bereits be-
gonnenen Modellprojekten anderer
Länder (Großbritannien, Niederlan-
de) sowie in Rheinland-Pfalz (Stich-
wort „Persönliches Budget“) und im
Bund (Stichwort „Integrations-
firmen/ -fachdienste“) angeknüpft
werden. Insgesamt muss einem „neu-
en Denken“ zum Durchbruch verhol-
fen werden, das Menschen mit Be-
hinderungen nicht wie Almosenem-
pfänger behandelt, sondern als Men-
schen mit Qualifikationen trotz Ein-
schränkungen ansieht, denen so weit
wie möglich maßgeschneiderte
Förderinstrumente zur Verfügung
gestellt werden. Eine stärkere
Dienstleistungsmentalität und Kun-
denorientierung der in die Rehabili-
tation eingebundenen Institutionen
wäre dafür zweifellos förderlich.

Die jüngst verabschiedete Bran-
denburger Erklärung zur beruflichen
Integration behinderter Menschen in
Deutschland formuliert ein ehrgeizi-
ges Programm. Um die Forderungen
Wirklichkeit werden zu lassen, braucht
es jedoch einen langen Atem und das
beharrliche Bohren dicker Bretter. Die
von der Regierungskoalition für das
Jahr 2000 angestrebte Reform des
SGB IX wird die erste Bewährungs-
probe sein, ob wir auf dem begonne-
nen Weg mit eher kleinen oder grö-
ßeren Schritten vorankommen.
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Katrin Göring-Eckardt, MdB - B90/Grüne

Es beschämt mich, dass ich auch
diesen Artikel wieder mit den

Worten beginnen könnte: Die Ar-
beitslosigkeit von Menschen mit
Schwerbehinderung in Deutschland
ist viel zu hoch. Und es lässt mich
nicht ruhiger werden, dass die Ver-
allgemeinerung davon bedeutet: Die
Arbeitslosigkeit in Deutschland ist
immer noch viel zu hoch.

Es fehlt gewiss nicht an Phantasie
und Ideenreichtum für die berufliche
Integrationsförderung. Es mag gleich-
sam an ein Ritual erinnern, dass die
Arbeitgeberverbände jedes Jahr auf’s
Neue die Absenkung der Pflicht-
quote und die Reduzierung der Aus-
gleichsabgabe fordern, ohne sich je-
doch mit konkreten Vorschlägen der
Beschäftigung von Schwerbehinder-
ten in ihren Betrieben auseinander
gesetzt zu haben. Denn was heißt es
denn, dass die Betriebe keine für den
jeweilig vorhandenen Arbeitsplatz
adäquat ausgebildeten Menschen mit
Handicap beschäftigen können? Die
Arbeitgeber schlussfolgern, es gäbe
eben zu wenig schwerbehinderte
Beschäftigte, die sie einstellen kön-
nen. Kann es nicht auch sein, dass
sie ihre eigenen Betriebsstrukturen
zu inflexibel handhaben, um einen
vorhandenen Arbeitsplatz mit finan-
zieller und organisatorischer Unter-
stützung der Hauptfürsorgestellen
behindertengerecht umzugestalten?
Es mag verständlich sein, dass Be-
triebe gerne den einfachen, den pro-
blemlosen Weg wählen, können sie
doch in der Regel unter zahlreichen
Bewerber/innen auswählen. Ich
möchte auch nicht nur an das sozia-
le Gewissen der Arbeitgeberschaft
appellieren. Ich denke, es ist eine der
vorrangigen Aufgaben von uns allen,
denen uns in verschiedenen Funktio-
nen die berufliche Integration von
Menschen mit Beeinträchtigungen
am Herzen liegt, Aufklärung zu be-

treiben. Ich finde es erschreckend,
wie wenig tatsächliche Förder- und
Assistenzmöglichkeiten von behin-
derten Menschen in den Betrieben
immer noch bekannt sind.

Umgekehrt fühle ich mich ermu-
tigt von Arbeitgeber/innen, die sich
haben informieren lassen und die
Qualifizierungsmöglichkeiten oder
direkt Arbeitsplätze in ihren Betrie-
ben eingerichtet haben. Ihr Feedback
über die Unterstützung durch die
Integrationsberater/innen vor Ort
und über die Arbeit und die soziale
Integration der behinderten Mitarbei-
ter/innen in den Kolleg/innenkreis ist
durchweg positiv. Immer wieder
zeigt es sich, wie wichtig die enge
und vertrauensvolle Zusammenar-
beit mit der Betriebsleitung vor Ort
ist. Die positive Grundhaltung der
Führungsebene führt immer dazu,
dass auch die Beschäftigten offen
und aufmerksam Sorge für ein pro-
blemloses Miteinander am Arbeits-
platz tragen.

Eben hier setzt nun die außeror-
dentlich erfolgreiche Arbeit der Inte-
grationsfachdienste an. Die Modell-
projekte des BMA und die Arbeit der
BAG Unterstützte Beschäftigung
zeigen uns auf, welche Möglichkei-
ten vorhanden sind. Eine Vermitt-
lungsquote von zum Teil 35% ist ein
enormer Erfolg, wenn man sieht,
welch schwierige berufliche Lebens-
läufe zu vermitteln sind. Bedenken
muss man immer auch die personell
enge Stellenbesetzung bei den Fach-
diensten und gleichzeitig die zu lei-
stende hohe Aufklärungsarbeit in
den Betrieben und bei Arbeitgeber/
innen vor Ort.

Die Arbeitslosigkeit insgesamt ist
in Deutschland viel zu hoch und be-
darf weiterer und vorrangiger An-
strengung unserer politischen Bemü-
hungen. Fast zwangsläufig fallen
Menschen mit brüchigen Arbeits-

und Lebensbiographien aus diesem
Arbeitsmarkt heraus oder was noch
viel schlimmer ist: Sie gelangen erst
gar nicht in ihn hinein. An dieser so
wesentlichen Schnittstelle setzt die
Arbeit der Integrationsfachdienste
ein. Auch wenn es bislang an einer
einheitlichen Konzeption zur Umset-
zung der Dienste fehlt, gibt es doch
eine Menge Gemeinsamkeiten. Die
Ziele und die Ergebnisse von Unter-
stützter Beschäftigung und Integra-
tionsförderung im Betrieb sind iden-
tisch. Es geht darum, dass Menschen
mit Behinderung einen Arbeitsplatz
in einem allgemeinen Betrieb erhal-
ten, der weitgehend den Anforderun-
gen an „normale“ Arbeitsabläufe und
marktwirtschaftlichen Gesetzmäßig-
keiten entspricht. Es geht schon lan-
ge nicht mehr um Aussonderung in
beschützende Werkstätten, sondern
um tatsächliche Integration ins Ar-
beitsleben als Voraussetzung zur
Teilhabe am gesellschaftlichen Mit-
einander. In den Konzepten der Un-
terstützten Beschäftigung ist immer
wieder von „integrierter Arbeitsum-
gebung“ die Rede. Auch im Betrieb
sollen möglichst keine „besonderen“

Die Vermittlung von Menschen mit Behinderungen auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt hat absolute Priorität
von Katrin Göring-Eckardt, Mitglied des Deutschen Bundestages - Bündnis 90 / Grüne
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Brandenburger
Erklärung verabschiedet

Die Brandenburger Erklärung
der BAG UB wurde mit einigen
Änderungen auf der Mitglieder-
versammlung mit großer Mehr-
heit verabschiedet und auf der
Jahrestagung mit allen Beteilig-
ten, sowie BundestagspolitikerIn-
nen und Fachleuten in den ent-
sprechenden Behörden und Mini-
sterien breit diskutiert. Die Bran-
denburger Erklärung ist mittler-
weile vielfach zitiert und als Stand-
punkt der BAG UB in die sozial-
politische Diskussion um die Wei-
terentwicklung des SGB IX und
die Arbeit der Integrationsfach-
dienste eingeflossen.  Sie wurde
bereits in der letzten Ausgabe (Nr.
13) der impulse dokumentiert und
ist im Internet auf unserer Home-
page (www.bag-ub.de) abrufbar.
Weitere Exemplare können Sie
gerne kostenlos bei uns in der Ge-
schäftsstelle anfordern.

Die Brandenburger Erklärung
war auch Grundlage unserer Stel-
lungnahmen zum SGB IX am
12.10.99 in Bonn, der Werkstatt-
gesprächen des Behinderten-
beauftragten Haack, unseres Ge-
spräches mit Herrn Dr. Cramer
und Herrn Schell beim BMA am
25.11.99 in Bonn, sowie eines
Gespräches mit der Arbeitsge-
meinschaft der Deutschen Haupt-
fürsorgestellen am 14.12.1999 in
Münster.

Arbeitsplätze geschaffen werden.
Sozialer Kontakt und Einbeziehung
in den Kreis der Kolleg/innen sind
wichtige Bausteine für eine adäqua-
te Arbeitsplatzgestaltung.

Dabei kommt der Rolle der Inte-
grationsbegleiter/innen / Arbeitsas-
sistent/innen eine entscheidende Be-
deutung zu. Sie nehmen eine nach
allen Seiten hin ausgestaltete Ver-
mittlungs- und Vermittlerrolle ein.
Sie akquirieren Arbeitsplätze auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt, ana-
lysieren die Arbeitsplätze vor Ort,
um sie mit geeigneten Bewerber/in-
nen zu besetzen, sie beraten sowohl
die gehandicapten Arbeitssuchenden
und ihre Angehörigen als auch die
Leitung, die Vorgesetzten und Kol-
leg/innen im Betrieb vor Ort. Das
erfordert viel Flexibilität, Beharrlich-
keit und eine große Kenntnis sowohl
betriebswirtschaftlichen Denkens als
auch sozialpädagogischer Unter-
stützungsmöglichkeiten. Es ist der
BAG Unterstützte Beschäftigung zu
danken, dass sie seit kurzem einen
Weiterbildungslehrgang für Arbeits-
assistenten anbietet.

Nachdem wir in den letzten Jahren
immer wieder den Ideenreichtum zur
besseren beruflichen Integration ge-
lobt haben, haben wir auf politischer
Ebene erstmals einen wirklich ent-
scheidenden Schritt in diese Rich-
tung gehen können. Im neuen Sozial-
gesetzbuch IX, das seit 25 Jahren
besprochen und immer wieder ver-
worfen wurde, soll nach einem ein-
stimmig auch mit dem Bundesar-
beitsminister abgestimmten Eck-
punktepapier die Regelförderung
von Integrationsfachdiensten und
-firmen festgeschrieben werden. Fi-
nanziert werden sollen die Dienste
durch eine Neugestaltung der Aus-
gleichsabgabe.

Wir bekennen uns ausdrücklich
dazu, dass die Vermittlung von be-
hinderten Menschen auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt für uns abso-
lute Priorität hat. Diese Aufgabe se-
hen wir nicht nur als eine Aufgabe
der Behindertenpolitik an sondern
vielmehr der Arbeitsmarktpolitik. Es

sollen Menschen mit Behinderung
alle Möglichkeiten der Förderung
offen stehen, die auch anderen Ar-
beitssuchenden geboten werden. Wir
wollen für Menschen mit Handicaps
welcher Art auch immer zukunftsori-
entierte und innovative Beschäf-
tigungsmöglichkeiten. Es darf nicht
mehr länger sein, dass beeinträchtig-
ten Arbeitnehmer/innen lediglich
Arbeitsplätze offen stehen, die längst
auch wegen ihrer negativen gesund-
heitlichen Auswirkung automatisiert
sind, nur damit sie „beschäftigt“
sind. Qualitätssicherung und Quali-
tätsmanagement gelten für zahlrei-
che moderne Betriebe in Industrie,
Wirtschaft, Gastronomie und Dienst-
leistung. Die dort umgesetzten Er-
kenntnisse für eine „gesunde Ar-
beitswelt“ müssen auch und in erster
Linie für die Arbeitsplätze gelten, auf
denen Menschen mit einer Behinde-
rung beschäftigt werden. Nicht zu-
letzt dient modernes Arbeitsschutz-
management der Verhinderung von
neuerlicher Behinderung oder Er-
krankung. Entsprechende Bemühun-
gen von Arbeitgeber/innen wollen
wir fördern. Festgeschrieben werden
soll darüber hinaus im neuen SGB
IX ein Rechtsanspruch (mit entspre-
chendem Schadenersatzanspruch)
Schwerbehinderter, bei vergleichba-
rer Eignung bevorzugt eingestellt zu
werden, sofern der Arbeitgeber die
Beschäftigungsquote nicht voll er-
füllt. Auch sollen behinderte Frauen
und Männer als Personal bei Inte-
grationsfachdiensten bevorzugt ein-
gestellt werden. Damit anerkennen
wir, dass es oftmals die große fach-
liche und menschliche Kompetenz
von Betroffenen ist, die Ratsuchen-
den Mut und Unterstützung bietet bei
der Bewältigung ihrer behinderungs-
bezogenen Schwierigkeiten.

Stefan Doose schreibt in seinem
Aufsatz (1997) über den Stand der
Entwicklung und Zukunft von Un-
terstützter Beschäftigung in
Deutschland davon, dass Unterstütz-
te Beschäftigung mehr ist als eine
neue Rehabilitationsmaßnahme.

„Es ist eine veränderte Sichtweise,
die zu einer veränderten Praxis

führt. Gemeinsames Leben und Ar-
beiten von Menschen mit und ohne
Behinderung als Ziel, die Fähigkei-
ten und Wünsche eines Menschen
als Ausgangspunkt, echte Wahl-
möglichkeiten, Selbstbestimmung
und Kontrolle des Menschen mit
Behinderung als Wegweiser und
ambulante, individuelle, flexible
Unterstützung als Methode sind die
Eckpfeiler von Unterstützter
Beschäftigung.“Dem fühlen wir
uns in unserem politischen Enga-
gement verpflichtet.
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Ilja Seifert, MdB - PDS

Ausdruck und zugleich Voraus-
setzung für eine gleichberech-

tigte Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen am gesellschaftlichen
Leben ist die volle Wahrnehmung
der Menschen- und Bürgerrechte.
Das ist mehr als Nichtdiskriminie-
rung und samariterhafte Obhuts-
politik. Es geht um Chancengleich-
heit und Chancengerechtigkeit für
Menschen mit Behinderungen.

Als Wertmaßstab für eine auf
Chancengerechtigkeit gerichtete Po-
litik versteht die PDS die UN-Rah-
menbestimmungen für die Herstel-
lung der Chancengleichheit für Be-
hinderte (Standard Rules) vom 23.
Dezember 1993, die auch von der
Bundesrepublik unterzeichnet wur-
den.

Frauen und Männer mit Behinde-
rungen müssen befähigt werden, ihre
Menschenrechte besonders im Be-
reich Beschäftigung wahrnehmen zu
können. Das bedeutet Chancen-
gleichheit bei der Erwerbstätigkeit
auf dem ersten Arbeitsmarkt. Dazu
gibt es eine Vielzahl verschiedener
finanzieller, steuerlicher, persönli-
cher oder technischer Unterstützun-
gen, Formen und Möglichkeiten, die
mit unterschiedlichem Erfolg umge-
setzt werden.

Hauptziel müssen aber immer die
Vermittlung in, Begleitung und die
Beschäftigung auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt sein. Es geht um
verstetigte, also dauerhafte Arbeits-
verhältnisse. Dazu bedarf es ver-
schiedenster Formen der Assistenz.

In den Bundesländern laufen dazu
unterschiedlichste Projekte und Mo-
dellversuche, um nicht nur die

191.166 offiziell ausge-
wiesenen arbeitslosen
Menschen mit Behinde-
rung (SOZIALPOLITI-
SCHE UMSCHAU 1999,
17) bei der Vermittlung
von Arbeitsplätzen zu un-
terstützen.

Dazu gehören nicht zu-
letzt Integrationsfach-
dienste.

„Modellversuche Inte-
grationsfachdienste“, die
von der bayrischen Sozial-
ministerin Barbara Stamm
als „neue Kultur der Behin-
dertenarbeit“ (Fränkischer
Tag vom 19.05.1998) ge-
sehen werden, bedürfen
nach Auffassung der PDS
neben der notwendigen
Diskussion ihrer struku-
rell-organisatorischen As-
pekte einer grundsätzlichen Klarstel-
lung ihrer philosophisch-politischen
Voraussetzungen, Bedingungen und
Komponenten im Rahmen der allge-
meinen Beschäftigung, damit es tat-
sächlich zu einer neuen Kultur des
Umgangs miteinander kommt.

Die Partei des demokratischen So-
zialismus (PDS) will auch unter die-
sem Gesichtswinkel mit ihrem An-
trag an den 14. Deutschen Bundes-
tag „Zur Vorlage eines Gesetzes zur
Sicherung der vollen Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen oder
chronischen Krankheiten am Leben
der Gemeinschaft, zu deren Gleich-
stellung und zum Ausgleich behin-
derungsbedingter Nachteile (Teil-
habesicherungsgesetz – ThSG)“ ei-
nen Beitrag zum grundlegenden Ver-
ständnis der Stellung von Menschen

mit Behinderungen in der Gesell-
schaft, zu ihrer tatsächlichen gleich-
berechtigten Teilhabe und einer
chancengleichen Beschäftigungspo-
litik für Menschen mit Behinderun-
gen leisten.

Als Voraussetzung für eine chan-
cengleiche Teilhabe am Arbeitsleben
der Gesellschaft muß sich deshalb in
der Diskussion solchen grundsätzli-
chen Fragen gestellt werden wie:

• Auf welche Art und mit welchen
Mitteln wollen Politik, Gesell-
schaft und ihre einzelnen Struktur-
elemente die uneingeschränkte
Geltung der Menschen- und Bür-
gerrechte für Menschen mit Behin-
derungen sichern?

• Erkennt die Gesellschaft die volle
Teilhabe von Menschen mit Behin-

Gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft –
Grundlage für selbstbestimmtes Leben
Chancen und Möglichkeiten für die Arbeit von Menschen mit Behinderungen
von Dr. Ilja Seifert (MdB) - Behindertenpolitischer Sprecher der PDS-Bundestagsfraktion und Dr.
Jürgen Hildebrand - Referent für Behindertenpolitik der PDS-Bundestagsfraktion
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derung am Leben der Gemein-
schaft durch Abbau und Verhinde-
rung von Barrieren in der Gesell-
schaft im weitesten Sinne als Men-
schenrecht an und wie und mit
welchen Mitteln will sie es umset-
zen?

• Begreifen und behandeln Politik
und Gesellschaft „Behinderung“
als gesellschaftliches Phänomen
oder präferieren sie ein somati-
sches oder vorrangig rehabilita-
tives Herangehen?

Die Diskussion und Beantwortung
dieser Fragen zeigen, in welchem
Maße das in Artikel 3 (3) GG festge-
schriebene Benachteiligungsverbot
über eine in sich geschlossenere,
transparente und vereinfachte Behin-
dertengesetzgebung tatsächlich mit
Leben erfüllt werden kann und soll.

Konkrete Maßnahmen
einleiten

Für die Beschäftigung im Allge-
meinen, die Beschäftigungsförde-
rung und -unterstützung über vielfäl-
tige Formen, so auch über die Inte-
grationsfachdienste im Speziellen,
müssen durch Politik und Gesell-
schaft klare Prämissen für Rechtsan-
sprüche auf Arbeit, Arbeitsvermitt-
lung und Integration gesetzt werden.

Die PDS formuliert in ihrem o.g.
ThSG-Antrag zur Beschäftigungspo-
litik für Menschen mit Behinderun-
gen unter diesen Gesichtspunkten
solche Grundsätze, wie:

1.
Das Grundrecht, Beruf, Ausbil-

dungsstätte und Arbeitsplatz frei
wählen zu können, ist mit konkreten
Maßnahmen festzuschreiben, wie
z.B.:

• Die Arbeitgeber werden verpflich-
tet, planerische Maßnahmen zur
Erfüllung der Beschäftigungs- und
Förderpflichten nach dem Schwer-
behindertengesetz (SchwbG) zu

ergreifen.
• Beratungsdienste sind unter Einbe-

ziehung von Behindertenorgani-
sationen verstärkt bereitzustellen,
zu qualifizieren und zu unterstüt-
zen , mit dem Ziel, den Zugang für
Menschen mit Behinderungen zum
ersten Arbeitsmarkt wesentlich zu
verbessern.

• Die Arbeitgeberpflichten nach §14
SchwbG sind als individuelle
Rechtsansprüche für Menschen
mit Behinderungen verbindlicher,
mit entsprechenden Sanktionen bei
Nichteinhaltung auszugestalten.

• Menschen mit Behinderungen sind
unabhängig vom Grad ihrer Behin-
derung gleichberechtigt in den ar-
beitsrechtlichen Schwerbehinder-
tenschutz einzubeziehen, wenn sie
behinderungsbedingt schwerwie-
genden Nachteilen am Arbeits-
markt ausgesetzt sind.

• Besonders sind, gegebenenfalls
durch Quotierung, für Frauen mit
Behinderungen wegen ihrer dop-
pelten Benachteiligung bzw. Dis-
kriminierung Arbeitsmöglichkei-
ten zu erschließen.

• Die Rechtsstellung und die Be-
teiligungsrechte der Schwerbehin-
dertenvertretungen bei Einstellun-
gen und weiteren personellen
Maßnahmen sind qualifizierter
auszugestalten.

2.
Aus dem nach unserer Sicht wich-

tigen Zusammenhang zwischen Er-
werbstätigkeit und Arbeitsassistenz
sowie Beschäftigungspflicht und Aus-
gleichsabgabe, ergeben sich folgende
Schwerpunkte, die bei allen Formen
der Beschäftigung, ob auf dem er-
sten, zweiten Arbeitsmarkt oder bei
anderen unterstützten oder geschütz-
ten Arbeitsplätzen zu bedenken und
berücksichtigen sind, wie:

• Wenn zur Aufnahme und/oder
Ausübung einer beruflichen Tätig-
keit assistierende Begleitung erfor-
derlich ist, besteht Anspruch dar-
auf, entsprechend geeignete Perso-
nen zusätzlich einzustellen (Ar-
beitsassistenz). Die Auswahl der

AssistentInnen obliegt der/dem
Erwerbstätigen mit Behinderun-
gen. Die Finanzierung der Assi-
stentInnen erfolgt aus Mitteln der
Ausgleichsabgabe und nach Tarif.

• Für Arbeitgeber der öffentlichen
Hand, die über mindesten 16 Ar-
beitsplätze im Sinne des §7 Abs. 1
SchwbG verfügen, sind nach §5
Abs. 2 SchwbG auf 8 vom Hun-
dert der Arbeitsplätze Schwer-
behinderte zu beschäftigen.

• Um die gesetzlich vorgeschriebe-
ne Pflichtquote zur Beschäftigung
Schwerbehinderter auf dem ersten
Arbeitsmarkt konsequenter durch-
zusetzen, wird die monatliche Aus-
gleichsabgabe für jeden unbesetz-
ten Pflichtplatz auf das jeweilige
jährlich zu ermittelnde soziokul-
turelle Existenzminimum festge-
setzt, das nach unseren Berechnun-
gen derzeit ca. 1450,- DM beträgt.

• Die Ausgleichsabgabe sollte we-
gen ihrer Funktion als Sanktion
nicht steuerlich absetzbar sein.
Ausgenommen werden davon
Steuervergünstigungen, die durch
Übergabe von Aufträgen an Werk-
stätten für Behinderte geltend ge-
macht werden können.

• Private Unternehmen und öffentli-
che Einrichtungen, die die Pflicht-
quote übertreffen, erhalten aus den
Einnahmen der Ausgleichsabgabe
einen entsprechenden Bonus in der
Höhe des soziokulturellen Exi-
stenzminimums. Am Bonussystem
werden auch Kleinstbetriebe (un-
ter 16 Beschäftigte) beteiligt, wenn
sie Schwerbehinderte beschäfti-
gen.

• Für die Beschäftigten in Werkstät-
ten für Behinderte (WfB) werden
arbeitsrechtliche Vertragsverhält-
nisse eingeführt. Sie sind den an-
deren Erwerbstätigen und Teilneh-
mern an beruflichen Rehabili-
tationsmaßnahmen gleichzustel-
len. Die Leistungen behinderter
Menschen in den WfB sind so lei-
stungsbezogen und menschenwür-
dig zu entlohnen, daß sie soweit
wie möglich persönlich und finan-
ziell unabhängig und in Würde ihr
eigenes Leben gestalten können.
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3.
Die PDS verfolgt grundsätzlich das

Ziel der Beschäftigung von Men-
schen mit Behinderungen auf dem
offenen Arbeitsmarkt.

Eine Bewältigung der Beschäf-
tigungskrise in einer auf Profit ori-
entierten Gesellschaft allein durch
den Markt, dabei speziell über den
ersten Arbeitsmarkt, scheint nach
allen bisher vorliegenden Erfahrun-
gen für Menschen mit Behinderun-
gen äußerst schwierig, wenn nicht
illusorisch. Es müssen daher Misch-
formen oder neue Formen für
Lösungsansätze gefunden oder at-
traktiv gemacht werden, die den Weg
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
ermöglichen, ihn ergänzen bzw.
Wege in eine tatsächlich sozial ori-
entierte Produktionsweise öffnen.

Lösungsansatz:
Öffentlich geförderter
Beschäftigungssektor (ÖBS)

Die PDS sucht deshalb auch mit
dem Konzept für den Aufbau eines
Öffentlich geförderten Beschäfti-
gungssektors (ÖBS) mögliche Lö-
sungsansätze.

Der ÖBS bietet nach unserem Ver-
ständnis deshalb Chancen, weil es
uns um volle Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben geht und der
ÖBS als ein Sektor zwischen Markt
und Staat mehr realisieren soll als
„nur Beschäftigung“.

„Er soll sich der wachsenden
gesellschaftlichen Reproduktions-
defizite annehmen, die aus der be-
schleunigten Modernisierung entste-
hen, und insgesamt die soziale oder
kulturelle Daseinsfürsorge verbes-
sern, um die nachlassende Bindungs-
kraft der Gesellschaft zu bremsen
und neue Sozialstrukturen zu schaf-
fen“ (WERNER 1999, 49).

Dabei unterstützt der sozial orien-
tierte und auf das Gemeinwohl ge-
richtete Ansatz des ÖBS zwischen
Staat und Markt die praktische Um-

setzungsmöglichkeiten und realen
Chancen von Arbeit im gesamt-
gesellschaftlichen wie regionalen
Rahmen mit der Spezifik von Men-
schen mit Behinderungen.

In diesem Zusammenhang zeigen
sich in der grundsätzlichen Heran-
gehensweise der PDS in ihrem Kon-
zept der Beschäftigung , wie im An-
trag für ein Teilhabesicherungsgesetz
ausgewiesen und in der Umsetzung
der Idee eines Öffentlich geförder-
ten Beschäftigungssektors ange-
dacht, auch wichtige Bezüge zur
„Brandenburger Erklärung zur be-
ruflichen Eingliederung behinderter
Menschen in Deutschland“ der Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Unter-
stützte Beschäftigung.

Prinzipien wie Chancengleichheit,
Chancengerechtigkeit, Individuali-
tät, Selbstvertretung, Individualität,
Dauerhaftigkeit und Wahlfreiheit des
Arbeitsplatzes, unterstützende Fi-
nanzierung und Nachteilsausgleich
sind Ausdruck, Anspruch und grund-
legende Realisierungsbedingung für
das beschäftigungspolitische Kon-
zept der PDS, das vollinhaltlich
Menschen mit Behinderungen einbe-
zieht.

Das versteht die PDS als moderne
sozialistische Partei als einen
wesenlichen Teil ihrer politischen
Kultur bei der Gestaltung aktueller
und zukünftiger gesellschaftlicher
Prozesse.

Es bestätigt sich gerade auf dem
Feld der Arbeit die Erkenntnis, der
Umgang mit den „Schwachen“, den
Benachteiligten, den Behinderten ist
zugleich Ausdruck für den Kultur-
zustand einer Gesellschaft.

Erste Schritte sind getan, wesenlich
weitreichendere müssen noch getan
werden, denn, die Diskriminierung
von Menschen mit Behinderungen
ist allgegenwärtig, - wie es im Par-
teiprogramm der PDS (PRO-
GRAMM 1997, 19) heißt, - und geht
so weit, daß ihr Lebensrecht in Fra-

ge gestellt wird. Diese Situation zu
verändern, ist kein Detailproblem der
Sozialpolitik, sondern eine Aufgabe,
der sich die PDS auf allen gesell-
schaftlichen Feldern, insbesondere in
der Beschäftigungspolitik widmet.

Literatur:
Antrag der Abgeordneten Dr. Ilja Seifert;
Dr. Gregor Gysi und der Fraktion der PDS
zur Vorlage eines Gesetzes zur Sicherung
der vollen Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen oder chronisch Kranken
am Leben der Gemeinschaft, zu deren
Gleichstellung und zum Ausgleich
behinderungsbedingter Nachteile
(Teilhabesicherungsgesetz - ThSG), Deut-
scher Bundestag 14. Wahlperiode. Druck-
sache 14/827. Bonn, 23.04.1999.

Programm der Partei des Demokratischen
Sozialismus. (Beschlossen von der 1. Ta-
gung des 3. Parteitages der PDS, 29. Bis
31. Januar1993). In: Partei des Demokra-
tischen Sozialismus. Programm und Sta-
tut, Berlin, 1999, 1-46.

Sozialpolitische Umschau. Ausgabe 30.
Presse- und Informationsamt der Bundes-
regierung. Berlin, 11. Oktober 1999, 15 -
19.

Werner, H.: Virtuelle Arbeitswelten. Zwi-
schen Dienstbotengesellschaft und Öffent-
lichem Beschäftigungssektor. In: Werner,
H. (Hrsg.): Zwischen Staat und Markt. Der
öffentlich geförderte Beschäftigungssektor.
VSA-Verlag. Hamburg, 1999, 32 -50.

!"&).*$&,/"'0$-#1,)"'&)23245/2($1,'6232<,'=5'',/"'>),&*?.)



BAG UB • impulse, Nr. 14, Dezember 1999 - Seite 15

Claudia Nolte, MdB - CDU

Die berufliche Integration der Be-
hinderten ist nicht nur vor dem

Hintergrund des Benachteiligungs-
verbots des Art. 3 Abs.3 Satz 2 GG
ein vordringliches Anliegen. Auch
die höchst unbefriedigende Lage der
Schwerbehinderten auf dem Arbeits-
markt zwingt dazu, im Bereich der
Beschäftigung und Arbeit neue
Wege zu gehen. In vielen Fällen ist
dabei die Qualifikation der Behin-
derten nicht mit den Anforderungen
des Arbeitsmarktes zu vereinbaren.
Hinzu kommt eine sehr mangelhafte
der Schwerst- Behinderten durch
Werkstätten für Behinderte und die
Arbeitsämter.

Die behinderten Menschen müssen
aber Wahlmöglichkeiten haben. Der
Wunsch nach beruflicher Eingliede-
rung in den allgemeinen Arbeits-
markt ist schließlich die logische
Folge zunehmender Integrationser-
folge in der vorschulischen und schu-
lischen Ausbildung und ist Ausdruck
eines steigenden Selbstbewusstseins
der Behinderten. Auch die CDU/
CSU hat in der vorherigen Legisla-
turperiode diesen Ansatz aufgegrif-
fen, indem sie Modellprojekte für
Integrationsfachdienste und Integra-
tionsfirmen ins Leben gerufen hat.

Notwendig ist für die weitere Ent-
wicklung auf diesem Gebiet zu-
nächst, die Integrationsfachdienste
sowohl in finanzieller als auch in in-
stitutioneller Hinsicht gesetzlich ab-
zusichern. Weiterhin ist wichtig, den
Behinderten einen individuellen
Rechtsanspruches auf ambulante
berufliche Rehabilitation, die Inte-
grationsbegleitung und Arbeits-
assistenz außerhalb von den Einrich-
tungen umfaßt, zu gewähren. Ideal
wäre es, diese Regelungen im Rah-
men eines neu zu schaffenden SGB
IX einzubetten. Allerdings weiß ich
nach den Erfahrungen der vergange-
nen Legislaturperiode, wie schwer
dieses Unterfangen zu realisieren ist.

Kurzfristig sollte man deshalb auch
an eine Aufnahme ins SchwbG den-

ken, wobei sich die Finanzierung am
besten über eine Ausweitung der
Ausgleichsabgabe auf Personalko-
sten und Verwaltungskosten machen
ließe. Dabei könnte eine Mischfinan-
zierung durchaus ein vertretbarer
Weg sein, indem die Eingliederungs-
hilfe  und die Hilfe zum Lebensun-
terhalt an die Person selbst und nicht
an die Einrichtung zu leisten wäre.
Dementsprechend müssten die
Integrationsfachdienste für verschie-
denen Kostenträger arbeiten.

Es muss leistbar sein, die Leistun-
gen des Integrationsfachdienste de-
nen anzubieten, die dies wünschen,
also z.B. Leistungsträgern der WfB
oder arbeitslosen Schwerbehinder-
ten. Die Frage nach dem Anforde-
rungsprofil der Integrationsfach-
dienste wirft gleichzeitig die Frage
nach dem Profil der WfB auf. Der
Wechsel zu den Integrationsfach-
diensten wird dazu führen, dass in

Integrationsfachdienste gesetzlich absichern
von Claudia Nolte, Mitglied des Bundestages - CDU

den WfB neue Förderstrukturen ent-
stehen müssen. Die WfB würde wie-
der verstärkt zu einem Ort der be-
ruflichen Reha, d.h. nicht nur För-
derung sondern auch gezieltes Trai-
ning und berufliche Bildung wären
die Arbeitsziele.
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Eingangsstatement

Meine Damen und Herren, über
160.000 Menschen mit Behin-

derungen werden derzeit in Werk-
stätten für Behinderte in Deutschland
beschäftigt. Die überwältigende
Mehrheit dieser Menschen verwirk-
licht dabei einen Rechtsanspruch auf
Sozialhilfe, da die wenigsten von
ihnen über so hohes Einkommen
oder mehr als 45.000 DM Vermögen
z.B. aus Schadenersatz oder Erb-
schaft verfügen, um die vom Werk-
stattträger in Rechnung gestellten
Kosten selbst bezahlen zu können.
Auch diejenigen stellen eine sehr
kleine Minderheit dar, die ihre Werk-
stattbeschäftigung aufgrund von
Ansprüchen gegenüber anderen
Sozialleistungsträgern realisieren.

Da die überörtlichen Träger der
Sozialhilfe auch vor Einführung des
individuellen Rechtsanspruches den
auf die Werkstatt für Behinderte an-
gewiesenen Menschen mit Behinde-
rungen die Beschäftigung in den
Werkstätten bezahlten, gab es und
gibt es praktisch keine Wartelisten
und damit Vollbeschäftigung aller
auf die Werkstatt für Behinderte an-
gewiesenen Menschen, die Beschäf-
tigung dort auch wollen. Dies stellt
eine arbeitslosen Menschen mit Be-
hinderungen aber auch Teilen der
interessierten Öffentlichkeit nur
schwer vermittelbare Tatsache dar.
Der wesentliche Grund hierfür liegt
nicht im Unterstützungsbedarf bei
der Arbeit allein, sondern im hohen
alltäglichen Unterstützungs- und
Hilfebedarf der meisten bei der mög-
lichst eigenverantwortlichen Lebens-
gestaltung und einer sinnhaften
Tagesstruktur.

Aufnahmevoraussetzung für die

Beschäftigung in einer Werkstatt für
Behinderte ist, daß wegen Art oder
Schwere der Behinderung arbeits-
und berufsfördernde Maßnahmen
mit dem Ziel der Eingliederung auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht
in Betracht kommen. Hierüber ist in
jedem Einzelfall im Fachausschuß an
der Werkstatt unter Beteiligung der
Vertreter der Arbeitsverwaltung und
der Sozialhilfeträger zu beraten und
vom zuständigen Leistungsträger
eine Entscheidung zu treffen. Diese
kann nur positiv ausfallen, wenn
wegen Art oder Schwere der Behin-
derung die Beschäftigung auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt nicht,
noch nicht oder noch nicht wieder
möglich ist. Dabei ist dem Trainings-
und Arbeitsbereich der Werkstatt als
teilstationäre Einrichtung zur Ein-
gliederung Behinderter in das Ar-
beitsleben in Zweifelsfällen ein Ein-
gangsverfahren vorgeschaltet, des-
sen Aufgabe es in diesen Zweifels-
fällen ist, festzustellen, ob die Werk-
statt die geeignete Einrichtung für
die Eingliederung in das Arbeitsle-
ben ist sowie welche Bereiche der
Werkstatt und welche berufsfördern-
den und ergänzenden Maßnahmen
zur Rehabilitation für den Behinder-
ten in Betracht kommen. Im Trai-
ningsbereich der Werkstatt für Be-
hinderte besteht Anspruch auf be-
rufsfördernde Bildungsmaßnahmen
zur Verbesserung der Eingliede-
rungsmöglichkeit in das Arbeitsle-
ben unter Einschluß angemessener
Maßnahmen zur Weiterentwicklung
der Persönlichkeit des Behinderten
gegenüber den Trägern der berufli-
chen Rehabilitation und das heißt
meist gegenüber der Bundesanstalt
für Arbeit. Rechtzeitig vor Beendi-
gung der berufsfördernden Bildungs-
maßnahmen hat der Fachausschuß

gegenüber den zuständigen Sozial-
leistungsträgern eine Stellungnahme
dazu abzugeben, ob die Teilnahme
an einer anderen oder weiterführen-
den berufsfördernden Bildungs-
maßnahme eine Beschäftigung im
Arbeitsbereich der Werkstatt oder
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
zweckmäßig erscheint.

Mindestens zweimal muß also das
Ergebnis fachlicher Prüfung und
Beratung die Weiche in Werkstatt für
Behinderte gestellt haben, bevor
Menschen mit Behinderungen Be-
schäftigte der WfB werden. Erstmals
bevor überhaupt die Aufnahme in
eine Werkstatt für Behinderte vorge-
schlagen wird und das zweite Mal
während der berufsfördernden Bil-
dungsmaßnahmen im Trainings-
bereich der Werkstatt. Soll dies Er-
gebnis zugunsten einer Tätigkeit auf
dem allg. Arbeitsmarkt vermieden
werden, müssen die Voraussetzun-
gen für erfolgreiche Integration auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt so
rechtzeitig und verläßlich zur Verfü-
gung stehen, daß trotz Art und
Schwere der Behinderung der allge-
meine Arbeitsmarkt erreicht werden
kann. Integrationsfachdienste der
Bundesanstalt für Arbeit wie der
Hauptfürsorgestellen, aber auch In-
itiativen aus Ihrer Mitte haben ge-
zeigt, daß Alternativen zur Werkstatt
für Behinderte auch auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt bei entspre-
chenden Unterstützungsmaßnahmen
erschlossen werden können, wenn
auch die Schwäche des Arbeitsmark-
tes deutliche Grenzen für alle Ar-
beitslosen setzt.

Auch der Übergang von Beschäf-
tigen im Arbeitsbereich auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt ist durch

Die Voraussetzungen für erfolgreiche Integration
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt müssen
rechtzeitig und verläßlich zur Verfügung stehen
Diskussionsvorlage Brandenburger Erklärung zur beruflichen Integration behinderter Menschen in Deutschland
von Peter H. Schwenkglenks, Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe
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geeignete Maßnahmen der Werkstatt
zu fördern, insbesondere auch durch
zeitweise Beschäftigung auf ausge-
lagerten Arbeitsplätzen. Dabei hat
die Werkstatt die notwendige arbeits-
begleitende Betreuung in der Über-
gangsphase sicherzustellen und dar-
auf hinzuwirken, daß der zuständi-
ge Sozialleistungsträger seine Lei-
stungen und nach dem Ausscheiden
des Behinderten aus der Werkstatt
die Hauptfürsorgestelle die beglei-
tende Hilfe im Arbeits- und Berufs-
leben erbringen. Entsprechend den
Empfehlungen der Bundesarbeits-
gemeinschaft der überörtlichen Träger
der Sozialhilfe gehören diese Maß-
nahmen in das Pflichtenheft der Lei-
stungs- und Vergütungsvereinbarun-
gen der überörtlichen Träger der So-
zialhilfe mit den Trägern der Werk-
stätten. Die Förderung zum Über-
gang gelingt auch in Einzelfällen,
hängt aber ganz entscheidend von
dem Zusammenwirken der Werkstatt
mit der Bundesanstalt für Arbeit, der
Hauptfürsorgestelle, ggfs. leistungs-
fähigen und motivierten Fach-
diensten und aufgeschlossenen Be-
trieben bei der zur verläßlichen Ge-
staltung und Begleitung des Arbeits-
verhältnisses ab.

Von zahlenmäßig wesentlich grö-
ßerer Bedeutung ist derzeit jedoch
noch die Arbeit auf ausgelagerten
Werkstattplätzen in Betriebsstätten
dritter. Viele Werkstattbeschäftigte
arbeiten in von der Werkstatt als
Betriebsteil geführten Kantinen oder
anderen Dienstleistungsbereichen
von Betrieben oder Behörden sowie
als Gruppe mit der Fachkraft für
Arbeits- und Berufsförderung der
Werkstatt für Behinderte in den Be-
triebsräumen und an den Maschinen
des Auftraggebers der Werkstatt für
Behinderte an der Erledigung des
eingeworbenen Auftrages. Um Miß-
brauch zu vermeiden, hat sich der
Fachausschuß an der Werkstatt regel-
mäßig mit solchen besonderen For-
men der Werkstattbeschäftigung auf
unbefristete Zeit und im Übergang
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
kritisch zu befassen. Hier gelingen

öfter Übergänge auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt. Nicht wenige Men-
schen mit Behinderungen, die auf
ausgelagertem Arbeitsplatz in Be-
trieben tätig waren und dort ihre Zu-
verlässigkeit und Leistungsfähigkeit
praktisch bewiesen hatten, wurden
vom Arbeitgeber in ein Arbeitsver-
hältnis meist mit längerfristiger Un-
terstützung der Arbeitsverwaltung
und der Hauptfürsorgestellen über-
nommen. Diese Erfahrungen sind im
Sinne rechtlicher und finanzieller
Absicherung verstärkter Bemühung
zur Eingliederung auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt rechtlich umzuset-
zen. Daran arbeiten Bundesregie-
rung und Bundestag im Rahmen ei-
nes SGB IX und Schwerbehinderten-
gesetz. Die Bundesanstalt für Arbeit
muß sich aktiver um die verstärkte
Beschäftigung Schwerbehinderter
auch im Übergang aus Werkstätten
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
bemühen dürfen und dafür die nöti-
gen finanziellen Mittel haben. Auch
die Ausgleichsabgabe soll Integra-
tionsfachdienste und ggfs. Integra-
tionsfirmen als zusätzliche Instru-
mente zur Eingliederung von Men-
schen mit bestimmten Behinderun-
gen auf- und ausbauen können und
verläßlich mitfinanzieren. Das Ziel
muß sein, mit solchen beschäfti-
gungsfördernden Instrumenten die
überproportionale Arbeitslosigkeit
von Menschen mit Behinderungen
nachhaltig abzubauen und auch
Menschen, die wegen Art und
Schwere ihrer Behinderung derzeit
ohne verläßliche zusätzliche Maß-
nahmen nicht vermittlungsfähig sind,
und auch diejenigen, die derzeit auf
die Beschäftigung in der Werkstatt
für Behinderte angewiesen sind, eine
faire Chance der Integration auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt zu eröff-
nen.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft
der überörtlichen Träger der Sozial-
hilfe hat Vorschläge zu Reformen in
ihren Bereichen unterbreitet. Hierzu
gehört auch die Prüfung leistungs-
gesetzlicher Regelungen zur Ablö-
sung von Leistungsansprüchen, die

Datenbank für die
Arbeitsvermittlung von
Menschen mit Handicap

Wir unterstützen seit 1998
Menschen mit Handicap bei
der Integration auf den ersten
Arbeitsmarkt.

Um die Firmenkontakte und ak-
tuelle BewerberInnen aus unserem
Pool effektiver zu dokumentieren,
haben wir in Zusammenarbeit mit
dem Fachdienst Arbeit
(Psychosozialer Dienst) der Ar-
beitsgemeinschaft Brücke und mit
Unterstützung des Überbetriebli-
chen Ausbildungszentrums
(ÜAZ) eine Datenbank auf Access
entwickelt, die wir „Jobmanager“
getauft haben. In ihr sind über
3500 Firmen aus der Region ab-
rufbar, rund 200 Firmenkontakte
sind bereits vom EFD dokumen-
tiert. Anforderungsprofile der Be-
triebe können jetzt per Mausklick
mit entsprechenden Fähigkeits-
profilen der BewerberInnen auf
Übereinstimmung überprüft wer-
den.

Da wir uns immer noch in der
Entwicklungsphase befinden, ha-
ben wir großes Interesse unsere
Erfahrungen mit KollegInnen aus-
zutauschen, die an ähnlichen Da-
tenbank-Projekten arbeiten.

Kontaktadresse:
Eingliederungsfachdienst
Kreis Pinneberg gGmbH,
Osterholderallee 2, 22767 Hamburg
Jens Tietböhl
Tel.: 04101/ 20 60 18
Fax:  04101/ 20 60 19
e-mail: efd.pinneberg@t-online.de

den Nachrangsprinzipien der Sozi-
alhilfe zu entsprechen haben. Die
Sozialhilfeträger würden zur Finan-
zierung ihre Haushaltsmittel aus
Steuern einbringen. Der Arbeitsbe-
reich der WfB wäre für solche Neu-
regelung ein Einstieg.
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Die Tagung der BAG UB vom
29.9. – 1.10.99 in Teltow

„Integrationsfachdienste – quo
vadis?“ war gut vorbereitet, gut be-
sucht und hat gute Ergebnisse ge-
bracht. Das Ergebnis, das die BA
am meisten interessierte, war die
Rückmeldung über die Zusammen-
arbeit zwischen den Integrations-
fachdiensten und den Arbeitsäm-
tern. Es ist nicht selbstverständlich,
dass eine solche Zusammenarbeit
gelingt; denn die berufliche Inte-
gration von Schwerbehinderten lag
bisher allein in den Händen der
Arbeitsämter. Für viele Mitarbeiter
in den Integrationsfachdiensten ist
der Umgang mit den Arbeitsämtern
neu und deren Denkweisen nicht
immer verständlich. Das führt
leicht zu Missverständnissen und
Unsicherheiten.

Diese Unsicherheit war aus eini-
gen Beiträgen auf der Tagung auch
zu spüren. Nimmt man aber einmal
in Kauf, dass einige Wünsche hin-
sichtlich der Zusammenarbeit auf
beiden Seiten noch offen sind, kann
das Gesamtergebnis durchaus zu-
friedenstellen. In vielen Bereichen
zeigen die gemeinsamen Ergebnis-
se bei der beruflichen Wiederein-
gliederung Schwerbehinderter,
dass die Unterstützung durch die
Integrationsfachdienste zu Erfol-
gen führt. Den Arbeitsämtern ste-
hen mit den Integrationsfach-
diensten viele junge engagierte
Helfer zur Verfügung, die Zeit und
die Fähigkeit mitbringen, sich in-
tensiv um arbeitslose Schwerbehin-
derte zu kümmern. Das gilt sowohl
für den geistig oder psychisch Be-
hinderten wie auch den Körperbe-
hinderten mit seinen Problemen,
die er aufgrund seiner Behinderung

oder seiner sonstigen Lebensver-
hältnisse hat.

Bei vielen Schwerbehinderten
sind diese Probleme verdeckt, weil
das Arbeitsamt z.B. seine Wohn-
und Familienverhältnisse nicht
kennt, von seinen Schulden- oder
Suchtproblemen nichts weiß oder
als Behörde nicht helfen kann. Die-
se Fragen müssen geregelt werden,
bevor eine berufliche Integration in
Betracht gezogen werden kann.

Die Integrationsfachdienste kön-
nen helfen, die notwendigen Rah-
menbedingungen für die berufliche
Eingliederung zu schaffen. Sie
können flexibler vorgehen und die
Arbeitsämter entlasten, damit die-
se ihre Aufgaben, die sie nicht de-
legieren dürfen, durchführen kön-
nen. Zu den Aufgaben, die nicht
übertragbar sind, gehören z.B. die
Gesamtorganisation der berufli-
chen Integration, die Leistungs-
zahlung und die Bearbeitung der
Förderangelegenheiten. Die beruf-
liche Integration von Schwerbehin-
derten ist eine öffentliche Aufga-
be, die nur zum Teil privatisiert
werden kann. Die Arbeitsämter
können nicht die Aufgaben auf die
Integrationsfachdienste übertragen,
für die sie dem Schwerbehinderten
gegenüber Verantwortung tragen.
So dürfen sie den Schwerbehinder-
ten nicht aus ihrer Betreuung ent-
lassen und diese gänzlich den
Integrationsfachdiensten überlas-
sen. Schwerbehinderte, die diesen
Eindruck haben, beschweren sich
mit Recht darüber. Ihre Erwar-
tungshaltung ist häufig recht hoch
und die Enttäuschung umso größer,
wenn die Einschaltung des Integra-
tionsfachdienstes ihnen nicht wei-

ter hilft. Die Integrationsfach-
dienste müssen sich dessen bewußt
sein und sollten auch in ihrer Öf-
fentlichkeitsarbeit nicht den Ein-
druck erwecken, als ob sie alle An-
gelegenheiten der Schwerbehinder-
ten besorgen und ihre Probleme al-
lein lösen könnten.

Bei der beruflichen Integration
Schwerbehinderter ist zwischen
den Arbeitsämtern und Integra-
tionsfachdiensten Zusammenarbeit
gefragt. Beide Partner müssen ge-
genseitiges Verständnis aufbringen
und aufeinander zugehen. Nur so
kann den Belangen der Schwerbe-
hinderten Rechnung getragen wer-
den. Gelingt es, dass die Arbeits-
ämter Vertrauen in die Arbeit der
Integrationsfachdienste gewinnen
und diese sich in den Integra-
tionsprozess einfügen, wird die
Zusammenarbeit wachsen und der
einzelne Schwerbehinderte zu sei-
nem Recht kommen. Dann wird
auch eine gesetzliche Regelfinan-
zierung möglich sein, die die Inte-
grationsfachdienste auf Dauer
brauchen, wenn sie weiterhin mit
Erfolg zusammen mit den Arbeits-
ämtern für die Schwerbehinderten
am Arbeitsmarkt tätig sein sollen.

Integrationsfachdienste - aus der Sicht der
Bundesanstalt für Arbeit
von Herbert Schneider, Bundesanstalt für Arbeit - Nürnberg
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Ein wichtiges Forum zum Erfah-
rungsaustausch der BMA-Mo-

dellprojekte der Integrationsfach-
dienste bot die Vorkonferenz der Jah-
restagung der BAG UB am
29.9.1999 in Berlin. Wie beim ersten
Treffen am 9.3.1999 in Kassel (vgl.
impulse 12, S. 25) moderierte Nor-
bert Müller-Fehling, Bundesverband
für Körper- und Mehrfachbehin-
derte, Düsseldorf die Veranstaltung.
Während im März ein erster Infor-
mationsaustausch der zum Teil erst
seit kurzem arbeitenden Fachdienste
im Vordergrund stand, Anfangs-
schwierigkeiten im Steuerungsteam,
Abgrenzung von Beratung und Be-
treuung, Fragen zur Öffentlichkeits-
arbeit, zur Dokumentation und zur
Begleitforschung benannt wurden,
kristallisierten sich nun deutlich zwei
Problembereiche heraus.

Neben den zahlreichen Vertretern
aus allen 16 Modellprojekten, nah-
men Vertreter des BMA, der Arbeits-
gemeinschaft der Hauptfürsorge-
stellen, der Bundesanstalt für Arbeit
und der wissenschaftlichen Begleit-
forschung teil.

Die Arbeitgeber

Uneingeschränkt positiv gestaltet
sich in allen Regionen die Koopera-
tion mit den Arbeitgebern. Die Ar-
beit des IFD wird geschätzt, die Be-
ratung der Arbeitgeber durch den
Integrationsfachdienst wird ange-
nommen, die Bereitschaft von Ar-
beitgebern zu Erprobungs- und
Trainingsphasen wächst und die Be-
reitstellung von Arbeitsplätzen für
schwerbehinderte Arbeitnehmer
nimmt zu. Die Sensibilisierung von
Arbeitgebern für die Belange von
schwerbehinderten Arbeitnehmern
ist in den Regionen geglückt.

Die Hauptfürsorgestelle

Unklar und regional sehr unter-
schiedlich ist die Funktion der
Hauptfürsorgestelle im Steuerungs-
team. Die Erfahrungen der 127 fast
ausschließlich durch die Hafü finan-
zierten IFDs sind in die BMA-
Modellkonzeption nicht eingeflos-
sen. In manchen Regionen übt sich
die Hafü daher in vornehmer Zurück-
haltung. Wo hört die Kompetenz des
Arbeitsamtes auf, wo fängt die Kom-
petenz der Hafü an? Können beide
Stellen miteinander kooperieren,
oder sind sie lediglich unterschied-
liche Nutzer des IFD?

Das Arbeitsamt
Auch wenn seitens der Bundesan-

stalt für Arbeit unbeirrt beteuert
wird, daß die Zusammenarbeit zwi-
schen Arbeitsverwaltung und IFD
zufriedenstellend verlaufe, so geben
die Rückmeldungen der IFDs in vie-
len Regionen doch ein ganz anderes
Bild. Zwar gibt es einige Regionen,
in denen eine offene und konstrukti-
ve Zusammenarbeit zwischen Ar-
beitsamt, Hauptfürsorgestelle und
Integrationsfachdienst möglich ist,
doch ist in vielen Regionen die Ko-
operation mit dem Arbeitsamt die
schwierigste Hürde, die es zu bewäl-
tigen gilt. Hier werden durch unnö-
tige, lange, bürokratische Verfahren,
Zuständigkeiten, Anträge und Bear-
beitungszeiten, durch Nichterreich-
barkeit von Mitarbeitern, durch man-
gelnden Informationsaustausch, Ka-
pazitäten der IFDs gebunden, die auf
Kosten der Effizienz und Qualität
gehen. Hier gibt es z.B. in einer Re-
gion eine Zuweisungspraxis von Per-
sonen, bei denen die Arbeitsvermitt-
lung seit langem nicht weiterkommt
und die Problematik nicht in der Be-
hinderung, sondern z.B. in fehlender
Motivation oder einer Suchtproble-

matik liegt. In solchen Fällen kann
bezweifelt werden, daß die Arbeits-
verwaltung ein Interesse am Erfolg
des IFD hat. Hier gilt es massive
Vorurteile und Konkurrenzen auszu-
räumen und Rollen und Umgangs-
formen zu klären.

Das bisher bestehende Instrumen-
tarium von Trainings- und berufsvor-
bereitenden Maßnahmen wird als
nicht ausreichend empfunden.
Schnellere, flexiblere, individuelle-
re Maßnahmen mit individuell anzu-
passender Dauer wären notwendig.

Die Probleme
Zwei Problembereiche kristallisier-

ten sich an vielen Stellen der Diskus-
sion heraus:

Die Definition der Zielgruppe er-
weist sich als problematisch. Zum
einen sind bestimmte Personenkrei-
se (z.B. Sonderschulabgänger, Mit-
arbeiter von Werkstätten für Behin-
derte), die der Unterstützung durch
einen IFD bedürfen, in der Zu-
weisungspraxis des Arbeitsamtes gar
nicht oder deutlich unterrepräsen-
tiert, zum anderen werden regional
sehr unterschiedliche Personengrup-
pen zugewiesen, die den Erfolg oder
Mißerfolg des IFD stark mitbestim-
men. Es muß z.B. durch eine Binnen-
differenzierung der Fachdienstmit-
arbeiter sichergestellt werden, daß
Mitarbeiter aus Werkstätten für Be-
hinderte und Sonderschulabgänger
vom Integrationsfachdienst auch
wirklich integriert werden können.
Dabei muß genau definiert werden,
für welche Personen der IFD mit
welchen Kapazitäten zuständig ist,
wenn der IFD nicht permanent über-
fordert oder auf die reine Arbeitsver-
mittlung für langzeitarbeitslose
Schwerbehinderte reduziert werden
soll.

Integrationsfachdienste des BMA-Modellprojektes
– Quo vadis?
von Angelika Thielicke, Vorstand BAG UB - Marburg
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Als problematisch erweist sich die
Zusammensetzung und die Arbeits-
weise des Steuerungsteams. Die Zu-
sammenarbeit verläuft da reibungs-
los, wo Integrationsfachdienst, Haupt-
fürsorgestelle und Arbeitsamt  sich
als gleichberechtigte Kooperations-
partner verstehen, für gute Rahmen-
bedingungen der gemeinsamen Ar-
beit sorgen und bei Problemfällen
unbürokratisch unter Bündelung der
jeweiligen Ressourcen an Lösungs-
möglichkeiten für einzelne Schwer-
behinderte arbeiten. Am problema-
tischsten ist die Arbeit da, wo der
Vertreter des Arbeitsamtes oder der
Hauptfürsorgestelle den Integra-
tionsfachdienst für den verlängerten,
dienstanweisungsgebundenen Arm
seiner Behörde hält. Es zeigt sich
deutlich, daß die Kooperation im
Steuerungsteams sehr stark perso-
nenabhängig ist. Daraus zu schlie-
ßen, daß dies lediglich ein Personen-
problem sei und nicht nachzudenken,
wo der strukturelle Fehler, der sol-
che Personendominaz zuläßt, liegt,
wäre sicherlich fatal.

Quo vadis?
Die strukturelle Einbindung der

Modellprojekte Integrationsfach-
dienste im Steuerungsteam erinnert

laut Stefan Doose vielfach an ein
„Auto mit zwei Lenkrädern, eines für
das Arbeitsamt, eines für die Haupt-
fürsorgestelle und dem Integrations-
fachdienst auf dem Rücksitz. Ein
solches Konstrukt erfordert ein
Höchstmaß an Koordination und Ei-
nigkeit über die Zielrichtung, damit
es nicht auseinanderbricht. Verwei-
gert sich einer der Kooperationspart-
ner oder bestehen zwischen ihnen
Uneinigkeit über die Zielrichtung ist
die Wahrscheinlichkeit ziemlich
groß, daß das Modell gegen die
Wand fährt.“ Wünschenswert wäre
es, wenn die zu befördernde Perso-
nengruppe, das Fahrtziel und die
Beförderungsrichtlinien mit allen
Beteiligten übereinstimmend abge-
sprochen wäre. Noch besser wäre es,
wenn man auf den Zweitfahrer ver-
zichten könnte und dem Integrations-
fachdienst die Kompetenz des Fah-
rers, der je nach Verkehrslage und
Fahrgastwunsch den kürzesten,
schnellsten oder sichersten Weg zum
Ziel findet, zugestehen könnte. Dem
Arbeitsamt und der Hauptfürsorge-
stelle bliebe neben der Festlegung
der Zielorte und der Richtlinienkom-
petenz die nicht minder wichtige und
unentbehrliche Funktion der Tank-
stelle mit der Treibstoffversorgung.
Vielleicht wäre diese Rollenteilung

die notwendige Voraussetzung für
eine effektive kundenorientierte
Dienstleistung, die es ermöglicht, un-
terschiedlich Fahrgäste ohne Rei-
bungsverluste und Kompetenzgeran-
gel an unterschiedliche Ziele zu brin-
gen, ein Erfolg, den sich dann alle
Beteiligten gleichermaßen zuschrei-
ben könnten.

Schwerpunktthema der
nächsten impulse

Nr. 15 – Warum Arbeit?
Die Frage danach, ob ein Mensch

heute einer Erwerbsarbeit nach-
geht, bestimmt häufig dessen
Stellung in dieser Gesellschaft
und sein Selbstwertgefühl. Ist
„Arbeit“ also der einzig erfolgs-
versprechende Weg, der zur Inte-
gration in die Leistungsgesell-
schaft führt?

 Mit diesem Schwerpunktthema
wird sich die Ausgabe Nr. 15 be-
schäftigen.

Redaktionsschluß ist der 18.02.2000.
Die Ausgabe Nr. 14 erscheint  im  März
2000.

Natürlich sind uns neben den Schwer-
punktthemen auch andere Beiträge rund
um die berufliche Integration von Men-
schen mit Behinderungen willkommen.
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vom 27.-29.10.1999 in der
Ev. Bildungsstätte Hohenwart bei Pforzheim

Die BAG UB veranstaltete vom
27. - 29.10.1999 in der Ev. Bildungs-
stätte Hohenwart bei Pforzheim ein
integratives Seminar zum Thema in-
dividuelle Berufsplanung mit Men-
schen mit Behinderungen unter der
Leitung von Susanne Putzke und
Stefan Doose. Drei Tage lang lern-
ten unterstützte ArbeitnehmerInnen,
IntegrationsberaterInnen, Eltern,
Lehrer und Studentinnen gemein-
sam neue Wege der individuellen

Berufsplanung kennen. Es war in
dieser Zusammensetzung ein für
alle Beteiligten ein in jeder Hinsicht
ungewöhnlich lebendiges und lern-
reiches Seminar, so daß wir mit den
TeilnehmerInnen nachgedacht ha-
ben, eventuell die Entwicklung und
Verbreitung von neuen Methoden
der persönlichen Zukunftsplanung
mit Menschen mit Behinderungen
zu einem Schwerpunktthema eines
neuen bundesweiten Modellpro-

jektes der BAG UB zu machen. Die-
ses Modellprojekt, indem Menschen
mit und ohne Behinderung zusam-
menarbeiten,  könnte gemeinsam
mit regionalen Kooperationspart-
nerInnen (Integrationsfachdiensten,
Projekten im Übergang Schule- Be-
ruf, Selbstbestimmt-Leben und
People First, Elterngruppen etc.)
neue Materialien, Seminare und
Schulungen für MultiplikatorInnen
entwickeln und erproben.
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Die Integration auch von geistig
behinderten Menschen auf den

allgemeinen Arbeitsmarkt steht und
fällt mit der Unterstützung durch In-
tegrationsfachdienste/Arbeitsassis-
tenz. Das Personal dieser Dienste
stellt die notwendige persönliche Be-
gleitung der behinderten Menschen
an ihrer Arbeitsstelle sicher und bie-
tet dem Arbeitgeber damit eine fach-
lich kompetente Integrationshilfe an.

Ende 1997 wurden 127 Integra-
tionsfachdienste mit insgesamt 198
Personalstellen durch die Haupt-
fürsorgestellen finanziert, überwie-
gend allerdings für den Personen-
kreis der psychisch behinderten
Menschen. (K. Ernst, Integrations-
fachdienste für besonders betroffe-
ne Schwerbehinderte - eine Zwi-
schenbilanz aus Sicht der Haupt-
fürsorgestellen, Behindertenrecht
1998 S. 155ff.) Weitere 16 Integra-
tionsfachdienste sind in jedem Bun-
desland auf der Grundlage eines
Modellvorhabens des Bundesarbeits-
ministeriums bis Ende 2001 tätig.
(Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung 1997, Vorläufige
Grundsätze über Integrationsfach-
dienste zur Eingliederung Schwerbe-
hinderter in das Arbeitsleben, Werk-
statthandbuch der Bundesvereini-
gung Lebenshilfe I 10 a) Von einer
flächendeckenden Versorgung mit
solchen Diensten kann also nicht
gesprochen werden, es gibt erhebli-
che regionale Unterschiede. Nur in
wenigen Bundesländern gibt es
Richtlinien, die auch für die Werk-
stätten Anreize schaffen, sich an sol-
chen Integrationsfachdiensten zu
beteiligen (z.B. durch zusätzliche
Personalstellen in der WfB für die
Vermittlung auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt wie in Hessen). 1997
waren in 635 WfB 155.000 behin-
derte Mitarbeiter beschäftigt (4. Be-

hindertenbericht der Bundesregie-
rung, Bt. Drs. 13/9514, Januar 1998
Ziff. 6.23), so daß nur einer kleinen
Minderheit von Werkstattbeschäftig-
ten das Angebot gemacht werden
kann, auf den allgemeinen Arbeits-
markt mit einer Arbeitsassistenz
überzuwechseln.

Unzureichende
Rechtsgrundlagen

Die Finanzierung der Integrations-
fachdienste erfolgt auf Grundlage
von §31 Abs. 2 S. 3 SchwbG durch
die Hauptfürsorgestellen, die nach
dieser Vorschrift auch für psycho-
ziale Hilfen im Rahmen der arbeits-
und berufsbegleitenden Betreuung
zuständig sind (Cramer, Schwerbe-
hindertengesetz, 5. Aufl. 1998 §31
Rdn. 8). Wenn sich an diesen Dien-
sten neben staatlichen Stellen auch
freigemeinnutzige Träger beteiligen,
können diese dafür auch Mittel aus
der Ausgleichsabgabe der Arbeitge-
ber erhalten (§31 Abs. 3. Nr. 3
SchwbG).

Es fehlen jedoch Rechtsvorschrif-
ten, die eine ausreichende Vernet-
zung der WfB mit diesen psycho-
sozialen Diensten vorsehen, weil die-
se sich ihrer Aufgabenstellung nach
an arbeitslose Schwerbehinderte mit
besonderen Vermittlungsschwierig-
keiten wenden, (wie z.B. bei psy-
chisch kranken Menschen) sowie an
Arbeitgeber als Anreiz zur Beschäf-
tigung dieses Personenkreises (§31
Abs. 3 Nr. 1 und 2 SchwbG). Eine
Zuständigkeit für den Personenkreis
der in der Werkstatt für Behinderte
Tätigen ist nicht geregelt, weil diese
nicht als arbeitslos und deshalb als
„versorgt“ gelten. Weil unterschied-
liche Reha-Träger zuständig sind,
wird die notwendige Zusammenar-

beit zwischen Werkstätten und den
Integrationsfachdiensten erschwert.
(Siehe dazu auch: Wege zum allge-
meinen Arbeitsmarkt, Ergebnis-
bericht und Empfehlung der Projekt-
gruppe, Seite 67ff., 91ff. Lebenshil-
fe-Verlag Marburg 1996).

Nur in der Werkstättenverordnung
zum Schwerbehindertengesetz, nicht
aber im Katalog der Eingliederungs-
hilfemaßnahmen des §40 BSHG ist
die Verpflichtung der Werkstätten
geregelt, den Übergang von Behin-
derten auf den allgemeinen Arbeits-
markt durch geeignete Maßnahmen
zu fördern, insbesondere auch durch
eine zeitweise Beschäftigung auf
ausgelagerte Arbeitsplätzen (§5
Abs. 4 SchwbWVO).

Diese Vorschrift ist 1996 durch die
Sozialhilfereform in die Verordnung
eingefügt worden. Danach hat die
Werkstatt die notwendige arbeits-
begleitende Betreuung in der Über-
gangsphase sicherzustellen und dar-
auf hinzuwirken, daß der zuständi-
ge Sozialleistungsträger seine Lei-
stungen und nach dem Ausscheiden
des Behinderten aus der Werkstatt
die Hauptfürsorgestelle die beglei-
tende Hilfe im Arbeits- und Berufs-
leben erbringen. Durch diese Rege-
lung wird klargestellt, daß die behin-
derten Mitarbeiter auf diesen Außen-
arbeitsplätzen für eine Übergangzeit
weiterhin Angehörige der WfB mit
Zuständigkeit des Sozialhilfeträgers
für die Eingliederungshilfe und So-
zialversicherung bleiben (Cramer,
Werkstätten für Behinderte, die
Rechtsgrundlagen, 2. Aufl. 1997 §5
SchwbWV Rdn 17 Bundesarbeitsge-
meinschaft der überörtlichen Träger
der Sozialhilfe, Empfehlungen zur
Förderung des Übergangs von Be-
hinderten auf den allgemeinen Ar-
beitsmarkt vom Sept. 1991, Werk-

Gesetzliche Verankerung von Fachdiensten für die
berufliche Integration in dem SGB IX
von Dr. Sabine Wendt, Bundesvereinigung Lebenshilfe - Marburg
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statt-Handbuch I 7 Lebenshilfe-Ver-
lag).

In §41 BSHG ist ein individuellen
Rechtsanspruch auf Beschäftigung
in einer Werkstatt für Behinderte für
wesentlich behinderte Menschen i.S.
d. §39 BSHG geregelt. Es fehlt an
einem vergleichbaren Anspruch auf
Inanspruchnahme einer Arbeits-
assistenz im BSHG als Form der Ein-
gliederungshilfe, der auch Schulab-
gänger ermutigen könnte, gleich eine
Integration auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt zu versuchen, ohne Um-
weg über eine WfB. (Christian Lind-
meier, Michael Oschmann haben in
einer Untersuchung der Universität
Koblenz/Landau für 25 Integrations-
fachdienste einen Anteil von 20%
der Vermittlungen auf den allgemei-
nen Arbeitsmarkt für behinderte
Schulabgänger festgestellt, dies.
Kooperation zwischen Schulen für
geistig Behinderte und Integrations-
fachdiensten, Geistige Behinderung,
Fachzeitschrift der Bundesvereini-
gung Lebenshilfe 4/99 S. 348, 358).
Damit Schulabgängern der Anspruch
auf eine Ausbildung durch ein Ar-
beitstraining nicht verloren geht, gibt
es inzwischen auch Modelle, die ein
ambulantes Arbeitstraining nach
§102 SGB III anbieten (A. Ciolek,
Unterstützte Beschäftigung - Ham-
burger Arbeitsassistenz, Werkstatt-
Dialog BAG WfB 5/98 S. 5) Durch
eine Kooperation der Hamburger
Arbeitsassistenz mit regionalen
Werkstätten wird die Teilnahme an
dem dort angebotenen Arbeitstrai-
ning bei gleichzeitiger Begleitung
am Arbeitsplatz auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt ermöglicht sowie
eine Teilnahme am Berufsschul-
unterricht.

Dies betrifft aber die auf das
Arbeitstraining begrenzte Zuständig-
keit der Arbeitsverwaltung . Ist da-
nach unklar, ob der Vermittlungsver-
such auf dem allgemeinen Arbeits-
markt gelingt, ist auch die Frage nach
dem zuständigen Reha-Träger nicht
geregelt: für Reha-Massnahmen auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt ist
die Arbeitsverwaltung/Rentenversi-

cherung/Hauptfürsorgestelle verant-
wortlich. Der Sozialhilfeträger leistet
Eingliederungshilfe nur dann, wenn
der behinderte Mensch den Status
eines WfB-Angehörigen hat, also
nicht für eine von der WfB losgelö-
ste Arbeitsassistenz (BAG überört-
liche Sozialhilfeträger, Empfehlun-
gen zur Förderung des Übergangs
von Behinderten auf den allgemei-
nen Arbeitsmarkt 1992, Werkstatt-
handbuch der Bundesvereinigung
Lebenshilfe I 7).

Über diesen Status erfolgt auch die
Sozialversicherung, die auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt nur dann
gesichert ist, wenn tatsächlich eine
Vermittlung in eine Anstellung mit
einer Versicherungspflicht durch den
Arbeitgeber erfolgt. Die Kosten-
tragungspflicht für die Sozialversi-
cherung durch die Sozialhilfeträger
als Reha-Träger der WfB ist aller-
dings nicht im BSHG selbst geregelt,
sondern im SGB V und SGB VI. Es
wäre daher zu prüfen, ob die Rege-
lungen über die Sozialversicherung
Behinderter auch über die WfB hin-
aus eine Öffnung für eine ambulan-
te Betreuung durch einen Integra-
tionsfachdienst vor der Vermittlung
in ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis
erfahren könnte, so daß dieser die
gleiche Beitragserstattung durch die
zuständigen Reha-Träger erhält, wie
die WfB.

Dies setzt voraus, daß die Reha-
Dienstleistung zwischen Integra-
tionsfachdienst/Arbeitsassistenz und
dem Rehabilitanden vertraglich ge-
regelt ist, und dieser damit anstelle
der WfB Leistungserbringer ist. Das
Profil der Fachdienste für berufli-
chen Integration müsste allerdings
dann auch in entsprechenden Rechts-
vorschriften (Vereinbarung nach §93
BSHG oder Verordnung analog der
SchwbWVO) geregelt werden.

Die BAG überörtliche Sozialhilfe-
träger hat dieser Übergangspro-
blematik dadurch Rechnung getra-
gen, daß sie den WfB-Status für eine
zweijährige Vermittlungszeit verlän-

gert. Die WfB erhält somit weiter-
hin einen Pflegesatz und Sozialver-
sicherungsbeiträge, obwohl die
Reha-Dienstleistung vielfach nicht
mehr von ihrem Fachpersonal, son-
dern von dem Integrationsfachdienst
in fremder Trägerschaft erbracht
wird. Diese Zweijahresfrist ist aber
für die meisten geistig behinderte
Menschen zu kurz. Der Betreuungs-
bdearf ist für sie wechselnd, und
kann durch plötzlich auftretende Kri-
sen oder Veränderungen am Arbeit-
platz wieder steigen. Die persönliche
Assistenz am Arbeitsplatz, dies zei-
gen die internationalen Erfahrungen,
muß für sie ein dauerhaftes Angebot
sein, auf das sie je nach Bedarfslage
zurückgreifen können müssen. So-
lange Sozialrichter (LSG Nieder-
sachsen Beschluss vom 1.7.99 Az.L
1 RA 102/99 ER, RdLh 3/99 S. 127)
jedoch davon ausgehen, daß eine
dauerhafte Arbeitsassistenz ein Indiz
dafür sei, daß ein Arbeitsplatz nicht
behindertengerecht zu organisieren
sei, werden Lücken in unseren
Sozialrechtssystem deutlich.

Kooperation von
Integrationsfachdiensten
mit den Werkstätten für
Behinderte

Der Gesetzgeber hat den Werkstät-
ten in §54 SchwbG einen Betreu-
ungsauftrag für Behinderte, die we-
gen Art oder Schwere ihrer Behin-
derung nicht, noch nicht oder noch
nicht wieder auf dem allgemeinen
Arbeitsmakrt tätig sein können, er-
teilt. Die WfB soll also keine End-
station sein, sie muß Reha-Dienstlei-
stungen anbieten, die behinderte
Menschen nach ihren Fähigkeiten
ein Überwechseln auf den allgemei-
nen Arbeitsmarkt ermöglicht. Die
Tatsache, daß dies nach Angaben der
BAG WfB nur für 1% gelingt, führt
vielfach zu dem Fehlschluss, daß
wesentlich (geistig) behinderte Men-
schen damit eben überfordert seien.
Ein Blick über die Grenzen zeigt je-
doch, daß im europäischen Ausland
wesentlich mehr geistig behinderte
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Menschen auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt mit Hilfe einer Arbeits-
assistenz tätig sind. So sind in
Grossbritannien gegenwärtig ca.
12.000 Personen in Werkstätten
(sheltered workshops) tätig, und
10.000 mit job coach auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt (BAG WfB,
Werkstatt: Dialog 5/99 S. 24, nach
Angaben der britischen Organisati-
on REMPLOY) Auch die Tatsache,
daß in der DDR viele geistig behin-
derte Menschen, die heute in der
WfB arbeiten, in geschützten Be-
triebsabteilungen in der Industrie tä-
tig waren, zeigt, daß es gegenwärtig
in der Bundesrepublik ein nicht aus-
geschöpftes Potential auch von gei-
stig behinderten Menschen gibt, die
mit einer entsprechenden Unterstüt-
zung aus der WfB ausgeliedert wer-
den könnten.

Ebensowenig wie vor 15 Jahren die
Reformbewegung für die Schulinte-
gration von den Eltern/Schülern aus-
ging und nicht von den Sonderschu-
len, kann nicht von den WfB erwar-
tet werden, daß sie sich zu Pionie-
ren einer Reformbewegung macht,
die ihre „Leistungsträger der Produk-
tion“ auf den allgemeinen Arbeits-
markt vermittelt. Viele Integrations-
fachdienste haben sich daher unab-
hängig und manchmal auch mit hin-
haltendem Widerstand der Verant-
wortlichen in den Werkstätten ge-
gründet. Sie haben sich in einem ei-
genen Verein, der Bundesarbeitsge-
meinschaft unterstützte Beschäfti-
gung zusammengeschlossen. In den
wenigen Bundesländern (z.B. Hes-
sen), in denen die Sozialhilfeträger
den WfB Personalstellen zur Verfü-
gung stellten, wenn sie behinderte
Mitarbeiter auf den allg. Arbeits-
markt begleiten, nahm nur eine Min-
derheit der Werkstätten dieses An-
gebot wahr.

Die Regelung in §5 Abs. 4
SchwbWV zur Förderung des
Überwechselns von der WfB auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt kann also
nicht als ausreichende Rechtsgrund-
lage für ambulante Integrationsfach-

dienste angesehen werden, sie wer-
den in dieser Vorschrift noch nicht
einmal als Adressaten erwähnt, son-
dern nur die Werkstätten. Nach den
Vorschlägen der Projektgruppe
„Wege zum allgemeinen Arbeits-
markt“ der Bundesvereinigung Le-
benshilfe (a.a.O. S. 79 ff. sowie Em-
pfehlung der Bundesvereinigung
Lebenshilfe 1995, Fachdienst für die
berufliche Integration von Menschen
mit Behinderung, Werkstatthand-
buch I 9) sollten diese Integrations-
fachdienste zwar mit der WfB ko-
operieren, aber eigenständig bleiben.
Nur so können sie sich z.B. auch di-
rekt um Schulabgänger kümmern,
die dann gar nicht in die WfB aufge-
nommen werden müssen, sowie um
bereits vermittelte Behinderte, die
nicht mehr der WfB angehören.

Reha-Gesamtplan für
Schule, WfB und
Arbeitsassistenz

Bei der Vorstellung eines „ganz-
heitlichen Konzeptentwurfs Fach-
dienst für die berufliche Integration“
schlägt die Projektgruppe der Bun-
desvereinigung Lebenshilfe (a.a.O.)
außerdem vor, einen Reha-Ausschuß
zu gründen, an dem die Schule, die
WfB und der Integrationsfachdienst
sowie die zuständige Soziallei-
stungsträger beteiligt sind, die dann
einen gemeinsamen Reha-Gesamt-
plan für den behinderten Mitarbei-
ter ausarbeiten. Pate für diese Rege-
lung ist der Fachausschuß der WfB
nach §2 SchwbWV, der für den Be-
reich der Werkstatt diese Aufgabe
übernimmt, und die Zuständigkeit
verschiedener Sozialleistungsträger
für die individuelle Hilfe koordiniert.
Nach bisher geltendem Förderungs-
recht in §31 SchwbG kann nur der
Arbeitgeber, nicht aber der behinder-
te Mensch selbst eine Arbeitsassis-
tenz beantragen, was eine verläss-
liche Reha-Planung verhindert. Es ist
daher eine gesetzliche Regelung not-
wendig, die eine Institutionen über-
greifende Reha-Planung ermöglicht,
die verschiedene Reha-Träger an ei-

nen Tisch bringt, und die Rehabili-
tanden und ihr Wünsche und Fähig-
keiten in den Mittelpunkt des
Geschehens rückt. Dabei könnte eine
an Lebensphasen orientierte Reha-
Planung auf Gebietsebene wie in
Frankreich Vorbild sein.

Was kann das SGB IX
bewirken?

Die Aufgaben eines solchen Reha-
Ausschusses könnten in dem geplan-
ten SGB IX, Gesetzbuch Rehabili-
tation, geregelt werden, das verschie-
dene Reha-Gesetze besser vernetzen
will. Das Bundesarbeitsministerium
legte im Mai 1999 hierzu Diskussi-
onspunkte vor, die vorschlagen, daß
das SGB IX z.B. die Neuregelung
der Verwendung der Ausgleichsab-
gabe regeln soll, so daß damit auch
Integrationsfachdienste finanziert
werden können (a.a.O. Nr. 19).

Die Aufgabe der Bundesanstalt für
Arbeit und der anderen Träger der
beruflichen Rehabilitation einerseits
und der Hauptfürsorgestellen ande-
rerseits soll besser voneinander ab-
gegrenzt und gegebenenfalls neu
festgelegt werden, insbesondere für
die Schaffung einer Arbeitsassistenz
(a.a.O. Nr. 20), die zu dem Aufga-
benbereich eines Integrationsfach-
dienst gehört (sog. „unterstützte Be-
schäftigung“ auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt): Der Übergang aus
Werkstätten für Behinderte in Be-
trieb und Verwaltung des allgemei-
nen Arbeitsmarkts soll erleichtert
und gefördert werden, insbesondere
auch durch den Einsatz entsprechen-
der Fachdienste, übergangsfördernde
rechtliche Regelungen sowie eine
Überprüfung des Förderinstrumenta-
riums (a.a.O. Nr. 25)

Eine Koalitionsarbeitgruppe von
SPD und Bündnis 90/Grünen legte
am 16.9.99 Eckpunkte zum SGB IX
vor. Unter Ziff. 14 wird auch auf die
Schaffung einer Arbeitsassistenz
zum Übergang von WfB auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt eingegan-

!"&).*$&,/"'0$-#1,)"'&)23245/2($1,'6232@)*,-#&)2$5'2A*>),&'.*588)"2B2C/*='#/8'



Seite 24 - BAG UB • impulse, Nr. 14, Dezember 1999

gen. Für die Organisation und Finan-
zierung solcher Dienste wurde am
21.10.99 ein Werkstattgespräch
durch den Behindertenbeauftragen
der Bundesregierung initiiert, bei
dem es zu einem Erfahrungsaus-
tausch zwischen Verbänden, Organi-
sationen, Diensten, WfB und Betrof-
fenen kam. Es wurde darauf hinge-
wiesen, daß noch vor Auslaufen der
von dem BMA geförderten Modell-
Integrationsfachdienste im Jahr 2001
die Anschlussfinanzierung und das
Leistungsprofil dieser Dienst gesetz-
lich geregelt werden müsse. Dazu
wird in dem Eckpunkte-Papier er-
wähnt (Ziff. 16), daß in dem SGB
IX eine eindeutige Regelung der Zu-
ständigkeit und Finanzierungsver-
antwortung getroffen werden solle.

Noch offen ist allerdings, ob diese
Fragen im SGB IX als eigenständi-
ge Leistungen geregelt werden sol-
len, oder ob in Zusammenhang mit
SGB IX ein Artikelgesetz ergehen
soll, das entsprechende Vorschriften
im SchwbG oder BSHG regelt.
Denkbar wäre z.B., die Teile des
SchwbG, die sich mit Rehabilitation
befassen, in das SBG XI zu integrie-
ren. Dann könnten Regelungen über
die Arbeitsassistenz, verbunden mit
einem individuellen Rechtsanspruch,
in das SGB IX ebenso übernommen
werden, wie die bereits geltenden
Rechtsvorschriften über die Werk-
statt für Behinderte (§§54 ff.
SchwbG). Dies hätte den Vorteil, daß
damit auch das fehlende Bindeglied
in der Reha-Kette berufliche Reha-
bilitation geschlossen werden könn-
te. Da die Bundesregierung in ihrer
Koalitionsvereinbarung eine ver-
stärkte Integration von Schwerbehin-
derten (auch aus Werkstätten) auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt vor-
gesehen hat, ist zu hoffen, daß in die-
sem Bereich mit der Forderung nach
„ambulant vor stationär“ Ernst ge-
macht werden wird.

Ora et labora II... oder
„Humor ist, wenn man trotzdem lacht“
von Stefanie Neu-Schrader, Mitarbeiterin BAG UB - Hamburg

Komm näher geneigter Leser, Sie
erinnern sich vielleicht noch an

den ersten Teil meiner Odyssee „Ar-
beitsassistenz“...berichtet in impulse
Nr. 12; Juni 1999.... ?!

Hier nun die versprochene Fortset-
zung:

Nachdem wir ja fast – wie Sie viel-
leicht noch wissen - im vermeintlich
gesicherten Hafen gelandet waren,
erreichte uns kurz vor der Hafenein-
fahrt die BfA-Sturmflut. In Bruch-
teilen von Sekunden wurde ich (wir)
von den anstürmenden Wellen mit
Wucht zurück auf die unendlichen
Weiten der Paragraphen- und Zustän-
digkeits-Ozeane der allzeit gegen-
wärtigen Behörden und Verwaltun-
gen gespült.

Wie von hier aus die Reise weiter-
ging und geht, davon will ich Ihnen
kurz und knapp berichten:

Logbuch der
SMS „NEU-SCHRADER“

beginnend Ende März 1999 auf
der weiteren Odyssee zu einem

potentiell sicheren und beständi-
gen Hafen namens „Absicherung

(m)einer Arbeitsassistenz“:

Nachdem wir das Festland schon
zu riechen glaubten, spülte uns dann
doch (nicht gehofft aber befürchtet)
besagte Sturmflut in Form einer
„formlosen“ BfA-Beschwerde beim
Sozialgericht Lüneburg wieder auf
offene stürmische See.

Anfang Mai (7.5.99) folgte die
Begründung der eingereichten Be-
schwerde und wurde dem Sozialge-
richt vorgelegt. Damit wurde die
Einstweilige Anordnung des Sozial-
gerichtes Lüneburg an die nächst
höhere gerichtliche Instanz, hier: das
Landessozialgericht Celle weiterge-
reicht (14.5.99)

Zu diesem Zeitpunkt war das So-
zialamt Lüneburg zum zweiten Mal
(1.4.-31.6.99) für die Heuer meiner
Arbeitsassistenten-Crew in Vorlei-

stung getreten. In dem Glauben end-
lich „unbürokratische Amtshilfe“ zu
erhalten, um mein eh schon stark lä-
diertes Kreuz wenigstens hierbei zu
entlasten – normalerweise soll ja be-
kanntlich der Glaube Berge verset-
zen – hoffte, argumentierte und be-
tete ich (wir) weiter. Aber hier hatte
dieser berühmte Satz keinerlei Be-
deutung, geschweige denn Gültig-
keit.... im Gegenteil die Fronten stan-
den nun endgültig fest. Die Klage trat
in Kraft......

Ein dritter Antrag erging an das
Sozialamt Lüneburg zwecks weite-
rer Kostenübernahme für meine
„Matrosen“ um ein Abheuern bzw.
eine Meuterei zu verhindern.

Die Begründung seitens des Lan-
dessozialgerichtes Celle zur oben
genannten Einstweiligen Anordnung
lautete in der Kurzfassung wie folgt:

„....kein Anordnungsanspruch
gegeben...Sie (die Klägerin) habe
keinen Rechtsanspruch auf Kosten-
übernahme für eine Arbeitsassistenz,
da die Gewährung von Reha-Maß-
nahmen im Ermessen des Renten-
versicherungsträgers (hier: BfA) ste-
he. Sie habe daher lediglich einen
Anspruch auf pflichtgemäße Er-
messensausübung, die im Haupt-
sacheverfahren zu überprüfen sei. Es
sei nicht offensichtlich, daß diese
Ermessensentscheidung allein im
Sinne des Begehrens der Antragstel-
lerin getroffen werden müsse......“
und so weiter und so fort.

Es würde hier den Rahmen spren-
gen die siebenseitige Begründung
des Landessozialgerichtes im Detail
wiederzugeben. Sollte dennoch bei
dem einen oder anderen dieses In-
teresse bestehen kann der LSG-
Schriftsatz gerne bei der BAG UB
abgefordert werden. Es bedurfte ei-
ner etwas längeren Richtigstellung
seitens meines Anwaltes, damit der

Die Eckpunkte zum Sozialgesetzbuch IX
der Koalitionsarbeitsgruppe Behinderten-
politik vom 28. Oktober 1999 dokumen-
tieren wir in dieser Ausgabe ab Seite 31.
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tatsächliche Sachverhalt nicht in dem
Wirbelsturm der Unzulänglichkeiten
verloren ging.

Es folgte - wie in solchen Fällen
immer - ein hin und her von Kläger-
und Beklagtenseite, bis das Sozial-
gericht Lüneburg am 01.10.99 einen
Beiladungsbeschluß mit vorheriger
schriftlicher Stellungnahme der be-
troffenen Parteien - hier Haupt-
fürsorgestelle Hamburg und die Ar-
beitsverwaltung vertreten durch den
Direktor des Lüneburger Arbeitsam-
tes - faßte, um endlich Klarheit in
diese inzwischen fast unübersichtli-
che Situation zu bringen. Der Ter-
min dieser Round-Table-Koferenz
beim Sozialgericht Lüneburg steht
bis zum jetzigen Zeitpunkt (Dez. 99)
noch aus.

Zu Beginn des vierten Quartals die-
sen Jahres stellte ich wiederum be-
sagten „Antrag auf Kostenübernah-
me meiner Arbeitsassistenz“ beim

Sozialamt Lüneburg zum letzten
Mal, da meine ABM bei der BAG
UB zum 31.12.99 ausläuft.

Ein kleiner Erfolg, der vielleicht
(insgesamt) ein großer für alle be-
hinderten Menschen in ähnlichen Si-
tuationen sein könnte, war bei der
Jahrestagung der BAG UB in Tel-
tow/Brandenburg vom 28.09-
01.10.99 zu verzeichnen. In der So-
zialpolitischen Arbeitsgruppe mit
dem Thema „Sicherung der Arbeits-
assistenz“ wurde von den Teilneh-
merInnen die Forderung „Für not-
wendige Arbeitsassistenz auch bei
Arbeitsbeschaffungs- und Struktur-
anpassungsmaßnahmen muss auf
der Basis eines individuellen
Rechtsanspruchs eine eindeutige
Regelung der Zuständigkeit und
Finanzierungsverantwortung ge-
troffen werden (...)“.gestellt, wie sie
im Punkt 16 der Eckpunkte zum
SGB IX aufgenommen wurde.

Persönliches Budget - Von der Vision zur Wirklichkeit
von Mathias Westecker, Leben mit Behinderung - Hamburg

Am 16.11.99 wurde ich dann zum
vorgenannten Thema zu einem
Werkstattgespräch vom Behinderten-
beauftragten der Bundesregierung
Herrn Haack „Wahlfreiheiten im be-
ruflichen und privaten Leben - Erfah-
rungen und Perspektiven: Arbeits-
platzassistenz, Persönliches Budget;
Arbeitgebermodell“ im Reichstags-
gebäude Berlin eingeladen. Hierauf
folgte noch eine Einladung zur Re-
gierungserklärung und –debatte zum
Thema Behindertenpolitik und SGB
IX am 02.12.99 ebenfalls in Berlin.

Von meinem jetzigen „Ist-Stand“
betrachtet ist es mir unmöglich ir-
gendeine Prognose, Vorschau oder
was auch immer sonst zu geben
....“wie es mit mir, (m) einer Arbeits-
assistenz und demzufolge (m)einem
Erwerbsleben weiter gehen kann und
wird.

Dennoch ist gewiß: FLUCTUAT NEC

MERGITUR - von Wogen geschüttelt
wird es nicht untergehen.

Ein Begriff ist in der Behinderten-
szene in aller Munde - Persönli-

ches Budget. Die Bandbreite der De-
finition ist groß, die Forderungen der
Behindertenbewegung schon fast hi-
storisch. Gleichzeitig ist die Verun-
sicherung riesengroß, was mit der
Einführung eines Persönlichen Bud-
get für Veränderungen auf die Ein-
zelnen und die Institutionen verbun-
den sein kann. Die Koalitionsregie-
rung in Berlin plant die Einführung
im Rahmen des SGB IX. Verantwort-
liche der Behindertenhilfe und der
Selbsthilfebewegung sammeln Er-
fahrungen aus Großbritannien, USA,
den Benelux- und Skandinavischen
Staaten (siehe impulse Nr. 12, 1999)
und setzen erste Modellversuche in
Rheinland-Pfalz um. Die Diskussi-
on schwankt momentan zwischen
der Angst um Kosteneinsparung und
Abwälzung der Verantwortung für
benötigte Assistenz auf den / die Ein-
zelne Betroffene und andererseits

dem euphorischen Ruf nach einem
Paradigmenwechsel hin zum selbst-
bestimmten Arbeitgeber für die ei-
gene Assistenz.

Persönliches Budget
- Was ist das?

Ein Persönliches Budget ist eine
neue Form für Menschen mit Behin-
derung, um Unterstützung zu bekom-
men. Betroffene erhalten Geld, um
ihre Unterstützung selbst zu organi-
sieren. Sie/Er entscheidet im einzel-
nen darüber:
• wer die Assistenz
• mit welchen Zielen
• zu welcher Zeit
• wo und
• wie leistet.

Die Betroffenen bezahlen ihre Hel-
fer selber, sind also deren Vorgesetz-
te. Oder sie entscheiden sich für ei-
nen Hilfsdienst, der organisatorische

Arbeit abnimmt  bzw. gründen sel-
ber eine Assistenzgenossenschaft.
Betroffene haben dadurch ein Maxi-
mum an Kontrolle bezüglich der per-
sönlichen Hilfen und können die
Wohnform selbständig bestimmen.
Menschen mit Kommunikations-
und Lernschwierigkeiten können für
ihre Willensäußerungen und den or-
ganisatorischen Rahmen Hilfe von
Familien / Freunden oder von bezahl-
ten Helfern in Anspruch nehmen.
Der/die NutzerIn von Hilfsleistungen
wird Subjekt der eigenen Lebens-
planung im Hilfesystem und wird
verantwortlich für sein / ihr Leben.
Der Rollenwechsel vom hilfebedürf-
tigen Klienten hin zum hilfeein-
kaufenden Kunden wird verstärkt.
Die Hilfen können und sollen nach
dem Bedarf und dem Wunsch der
Betroffenen ausgerichtet sein.

Ein umfassendes System des Per-
sönlichen Budget existiert in der
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Bundesrepublik noch nicht. Die For-
derungen der Selbsthilfebewegung
sind jedoch klar: Ein Persönliches
Budget muß freiwillig sein und als
zusätzliches Angebot neben den be-
stehenden Hilfeformen und Finanzie-
rungsmöglichkeiten bestehen. Von
daher stellt es die Behindertenhilfe
nicht auf den Kopf oder führt zur
kurzfristigen Schließung von Insti-
tutionen, sondern erhöht die Wahl-
möglichkeit der Betroffenen und
stärkt den Wettbewerb unter den Lei-
stungsanbietern. Die Ermittlung des
Hilfebedarfs muß im Einzelfall in-
dividuell geprüft werden und be-
darfsgerecht bewilligt werden. Die
Qualität der Assistenz hängt ent-
scheidend auch von angemessenen
Konditionen (z.B. Bezahlung) für die
AssistentInnen ab. Die Inhalte der
Leistungen werden von den Betrof-
fenen mitbestimmt und gestaltet. Ein
Persönliches Budget muß für alle Be-
hinderten möglich sein. Die Nutzer
müssen in der Lage sein, jemanden
einzustellen, anzuleiten, einen Dienst-
plan zu erstellen, die Assistenz zu
überwachen und, wenn nötig, ihrem
Assistenten zu kündigen bzw. die
Unterstützung von Dritten in diesen
Funktionen erhalten können. Die be-
nötigte Assistenz muß ganzheitlich
geleistet werden können und nicht
aufgrund von fiskalischen Unter-
schieden durch verschiedene Kosten-
träger zwischen Pflege und Einglie-
derungshilfe unterschieden werden.

Die Selbsthilfebewegung sieht ein-
erseit die Gefahr, daß etwaige Ko-
stendeckelungen durch die Kosten-
träger zu einer Verschlechterung für
die einzelnen Nutzer führen können
ähnlich der reduzierten und starren
finanziellen Regelungen der Pflege-
versicherung. Auch darf die umfas-
sende Verantwortung für eine be-
darfsgerechte Unterstützung, im
Rahmen der Eingliederungshilfe im
BSHG festgeschrieben, nicht durch
die Hintertür eines Persönlichen
Budget aufgeweicht werden.

Gleichzeitig stellen Gerlef Gleis
und Bärbel Mickler von Autonom
Leben in Hamburg zurecht die Fra-

ge, warum die momentanen Mög-
lichkeiten der pauschalierten Bewil-
ligung im Rahmen des Arbeitgeber-
modells, der Blindenhilfe oder pau-
schaliertem Pflegegeld nicht sofort
ausgeschöpft werden?

Modellversuche in der
Bundesrepublik

Die Einführung des Persönlichen
Budget kann auf Länderebene zu-
mindest im Kontext des §93ff. BSHG
sowie dem Gesamtplan §46 BSHG im
Rahmen der Eingliederungshilfe kurz-
fristig umgesetzt werden. Durch die
Schaffung der Experimentierklausel
im §101a, BSHG können Modellvor-
haben gut umgesetzt werden und
eventuell sogar Projektgelder zur
Schaffung der notwendigen Infra-
struktur eingefordert werden.

In Rheinland-Pfalz ist ein Modell-
versuch seit 1998 in 2 Städten und 2
Landkreisen initiiert. Behinderte be-
kommen, analog zur Pflegeversiche-
rung in 3 Kategorien eingeteilt, aus-
dücklich als Alternative zur statio-
nären Hilfe im Rahmen der Ein-
gliederungshilfe einen monatlichen
Betrag zwischen 400,- und 1300,-
DM. Andere Sozialleistungen wie
Pflegegeld, Wohngeld, Hilfe zum
Lebensunterhalt und der Besuch einer
Werkstatt für Behinderte oder einer
Tagesförderstätte bleiben davon
unberührt, der Betrag soll die sozia-
le Eingliederung sichern und ist frei
verfügbar. Das Persönliche Budget ist
vom dortigen Sozialministerium als
Initiator auch als Instrument zur Ko-
steneinsparung eingeführt worden.
Im Sommer 1999 gab es drei Teil-
nehmer, welche alle stationär unter-
gebracht waren und von diesen Insti-
tutionen für den Modellversuch vor-
geschlagen wurden. Der Modellver-
such soll wissenschaftlich begleitet
werden und komplementäre ambu-
lante Dienste neu aufgebaut werden.

In Hamburg wird ein Modellver-
such von Vertretern der Behörde für
Arbeit, Gesundheit und Soziales und
von Selbsthilfegruppen der Landes-
arbeitsgemeinschaft für Behinderte

erarbeitet. Der Paradigmenwechsel
zum Selbstbestimmten Leben wird
von beiden Seiten sowie Verbänden
der Behindertenhilfe eingefordert.
Strittig sind momentan die Formen
der Bewilligung für ein Persönliches
Budget, der Teilnehmerkreis für ei-
nen ersten Modellversuch und die zu
schaffenden Unterstützungsmöglich-
keiten für Menschen, die für die Or-
ganisation eines Persönlichen Bud-
get Assistenz benötigen.

Persönliches Budget auch
für die berufliche Bildung
und Beschäftigung

Das Haupaugenmerk für das Per-
sönliche Budget liegt bisher im
Wohnbereich, meist der ambulanten
Hilfen im eigenen Wohnraum. Prin-
zipiell sind natürlich auch Unter-
stützungsformen für die berufliche
Bildung und Beschäftigung der Be-
troffenen bei entsprechender Geset-
zesänderung durchführbar. Auch
hier kann auf Erfahrungen aus an-
deren Ländern zurückgegriffen wer-
den. Die / Der Einzelne bekommt
beispielsweise ein Budget, um sei-
nen Ausbildungswunsch mit der be-
nötigten Assistenz durchzuführen
und zwischen verschiedenen Lei-
stungsanbietern wählen zu können.
Auch die Forderungen der BAG-UB
nach Möglichkeiten der dauerhaften
ambulanten Unterstützung im Ar-
beitsleben und nach einem Ausgleich
bei Minderleistung für Arbeitgeber
lägen in Form eines Persönlichen
Budget in der Entscheidungsfreiheit
der Betroffenen.

Modellversuche leben von der Ein-
mischung der Selbsthilfegruppen.
Die Einführung eines Persönlichen
Budget aus Einsparungszwecken
von den Kostenträgern verordnet
würde die Idee der größeren Selbst-
bestimmung und Beteiligung der
Betroffenen konterkarieren. Die Vi-
sion eines Persönlichen Budget wird
nur durch die Beteiligung und das
Ausprobieren durch die Betroffenen
zur wünschenswerten Wirklichkeit.
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Das Thema „Qualität“ bzw.
„Qualitätsmanagement“ ist der-

zeit eines der meist diskutierten The-
men in der sozialen Arbeit und ge-
winnt somit auch für die Arbeit von
Integrationsfachdiensten zunehmend
an Bedeutung. Hierbei gilt es, mög-
lichst aktiv die in der Qualitätsde-
batte liegenden Chancen wie z.B. die
Möglichkeit einer transparenten Dar-
stellung der Leistungen der Fach-
dienste nach außen oder die weitere
Professionalisierung der eigenen
Arbeit wahrzunehmen, um so einer
allein unter Kostengesichtspunkten
geführten Qualitätsdiskussion vorzu-
beugen.

Die folgenden Überlegungen stüt-
zen sich auf Erfahrungen und Ergeb-
nisse, die im Rahmen des Modell-
projektes „Qualitätssicherung und
-entwicklung in Integrationsfach-
diensten“ gewonnen wurden, wel-
ches von der Forschungsstelle „Un-
terstützte Beschäftigung“ der Uni-
versität Münster wissenschaftlich be-
gleitet wird (Leitung Prof. Dr. Hoh-
meier und Prof. Dr. Mair)1. Aufga-
be dieses Forschungs- und Modell-
vorhabens ist es, ein System des Qua-
litätsmanagements für Integrations-
fachdienste (IFD) zu entwickeln und
dessen Umsetzung zu erproben. Im
ersten Projektjahr wurden durch
Expertenbefragungen Qualitätskri-
terien für die Arbeit von Integrations-
fachdiensten ermittelt (als Experten
gelten in diesem Zusammenhang alle
am Eingliederungsprozeß beteiligten
Personen, die als Nutzer, Vertreter
eines Betriebes, professionelle Mit-
arbeiter oder Kooperationspartner
bereits Erfahrungen in der Zusam-
menarbeit mit einem IFD gemacht
haben). Aufbauend auf diese Quali-
tätskriterien werden seit Januar 1999
in den elf am Projekt beteiligten
Integrationsfachdiensten sogenann-
te Arbeitsstandards fachdienstspezi-
fisch entwickelt und deren Umset-

zung erprobt2. Im vorliegenden
Modellprojekt sind die Arbeits-
standards als zentrales Instrument
zur Qualitätssicherung und -entwick-
lung in ein aus mehreren Modulen
bestehendes umfassendes Qualitäts-
managementsystem eingebettet.
Weitere Elemente des durch die
Forschungsstelle entwickelten Sy-
stems sind beispielsweise Fragen der
Leitbildentwicklung, der Kunden-
orientierung, der Mitarbeiterorientie-
rung, der Managementorientierung
oder der Außenorientierung.

Im Rahmen der Jahresfachtagung
der BAG UB in Teltow wurde von
der Forschungsstelle „Unterstützte
Beschäftigung“ und einem Mitarbei-
ter eines beteiligten Fachdienstes die
Idee und die Systematik des Instru-
mentes „Arbeitsstandards“ vorge-
stellt und den Teilnehmern des Work-
shops die Möglichkeit zu einem er-
sten eigenen Entwicklungsversuch
gegeben.

Idee und Systematik der
Arbeitsstandards

Die Diskussion zu Fragen des
Qualitätsmanagements in der sozia-
len Arbeit sollte sich nicht in der
Übertragung betriebswirtschaftlicher
Modelle und Denkweisen erschöp-
fen, sondern versuchen, diese Mo-
delle mit den eigenen Traditionen zu
verbinden. In Begriffen wie Fach-
lichkeit, Professionalisierung und
methodischem Arbeiten lassen sich
gute Anknüpfungspunkte für eine
Beschäftigung mit qualitätsrelevan-
ten Fragestellungen finden. Im Ge-
gensatz zu eher verfahrensorientier-
ten und formalen Regelungen im
Rahmen betriebswirtschaftlicher
Qualitätssysteme, deren Fokus sich
stärker auf die Festlegung von Zu-
ständigkeiten und Prüfverfahren
richtet (z.B. DIN ISO 9000ff.), liegt
dort der Schwerpunkt auf der inhalt-

lichen Bestimmung von Merkmalen
„guter Arbeit“ und ihrer Umsetzung
in der Praxis. Im Mittelpunkt einer
solchen Diskussion steht die Refle-
xion über die Ausgestaltung des ei-
genen Einrichtungs- und Arbeits-
konzepts sowie die Gestaltung der
alltäglichen Arbeitspraxis. Bevor
bestimmt wird wie die Qualität der
Arbeit zu sichern und weiterzuent-
wickeln ist, muß zuerst festgelegt
sein, was die spezifischen Zielset-
zungen und Inhalte dieser Arbeit
sind.

Welches sind nun die Bestandteile
eines Arbeitsstandards?

In der hier verwendeten Definiti-
on besteht ein einzelner Arbeits-
standard im wesentlichen aus 3 Tei-
len:
• einem Leistungsziel, das anzustre-

ben ist, d.h. was soll erreicht wer-
den?

• i.d.R. mehreren Handlungsleit-
linien, um dieses Ziel zu erreichen,
d.h. wie kann das Leistungsziel
effizient erreicht werden?

• i.d.R. mehreren Verfahren zur
Überprüfung der Zielerrei-
chung, d.h. woran ist zu erkennen,
daß das Leistungsziel effizient er-
reicht wurde?

Der Begriff „Leistungsziel“ wur-
de gewählt, um deutlich zu machen,
daß es sich dabei um Zielsetzungen
innerhalb eines Dienstleistungspro-
zesses handelt und diese damit ge-
genüber fallbezogenen Zielbestim-
mungen z.B. im Rahmen der Erstel-
lung eines Integrationsplans abzu-
grenzen. In dem Modellprojekt
„Qualitätssicherung und -entwick-
lung in Integrationsfachdiensten“
wurden für die zentralen Arbeitsfel-
der der Integrationsarbeit „Aufnah-
me und Klärung der Ausgangssitua-
tion“, „Akquisition“, „Vorbereitung
und betriebliche Integration“ sowie
„Stabilisierung, nachgehende Be-

„Arbeitsstandards als zentrales Instrument eines
umfassenden Qualitätsmanagementsystems“
von Jörg Bungart; Detlev Straube; Volker Supe; Peter Willems, Universität Münster
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gleitung und Krisenintervention“ je-
weils vier bis sechs Leistungsziele
entwickelt. Beispiele für Leistungs-
ziele wären die „Identifikation geeig-
neter Betriebe“, die „Abklärung von
Perspektiven mit dem Nutzer“, oder
die „Bewältigung von auftretenden
Krisen am Arbeitsplatz“. In der Sum-
me sollten die aufgestellten Lei-
stungsziele (und damit auch die
Arbeitsstandards) in der Lage sein,
das Dienstleistungsangebot und das
Leistungsspektrum eines Integra-
tionsfachdienstes in seinen wesent-
lichen Elementen zu erfassen.

„Handlungsleitlinien“ beschrei-
ben die konkreten Vorgehens- bzw.
Arbeitsweisen, die zur Erreichung
eines Leistungszieles dienen. Sie
sollten so formuliert sein, daß sie
• auf der einen Seite genügend kon-

kret sind, um die Integrationsarbeit
anleiten und eine relevante Struk-
turierungs- und Arbeitshilfe für die
Mitarbeiter darstellen zu können,

• auf der anderen Seite allgemein
genug sein, um die notwendige
Flexibilität in der fallbezogenen
Ausgestaltung des Arbeitsprozes-
ses nicht einzuschränken.

Die Frage des richtigen Grades der
Ausdifferenzierung von Handlungs-
leitlinien erfordert letztlich etwas
Übung und ist auch von den Arbeits-
gewohnheiten und Bedürfnissen der
einzelnen Fachdienstmitarbeiter ab-
hängig.

„Verfahren zur Überprüfung
der Zielerreichung“ legen fest,
woran das Erreichen der verfolgten
Leistungsziele (und damit der Er-
folg) zu erkennen ist. Oftmals wird
dieser Aspekt in der Praxis mehr in-
tuitiv erfaßt und weniger systema-
tisch untersucht und dokumentiert.
Dies hat zur Folge, daß „Außenste-
henden“ - z.B. dem Kostenträger -
vor allem qualitative Ergebnisse der
Arbeit häufig nur schwer zu vermit-
teln sind. Aber auch für sich selbst
und im eigenen Team sind die (Zwi-
schen-)Resultate der Integrations-
arbeit dadurch selten direkt faßbar.
Erfolge lassen sich somit nicht ad-
äquat darstellen, und bei unzurei-

chender Zielerreichung können not-
wendige Veränderungen bzw. Ver-
besserungen kaum erkannt oder nicht
schnell genug umgesetzt werden.
Gängige Verfahren zur Überprüfung
der Zielerreichung sind das Einho-
len von Rückmeldungen der am Inte-
grationsprozeß beteiligten Gruppen
(z.B. Nutzer, Betriebe) anhand fest-
gelegter Leitfragen, die Bestimmung
von Indikatoren für eine Zielerrei-
chung (z.B. die Weiterbeschäftigung
des Nutzers oder dessen Arbeits-
zufriedenheit im Anschluß an eine
Krisenintervention) sowie der Ein-
satz von Checklisten (häufig zur
Prozeßkontrolle, d.h. zur Überprü-
fung des Arbeitsablaufes eingesetzt).
Die Überprüfung der Zielerreichung
erfolgt also in erster Linie durch Ver-
fahren der Selbstevaluation und
stärkt hierdurch die Eigenverant-
wortlichkeit der Fachdienstmitar-
beiter.

„Arbeitsstandards“ als zentrales
Instrument eines umfassenden Quali-
tätsmanagementsystems haben zu-
sammengefaßt den Vorteil
• unmittelbar handlungsleitend für

die tägliche Arbeit in den Fach-
diensten sein zu können,

• durch die regelmäßige und metho-
disch abgesicherte Überprüfung
der Zielerreichung eine fortlaufen-
de Verbesserung und Qualifizie-
rung der Arbeit zu gewährleisten
(Stichwort kontinuierliche Verbes-
serung),

• eine Dokumentation und Darstel-
lung der Qualität der eigenen Ar-
beit nach außen zu ermöglichen.

Die gewählte Systematik erlaubt
also eine Verbindung zweier Grund-
ziele von Qualitätssicherungs- und
-entwicklungsmaßnahmen: „Interne
Qualifizierung“ und „externe Darle-
gung“.

In dem am Projektende von der
Forschungsstelle „Unterstützte Be-
schäftigung“ zu erstellenden „Hand-
buch zur Qualitätssicherung und
-entwicklung in Integrationsfach-
diensten“ werden Beispielstandards
zu gängigen Leistungszielen von
IFD und umfangreiche methodische

Hilfen zu Ihrer Erarbeitung enthal-
ten sein. Zudem wird dort eine aus-
führliche Beschreibung der Module
des umfassenden Qualitätsmanage-
mentsystems zu finden sein und der
im Rahmen der Expertenbefragung
erhobene Kriterienkatalog zugäng-
lich gemacht. Hierdurch wird es auch
anderen Fachdiensten ermöglicht,
sowohl in inhaltlicher als auch me-
thodischer Hinsicht von den Erfah-
rungen und Ergebnissen dieses
Modellprojektes zu profitieren und
in Anlehnung daran ein eigenes Sy-
stem der Qualitätssicherung und -
entwicklung in ihrer Einrichtung zu
etablieren.

Anschriften:
Universität Münster - Forschungsstelle
„Unterstützte Beschäftigung“
Georgskommende 33, 48143 Münster
Tel.: 0251/8324204   Fax: 0251/8321305
e-mail: proin@uni.muenster.de

Lernen fördern e.V./ Projekt Integration
Detlev Straube
Breite Straße 10, 49477 Ibbenbüren
Tel.: 05451/594830   Fax: 05451/594860

1 Das genannte Modellprojekt wird im
Auftrag des Ministeriums für Arbeit, So-
ziales, Stadtentwicklung, Kultur und Sport
des Landes Nordrhein-Westfalen und der
Landschaftsverbände Rheinland und
Westfalen-Lippe durchgeführt. Das Projekt
wird anteilig gefördert aus Mitteln der
Europäischen Union, Gemeinschaftsinitia-
tive Beschäftigung, Unterbereich HORI-
ZON. Die Laufzeit des Projektes ist der
Zeitraum vom 1.1.1998-31.12.2000. Zu
den Projektteilnehmern zählen drei IFD für
geistig und Lernbehinderte, drei IFD für
psychisch Behinderte, vier IFD die behin-
derungsübergreifend arbeiten, und ein IFD
für Blinde und Sehbehinderte. An dieser
Stelle sei den beteiligten Fachkräften aus-
drücklich für Ihre Mitarbeit gedankt.

2 Inzwischen liegt ein erster Zwischenbe-
richt vor, in dessen Mittelpunkt neben ei-
ner Beschreibung der Organisation und
Bewerberstruktur der beteiligten Fach-
dienste insbesondere die Darstellung der
empirischen Erhebung zu Qualitätskri-
terien für IFD steht. In dem voraussicht-
lich im Frühjahr 2000 erscheinenden zwei-
ten Zwischenbericht wird dann unter an-
derem eine ausführliche Darstellung des
entwickelten Qualitätsmanagementan-
satzes sowie eine erste Auswertung der im
Rahmen der Umsetzung gemachten Erfah-
rungen enthalten sein.
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Die TeilnehmerInnen des Workshops „Selbstbestimmung - Wie nehme ich mein Leben in die Hand?
Wie vertrete ich mich selbst?“

Wie auch in den vergangenen
Jahren war das Thema Ar-

beitsplatzakquisition für viele Ta-
gungsteilnehmer von Interesse. Für
EinsteigerInnen in die berufliche
Integrationsarbeit führten Susanne
Putzke von der BAG UB / Hamburg
und Peter Speckhahn-Hass vom
Fachdienst Arbeit in Ahrensburg ei-
nen Workshop zu diesem Thema
durch.

Ziel dieser Veranstaltung war es,
den Teilnehmern die ‚Welt der Wirt-
schaft‘ nahe zu bringen und damit
Schwellenängste abzubauen, die ei-
gene Einstellung zu Akquisition zu
reflektieren und gegebenenfalls zu
verändern und schließlich ein Raster

zu entwickeln, daß erfolgreiche
Akquisitionsarbeit ermöglicht.

Egal welchen Hintergrund der Be-
werber oder die Bewerberin hat,
wenn das Ziel der allgemeine Ar-
beitsmarkt ist kommt irgendwann der
Moment, wo das Handeln aus dem
Bereich der reinen Sozialarbeit her-
austritt und in den Bereich der Wirt-
schaft wechselt. Dort gibt es andere
Regeln, Gesetze und Gewichtungen,
die ‚Denke‘ ist eine andere. Von vie-
len KollegInnen kennen wir den Satz
„In der Arbeit mit meine Klienten bin
ich gut, aber dann komme ich in den
Betrieb und dort fühle ich mich wie
in der Fremde“. Der gelungene Kon-
takt zum Betrieb ist aber die Voraus-

Schnittstelle Arbeitsplatzakquisition
Workshop ‚Arbeitsplatzakquisition‘
von Peter Speckhahn-Hass - Ahrensburg

setzung für erfolgreiche Integrations-
arbeit und das ‚Andocken‘ an be-
triebliche Kontexte die elementare
Schnittstelle.

Trotz bundesweiter und jahrelan-
ger Erfahrung ist hier noch viel zu
tun. Synergieeffekte können besser
genutzt werden, das ‚Kasten‘-denken
muß aufgebrochen werden, Organi-
sationsstrukturen sind zu überden-
ken. Alle Beteiligten auf allen Ebe-
nen brauchen Mut und Freude an
neuen und innovativen Ideen und
deren Umsetzung. Eine gelungene
Arbeitsplatzakquisition gibt Auf-
schluss über die Kreativität des ge-
samten Akquisitionssystems.

Im Workshop waren acht unter
stützte ArbeitnehmerInnen aus

dem ganzen Bundesgebiet. Einige
TeilnehmerInnen arbeiten noch in
der Werkstatt für Behinderte und
suchen einen Arbeitsplatz außerhalb
der WfB. Einige waren mit Unter-
stützung durch den Integrationsfach-
dienst oder die WfB im Praktikum
z.B. im Altenheim. Andere Teilneh-
merInnen arbeiten bereits auf dem
freien Arbeitsmarkt z.B. in einem
Metallbetrieb, Altenheim oder als
Büroassistenz. Jeder der Teilnehme-
rInnen hat von ihrem Arbeitsplatz
erzählt und den beruflichen Zu-
kunftswünschen. Einige Teilnehme-
rInnen waren zufrieden mit ihrer jet-
zigen Arbeit, während andere noch
nach ihrem „Traumjob“ suchen, wie
z.B. Büroarbeiten, mit Kindern zu ar-
beiten oder in einer Tankstelle zu
arbeiten.

Es war sehr interessant zu erfah-
ren was andere machen und wie sie

sich ihre Zukunft vorstellen. Dabei
ist es wichtig, dass man ernst genom-
men wird und gute Unterstützung
erhält. Am Ende der Arbeitsgruppe
haben wir deshalb Forderungen er-
arbeitet, die wir im Plenum vorge-
stellt haben:
• mehr Beratung
• arbeiten, wo wir wollen
• schnelleres Handeln

• Integrationsfachdienste sollen
behindertenübergreifend arbeiten

• mehr Geld für Fachdienste
• Fachdienste sollen überall entste-

hen
• mehr Ausbildung für Fachleute
• Lohnkostenzuschuss länger als 3

Jahre
• Ausbildung auf den freien Arbeits-

markt mit langer Unterstützung

Workshop von und mit unterstützten Arbeitnehmern
Unterstützte Beschäftigung – Unterstützung bei der Arbeitssuche, am Arbeitsplatz und
bei der beruflichen Zukunftsplanung
von Doris Haake, Andreas Hoffmann, Hamburg
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Bevor es richtig los ging, haben
wir uns erst einmal vorgestellt.

Es waren nicht nur unterstützte
ArbeitnehmerInnen da. Es sind auch
einige Fachleute und Eltern zu un-
serer Arbe itsgruppe gekommen. Wir
denken, alle haben etwas gelernt über
die Selbstbestimmung von Men-
schen mit Behinderungen.

Was ist Selbstbestimmung
eigentlich?

Erst einmal
haben wir ge-
sammelt, was
für uns Selbst-
bestimmung ist.
Dazu gehört:
Schlafen wann
ich will und so-
lange ich will, was ich arbeite, wie
ich mich anziehe, mein Geld eintei-
len, essen was ich will, ob ich heira-
ten will, meinen Partner oder meine
Partnerin selber aussuchen, wann ich
die Haare schneide und welche Un-
terstützung ich brauche.

Wie geht selbstbestimmt
leben?

Danach haben wir uns gefragt, wie
Selbstbestimmung gehen kann.
Wenn ich selbstbestimmt leben will,
muß ich erst einmal wissen, wie ich
leben will. Ich muß es anderen sa-
gen. Ich muß meine Rechte und mei-
ne Pflichten kennen. Ich muß selber
entscheiden können, was ich will. Ich

muß auch träu-
men dürfen. Und
ich muß die Infor-
mationen bekom-
men, die für mich
wichtig sind.

Was mache ich, wenn ich
unzufrieden bin in der
WfB?

Einer aus
unserer Ar-
beitsgruppe hat erzählt, daß es ihm
in der WfB überhaupt nicht mehr ge-
fällt. Einige andere haben erzählt,
daß sie auch lieber „draußen“ arbei-
ten wollen. Wir haben dann zusam-
men überlegt, was man tun kann,
wenn man in der WfB nicht zufrie-
den ist. Das ist dabei rausgekommen:

• Sich zusammenschließen und Un-
terstützung suchen

• Sich beschweren
• Sich Hilfe holen beim Werkstatt-

rat
• Gespräche mit der Heimleitung

oder Wekstattleitung führen (es
muß nicht nur eine Person alleine
hingehen, wenn zwei gehen, kön-
nen sie sich gegenseitig stärken)

Was tun, wenn jemand
wirklich nicht mehr in der
WfB arbeiten will?

Diese Frage haben wir uns gestellt.
Uns sind ganz viele Ideen eingefal-
len, was Einzelne dann tun können:

1. Meine Wünsche erzählen (vor
allen Dingen den Leuten, die mir
helfen können, zum Beispiel der
Gruppenleitung, Personen, denen
ich vertraue, der Werkstattlei-
tung)

2. Eine Person suchen, der ich ver-
traue und die mir helfen kann

3. Ich muß verantwortliche Perso-
nen, davon überzeugen, daß ich

außerhalb der Werkstatt arbeiten
kann

4. Ich muß meine Stär-
ken und meine
Schwächen kennen

5. Wenn ich andere
kenne, die es geschafft haben,
woanders zu arbeiten, kann ich
sie fragen, wie sie es gemacht
haben

6. Ich kann gute Beispiele von an-
deren, die es geschafft haben, er-
zählen

7. Ich kann den Vorschlag machen,
mal ein Praktikum zu machen

8. Ich kann Kontakt zu Organisatio-
nen aufnehmen, die sich ausken-
nen

9. Ich muß nicht alles alleine ma-
chen können. Vielleicht brauche
ich auch Unterstützung oder As-
sistenz bei meiner Arbeit.

10.Es ist klar, daß ich manchmal
auch Angst habe, die Werkstatt
zu verlassen, wenn ich schon lan-
ge da bin. Wenn ich was Neues
anfange, darf ich auch ein biß-
chen Angst haben!

Nur darüber reden
bringt nichts!

„Am besten, wir
üben diese Schritte
gleich mal!“ Und das
haben wir dann gleich
gemacht. Alle, die
wollten, konnten mit-
machen bei den Rollenspielen. Es hat
uns allen Spaß gemacht, auszupro-
bieren, wie solche Gespräche in
Wirklichkeit ablaufen können. Es
war spannend, zu üben, sich die Mei-
nung zu sagen. Toll, daß so viele mit-
gemacht haben. Wir sind alle ein biß-
chen schlauer geworden!

„Selbstbestimmung - Wie nehme ich mein Leben in
die Hand? Wie vertrete ich mich selbst?“
Seminar für unterstützte ArbeitnehmerInnen mit Behinderungen aus ganz Deutschland
am 29.9.1999
von Anke Orbitz; Martina Puschke, Projekt „Wir vertreten uns selbst“ - Kassel
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1.
Die Regelung des Rechtes der Re-

habilitation und der Eingliederung
Behinderter in einem Sozialgesetz-
buch IX geschieht unter folgenden
Grundsätzen:
- Das SGB IX setzt das Benach-

teiligungsverbot des Art.3, Abs. 3,
Satz 2 des Grundgesetzes im Be-
reich der Sozialpolitik um.

- Das SGB IX beendet die Diver-
genz und Unübersichtlichkeit des
bestehenden Rehabilitations-
rechtes. Es wird angestrebt,
- dass Regelungen, die für meh-

rere Sozialleistungsbereiche ein-
heitlich sein können, nur an ei-
ner Stelle getroffen,

- Vorschriften, die unterschiedlich
sein müssen, nach denselben Ge-
sichtspunkten angeordnet und

- Begriffe und Abgrenzungskri-
terien aller einschlägigen Rege-
lungen unabhängig von ihrem
Standort vereinheitlicht werden.

- Das SGB IX errichtet eine gemein-
same Plattform, auf der durch Ko-
ordination, Kooperation und Kon-
vergenz ein gemeinsames Recht
und eine einheitliche Praxis der
Rehabilitation und der Behinder-
tenpolitik errichtet werden können.

- Das SGB IX organisiert bürgernah
den Zugang und die Erbringung
von Leistungen, errichtet Struktu-
ren für die Zusammenarbeit von
Leistungsträgern, Leistungserbrin-
gern und Leistungsempfängern
und steuert die Leistungen der Re-
habilitation und der Eingliederung
Behinderter unter Sicherung von
Qualität und Effizienz.

- Das SGB passt die Regelungen des
Rehabilitations- und Schwer-
behindertenrechts mit dem Ziel ei-
ner Aktualisierung und Verbesse-
rung den zeitgemäßen Anforde-
rungen an. Leistungsausweitungen
und Neuregelungen stehen unter
dem Vorbehalt der Finanzierbar-
keit und sind in erster Linie durch
Effizienzsteigerungen, Vereinfa-

chungen und Kosteneinsparungen
im bestehenden System zu realisie-
ren.

2.
Das SGB IX stützt sich auf die ak-

tuelle Begrifflichkeit der WHO so-
wohl hinsichtlich des Behinderungs-
als auch des Rehabilitationsbegrif-
fes. Diese Begrifflichkeit ist auch
maßgebend für andere gesetzliche
Regelungen, etwa das Gesetz zur
Umsetzung des Benachteiligungs-
verbots zugunsten Behinderter.

3.
Maßnahmenträger in der Behinder-

tenhilfe und der Rehabilitation sind:
Unfallversicherung, Soziale Ent-
schädigung, Krankenversicherung,
Pflegeversicherung, Rentenversiche-
rung, Bundesanstalt für Arbeit,
Jugendhilfe, Sozialhilfe (Eingliede-
rungshilfe). Im bestehenden Recht
nimmt die Eingliederungshilfe für
Behinderte gegenüber den Versiche-
rungssystemen eine Sonderstellung
aufgrund der beiden Prinzipien der
Nachrangigkeit und der Bedürftig-
keit ein.

Die Sozialhilfeträger werden in den
Kreis der Rehabilitationsträger ein-
bezogen. Bei Rehabilitationsleistun-
gen der Sozialhilfe wird die Bedürf-
tigkeit der behinderten Menschen
und ihrer Unterhaltsverpflichteten
nicht geprüft. In diesem Zusammen-
hang sind Lösungen für die Proble-
me des Nachrangs der Eingliede-
rungshilfe im Verhältnis zu den an-
deren Trägern bei Leistungen nach
dem SGB IX zu prüfen.

4.
Schon beim Zugang zur Rehabili-

tation fallen Vorentscheidungen über
Verlauf und Erfolg der Gesamtmaß-
nahme und ihrer einzelnen Phasen.
Auskunft und Beratung sind hier
ebenso wichtig wie eine kompeten-
te Einschätzung des individuellen
Reha- Falles. Klärung der Reha-

bilitationsbedürftigkeit und sozial-
rechtliche Klärung der Kostenüber-
nahme sollten möglichst parallel und
rasch erfolgen.

Die Errichtung von gemeinsamen
Auskunfts- und Beratungsstellen al-
ler Rehabilitationsträger mit der Auf-
gabe und der Fähigkeit zur träger-
übergreifenden und anbieterneutra-
len und zugleich transparenten und
verbindlichen Information der An-
tragsteller erfolgt durch gesetzlichen
Auftrag. Selbstverwaltungsre-
gelungen haben Vorrang.

Die Verankerung dieses gesetzli-
chen Auftrages „Auskunft und Be-
ratung von Menschen mit Behinde-
rungen” soll im SGB IX erfolgen;
ggf. auch Einfügung eines neuen
§15a in das SGB I:

„Die umfassende Auskunft und
Beratung von Menschen mit Be-
hinderungen ist durch die Ein-
richtung von gemeinsamen Aus-
kunfts- und Beratungsstellen zu
gewährleisten.”
Die gemeinsamen Auskunfts- und

Beratungsstellen müssen so besetzt
sein, dass die Antragsteller über alle
in Betracht kommenden Soziallei-
stungen (medizinische, berufsför-
dernde und soziale Leistungen durch
Kranken-, Pflege,- Renten-, Unfallver-
sicherung, Bundesanstalt für Arbeit
und Träger der Sozialen Entschädi-
gung, der Jugend- sowie der Sozial-
hilfe) verbindlich informiert werden.

Die frühzeitige, bei Bedarf wieder-
holte Rehabilitationsberatung unter
Berücksichtigung von Fähigkeiten
und Potentialen der Betroffenen soll
ausgebaut und verbessert werden,
auch durch verstärkte Zusammenar-
beit der Leistungsträger untereinan-
der sowie mit Behindertenorgani-
sationen, Selbsthilfegruppen und
Schwerbehindertenvertretungen.
Das Ziel möglichst weitgehender
Prävention sowie die Grundsätze
„Rehabilitation vor Rente” und „Re-
habilitation vor Pflege” soll in die
Ziele der Beratung nach §14 SGB I
und der ergänzenden Vorschriften für
die Beratung behinderter und von
Behinderung bedrohter Menschen
aufgenommen werden.

Eckpunkte zum Sozialgesetzbuch IX
Koalitionsarbeitsgruppe Behindertenpolitik vom 28. Oktober 1999
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5.
Ein erfolgreiches Rehabilitations-

Management beginnt mit der ersten
Klärung von Rehabilitations-Bedürf-
tigkeit und der Bestimmung von Re-
habilitationszielen; es muss von An-
beginn durchgehend gesichert sein
und umfasst immer soziale, berufli-
che und medizinische Eingliederung.

6.
Um die Forderungen des Zugangs

und des Reha-Managements zu er-
füllen und um zu gewährleisten, dass
die im Einzelfall erforderlichen Lei-
stungen zur Rehabilitation und zur
Eingliederung rechtzeitig bereitste-
hen, sind zuständigkeitsübergrei-
fende Vorleistungen möglichst so
umfassend verpflichtend zu gewähr-
leisten, dass nachgehende Leistun-
gen des zuständigen Rehabilitations-
trägers nicht erforderlich sind. Das
SGB IX stellt sicher, dass unter-
schiedliche Auffassungen über die
Leistungsträgerschaft von Maßnah-
men so wenig wie möglich entstehen,
und dass Streitigkeiten nicht zu La-
sten der behinderten Menschen bzw.
der Schnelligkeit und Qualität der
Leistungserbringung gehen.

In einem engen Zusammenhang
damit muss das Problem gelöst wer-
den, wie eine bessere Verzahnung
des Leistungsgeschehens in der Re-
habilitation zu erreichen ist.

Das SGB IX schreibt in verbindli-
chen Vorgaben die Aufgaben der

Träger für die gemeinschaftliche Si-
cherstellung von Zugang zur Reha-
bilitation (Auskunft und Beratungs-
stellen, vgl. Punkt 4.), trägerüber-
greifendem Reha-Management,
zuständigkeitsübergreifenden umfas-
senden Vorleistungsregelungen so-
wie den Zeithorizont zur Umsetzung
vor. Die Bundesregierung wird er-
mächtigt, entsprechende Regelungen
vorzunehmen, wenn die Träger dies
nicht in ausreichender Weise selbst
tun. Vorleistungsregelungen bei me-
dizinischen Leistungen zur Rehabi-
litation werden geprüft.

7.
Das SGB IX verpflichtet die Reha-

bilitationsträger zu gemeinsamem
Handeln bei Reha-Zugang und
Reha-Management. Konsequenz und
Grundlage dafür ist die Erarbeitung
von trägerübergreifend verbindli-
chen Qualitätsstandards und gemein-
samer Qualitätssicherung.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für
Rehabilitation (BAR) wird durch das
SGB IX beauftragt, die Schaffung
von gemeinsamen und verbindlichen
Qualitätsgrundsätzen und deren Si-
cherung vorzunehmen. Die BAR
kann auch hinsichtlich der Koordi-
nierung der anderen Aufgaben (nach
4. bis 6.) mit Kompetenzen ausge-
stattet werden.

Darüber hinaus ist zu prüfen, ob die
Stellung der BAR im Zuge der neu-
en und gesetzlich konkretisierten

Aufgabenstellung verändert werden
soll. In die Prüfung sind insbesonde-
re drei Alternativen einzubeziehen:
- Bestätigung der BAR in bisheriger

Form, aber mit geänderter Aufga-
benstellung und erweiterten Kom-
petenzen,

- Umwandlung in eine „Stiftung
Rehabilitation”,

- Umwandlung in eine „Bundesan-
stalt für Rehabilitation”.
Die Prüfung umfasst jeweilig so-

wohl eine Klärung der rechtlichen
Position als auch der finanziellen
Auswirkungen und der Folgen für
die Qualitätsentwicklung.

8.
Prävention, Rehabilitation und Ein-

gliederung sind Mittel und Wege, um
behinderten und von Behinderung
bedrohten Menschen ihre selbst-
bestimmte und gleichberechtigte
Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben zu ermöglichen.

Die Beratungs- und Unterstüt-
zungskompetenz von Behinderten-
organisationen und Selbsthilfegrup-
pen einschließlich von Interessenver-
tretungen behinderter Frauen muss
durch deren Beteiligung in den Ver-
fahren der Prävention, Rehabilitati-
on und Eingliederung auf allen Ebe-
nen der Planung, Koordinierung und
Zusammenarbeit der Rehabilitations-
träger sichergestellt werden, z.B.
durch:
- Beteiligungsrecht bei Vereinbarun-

gen der Reha-Träger,
- Beteiligung bei Qualitätssicherung

im Rahmen der BAR.

9.
In der Rehabilitation sollte die

Versorgungsplanung koordiniert
werden. Über die gemeinsame Ar-
beit der Reha-Träger und der (ggf.
in ihrer Organisationsstruktur modi-
fizierten) Bundesarbeitsgemein-
schaft für Rehabilitation bei Zugang,
Management, Qualitätssicherung
werden die Grundlagen für Koope-
ration bei der Bedarfsplanung gelegt.
Dies ist auch eine Voraussetzung für
einen zielgenauen Umgang mit den
Ressourcen.
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Darüber hinaus ist eine wichtige
Aufgabe des SGB IX die Vermei-
dung von Mehrfachstrukturen in der
ambulanten, teilstationären und sta-
tionären Versorgung chronisch kran-
ker und behinderter Menschen, die
im Rahmen und nach Kriterien der
jeweiligen Systeme (SGB V, SGB
VI, SGB XI, BSHG usw.) struktu-
riert wird.

Das SGB IX schafft die Vorausset-
zung für eine koordinierte Bedarfs-
planung in der medizinischen, beruf-
lichen und sozialen Rehabilitation
(ambulant, teilstationär, stationär).
Es ist zu prüfen, ob eine koordinier-
te Bedarfsplanung auf Länderebene
erfolgen kann.

Bei der Bedarfsplanung sind
Behindertenorganisationen und
Selbsthilfegruppen zu beteiligen.
Leistungen, Dienste und Einrichtun-
gen haben den Betroffenen mög-
lichst weitgehenden Raum zu eigen-
verantwortlicher Gestaltung ihrer
Lebensumstände zu belassen; soweit
die Zielsetzungen im Einzelfall mit
vergleichbarer Wirksamkeit erreich-
bar sind, sind Leistungen nach Mög-
lichkeit in ambulanter oder teil-
stationärer Form zu erbringen.

Die Entscheidung über eine
wohnortnahe bzw. wohnortferne
Maßnahme erfolgt indikations-
spezifisch im jeweiligen Einzelfall.

Die Rehabilitationsmöglichkeiten
für psychisch Kranke und Behinder-
te sollen durch
- notwendige psychosoziale Hilfen,
- effektive Vorleistungsregelungen,
- enge Koordinierung der zuständi-

gen Rehabilitationsträger,
- volle Nutzung der schon bestehen-

den Leistungsmöglichkeiten und
- zielgerichtetes Zusammenspiel

medizinischer, beruflicher und so-
zialer Hilfen verbessert werden.
Die Möglichkeiten der stufenwei-

sen Wiedereingliederung sollen für
alle Trägerbereiche eröffnet, ihre
Nutzung - auch durch entsprechen-
de Regelungen - gefördert werden.

10.
In der medizinischen, beruflichen

und sozialen Rehabilitation werden

insgesamt durch alle Träger etwa
DM 50 Mrd. ausgegeben. Die Teil-
etats der Rehabilitation stehen, ob-
wohl sie gleichzeitig Teil einer trä-
gerübergreifenden Gesamtaufgabe
(medizinische, berufliche und sozia-
le Eingliederung) sind, in ihren „Her-
kommenshaushalten” der unter-
schiedlichen Sicherungssysteme je-
weils unter besonderem Begrün-
dungszwang und finanziellem
Druck.

Im Rahmen der Schaffung von ko-
ordinierten Strukturen der Leistungs-
planung, der Leistungserbringung
und Qualitätssicherung, in denen alle
Träger überwiegend den gleichen
Zielen der medizinischen, berufli-
chen und sozialen Rehabilitation und
Eingliederung verpflichtet sind, ist
die Verwendung der Mittel unter den
Zielsetzungen von Wirtschaftlichkeit
und Wirksamkeit sicherzustellen.
Hierfür ist eine regelmäßige zusam-
menfassende Darstellung und Be-
wertung der Aufwendungen im Be-
reich von Prävention, Rehabilitation
und Eingliederung Behinderter not-
wendig.

11.
Frauen mit Behinderungen, die.

Leistungen der Rehabilitation und
der Pflege benötigen, haben beson-
dere Bedürfnisse und sehen sich be-
sonderen Problemen gegenüber.

Im SGB IX wird dem besonderen
Hilfebedarf von Frauen mit Behin-
derungen – insbesondere behinder-
ter Mütter und Alleinerziehender mit
behinderten Kindern (z.B. durch
Teilzeitmaßnahmen, Hilfen bei
Schwangerschaft und Erziehung von
Kindern) Rechnung getragen.

Daneben werden Regelungen vor-
gesehen, die Teilnahmemöglichkeit
und -zahl von Frauen in Maßnahmen
der beruflichen Rehabilitation (z.Zt.
ca. 30%) verbessern, um behinder-
ten Frauen in der beruflichen Reha-
bilitation und im Erwerbsleben glei-
che Chancen zu sichern, unter ande-
rem durch Ermöglichung von Teil-
zeitmaßnahmen und durch Angebo-
te entsprechend den Berufsvorstel-
lungen von Mädchen und Frauen.

Darüber hinaus empfiehlt die Ar-
beitsgruppe:
- Berücksichtigung der Beratungs-

kompetenz der Interessenvertre-
tungen behinderter Frauen,

- Verwendung der Mittel aus der
Ausgleichsabgabe zur Eingliede-
rung schwerbehinderter Frauen
entsprechend ihrem Anteil an der
Arbeitslosigkeit,

- Sicherstellung einer geschlechts-
differenzierten persönlichen Pfle-
ge.
Statistiken im Rahmen des SGB IX

sollen grundsätzlich geschlechts-
differenziert erhoben und veröffent-
licht werden.

12.
In einer älter werdenden Gesell-

schaft kommen auf Prävention und
Rehabilitation neue und anwachsen-
de Aufgaben zu. Der Zwischenbe-
richt der Enquetekommission „De-
mographischer Wandel” hat wichti-
ge Aussagen zum Bedarf des Auf-
und Ausbaus von Strukturen geria-
trischer Rehabilitation getroffen.

Der Grundsatz „Rehabilitation vor
Pflege” soll weiter verstärkt werden,
insbesondere durch leistungs-
rechtliche Absicherung des Vorrangs
von Rehabilitations- vor Pflegelei-
stungen in allen einschlägigen So-
zialleistungsbereichen. Rehabilitati-
on vor Pflege umfasst auch die so-
ziale Integration in Familie und Ge-
sellschaft, z.B. durch Leistungen zur
Vermittlung von Fertigkeiten zur Be-
herrschung des Alltags bei erblinde-
ten und sehbehinderten Menschen.

Die Grundlagen der geriatrischen
Rehabilitation sind auszubauen und
zu verbessern.

Im Rahmen der wieder aufzuneh-
menden Beratungen der Enquete-
Kommission „Demographischer
Wandel” ist das Problem eingehend
zu behandeln, ggf. im Rahmen eines
Werkstattgespräches.

13.
Die Anerkennung der Deutschen

Gebärdensprache bedarf auf der
sozialrechtlichen Seite einer Rege-
lung der Ansprüche auf Dolmetsch-
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dienste. Die Arbeitsgruppe nimmt
den Entwurf eines Berichtes der
Arbeits- und Sozialministerkonfe-
renz der Länder (ASMK) zur Kennt-
nis.

Die Leistungen für die Inanspruch-
nahme von Gebärdensprachdolmet-
schern werden, soweit diese nicht
durch andere Träger gewährleistet
wird, durch einen Indikationskatalog
(Benennung der anspruchsbegrün-
denden notwendigen Situationen)
festgelegt.

Öffentliche Einrichtungen werden
gesetzlich dazu verpflichtet, eine
Verständigung in der Deutschen Ge-
bärdensprache zu ermöglichen; dies
kann durch Dolmetschdienste oder
auch durch technische Hilfsmittel er-
folgen.

Darüber hinaus ist mit den Ländern
im Rahmen einer Zielvereinbarung
die Schaffung der notwendigen In-
frastruktur (Ausbildung; Dolmetsch-
zentralen etc.) zu regeln; dabei ist
Ziel auch Abbau der aufgrund unter-
schiedlicher Regelungen in den ein-
zelnen Bundesländern bestehenden
Unübersichtlichkeit der Leistungen.

14.
Die Beschäftigung von behinder-

ten Menschen und ihre Eingliede-
rung in das Berufsleben sind vorran-
gige Ziele der Behindertenpolitik der
Koalition.

Die berufliche Eingliederung ist
daher bei allen Rehabilitationsmaß-
nahmen (auch anderer Träger als der
Bundesanstalt für Arbeit und Haupt-
fürsorgestellen) besonders zu be-
rücksichtigen; die Maßnahmen der
beruflichen Rehabilitation sind ent-
sprechend der sich wandelnden An-
forderungen des Arbeitsmarktes wei-
terzuentwickeln.

Im Rahmen der Verwirklichung des
politischen Zieles der Beschäftigung
Schwerbehinderter stellt die Aus-
gleichsabgabe ein wichtiges gesetz-
liches Steuerungsinstrument und zu-
gleich eine bedeutsame Finanzie-
rungsquelle dar. Eine Erhöhung der
Ausgleichsabgabe und/oder eine
Veränderung der Beschäftigungs-
pflichtquote müssen arbeitsmarkt-

politisch begründet werden.
Es ist ein Katalog von Maßnahmen,

Wegen und Zielen einer innovativen
Beschäftigungspolitik für Menschen
mit Behinderungen (Dienstleistun-
gen, neue Medien) zu erarbeiten.
Dies schließt auch eine Prüfung des
daraus resultierenden Finanzierungs-
bedarfes und ggf. eine Verbesserung
des Dienstleistungsangebots der
Bundesanstalt für Arbeit ein.

Ziel ist die Beschäftigung behin-
derter Menschen auf möglichst zu-
kunftsorientierten und innovativen
Arbeitsplätzen. Maßnahmen der be-
ruflichen Rehabilitation sind u.a.
durch betriebsorientierte Vermittlung
von Fähigkeiten und Fertigkeiten auf
die unmittelbare Integration in das
Arbeitsleben - auch in Teilzeitar-
beitsverhältnisse - auszurichten.

Die Regelungen des Berufsbil-
dungsrechts und zum Nachweis be-
ruflicher Fähigkeiten haben den be-
sonderen Belangen behinderter Men-
schen stärker Rechnung zu tragen,
insbesondere auch bei Qualifikation
in Teilbereichen von Ausbildungsbe-
rufen, modularen Ausbildungs-
formen und anderen Formen der Vor-
bereitung auf berufliche Eingliede-
rung.

Ziel des SGB IX ist die Stärkung
der betrieblichen Schwerbehinder-
tenvertretung u.a. durch verbesserte
Beteiligungsrechte, Mitbestim-
mungsrechte und Freistellungsrege-
lungen. Diese Verbesserungen für
die Schwerbehindertenvertretungen
müssen innerhalb des SGB IX inhalt-
lich deutlich und gesetzestechnisch
handhabbar bleiben.

Die berufliche Integrationsarbeit in
den Betrieben muss mit den beste-
henden und im SGB IX verbesser-
ten Strukturen der beruflichen Reha-
bilitation verzahnt werden.

Gleichzeitig wird die sinnvolle
Weiterentwicklung des Systems von
Beschäftigungspflicht und Aus-
gleichsabgabe angestrebt:
- aktive Bemühung der Bundesan-

stalt für Arbeit um verstärkte Be-
schäftigung (Schwer-) Behinder-
ter, auch im Übergang aus Werk-
stätten,

- Überprüfung der Höhe der Aus-
gleichsabgabe und des Umfangs
der Beschäftigungspflicht,

- Neuregelung der Verwendung der
Ausgleichsabgabe, auch zur Fi-
nanzierung neuer, zusätzlicher Instru-
mente zur Eingliederung (Schwer-)
Behinderter auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt (wie Integrations-
fachdienste, Integrationsfirmen,
-betriebe, -abteilungen) sowie für
finanzielle Anreize für Arbeitge-
ber, ihren Betrieb (z.B. durch
Arbeitsschutzmanagement) so zu
organisieren, dass der Eintritt von
Behinderungen möglichst weitge-
hend vermieden wird,

- Neuverteilung der Ausgleichsab-
gabe zwischen Bund (Ausgleichs-
fonds), BA und Ländern (Haupt-
fürsorgestellen),

- Rechtsanspruch Schwerbehinder-
ter, von Arbeitgebern, die ihre
Beschäftigungspflicht nicht (voll)
erfüllen, bei vergleichbarer Eig-
nung bevorzugt eingestellt zu wer-
den, oder Schaffung eines entspre-
chenden Schadenersatzanspru-
ches,

- Schaffung und Weiterentwicklung
zusätzlicher Instrumente zur Ein-
gliederung (Schwer-) Behinderter
zu den Bedingungen des allgemei-
nen Arbeitsmarkts (wie in Koaliti-
onsvereinbarung vorgesehen), z.B.
für besonders betroffene (Schwer-)
Behinderte,
- qualifizierte Integrationsfach-

dienste zur Unterstützung der
Vermittlung und

- arbeitsbegleitenden Betreuung
und Beschäftigungs-/Integra-
tionsfirmen, -betriebe, -abteilun-
gen,

- Verbesserung der Beschäftigungs-
situation Schwerbehinderter durch
besondere Maßnahmen im öffent-
lichen Dienst von Bund, Ländern
und Gemeinden (z.B. Pool, der aus
Stellen von Behörden gespeist
wird, die die Beschäftigungspflicht
nicht erfüllen und auf den Behör-
den zurückgreifen können, die die
Beschäftigungspflicht erfüllen).
Auf die Bedürfnisse von behinder-

ten Frauen bei der beruflichen Ein-
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gliederung ist besonders zu achten.
So sind als Personal der Integra-
tionsfachdienste und -firmen behin-
derte Frauen und Männer bei glei-
cher Eignung bevorzugt zu berück-
sichtigen. Ziel ist ebenfalls die Ver-
wendung der Mittel aus der Aus-
gleichsabgabe zur Eingliederung
schwerbehinderter Frauen entspre-
chend ihrem Anteil an der Arbeits-
losigkeit.

Die beschäftigungsfördernden Ele-
mente des Schwerbehindertenrechts
sind mit der Zielsetzung, die nach
wie vor unerträglich hohe Arbeits-
losigkeit Schwerbehinderter nach-
haltig abzubauen, möglichst umge-
hend zu stärken.

15.
Die Werkstätten für Behinderte er-

füllen eine wichtige Aufgabe in der
beruflichen und sozialen Eingliede-
rung von Menschen mit Behinderun-
gen. Das SGB IX stellt klar, dass die
berufliche Rehabilitation ein wich-
tiges Ziel der Arbeit der Werkstät-
ten für Behinderte ist. Der Übergang
aus Werkstätten für Behinderte in
Betriebe und Verwaltungen des all-
gemeinen Arbeitsmarktes (sowie der
Zugang zu ihnen anstelle von Werk-
stätten) soll erleichtert und gefördert
werden, insbesondere auch durch
Einsatz entsprechender Fachdienste,
übergangsfördernde rechtliche Rege-

lungen, Überprüfung des Förderin-
strumentariums.

Geprüft werden darüber hinaus
Möglichkeiten der Verbesserung des
Entgelts der behinderten Mitarbeiter
in den Werkstätten unter der Frage-
stellung eines leistungsgerechten
Lohnes und die Verbesserung der
Mitbestimmungsregelungen.

16.
Für notwendige Arbeitsassistenz

auch bei Arbeitsbeschaffungs- und
Strukturanpassungsmaßnahmen
muss auf der Basis eines individuel-
len Rechtsanspruchs eine eindeuti-
ge Regelung der Zuständigkeit und
Finanzierungsverantwortung getrof-
fen werden.

Darüber hinaus sind auch Fragen
der gesellschaftlichen Assistenz ein-
schließlich der spezifischen Hilfen
für Frauen zu klären.

17.
Die Behindertenpolitik der Bun-

desregierung setzt sich die Ermögli-
chung eines selbstbestimmten Le-
bens behinderter Menschen zum
Ziel. Prävention, Rehabilitation so-
wie Eingliederung ins Arbeitsleben
und in die Gesellschaft insgesamt
sollen behinderten und von Behin-
derung bedrohten Menschen die Ver-
wirklichung ihrer Lebensziele er-
möglichen. Diese Zielsetzung findet

auch im SGB IX ihren Niederschlag.
Es ermöglicht nicht nur die Beteili-
gung der Betroffenen an der Koor-
dinierung von Rehabilitationsmaß-
nahmen, sondern schafft Raum für
individuelle Wahlfreiheiten. Dabei
ist an die Erfahrungen aus bereits be-
gonnenen Modellprojekten (Groß-
britannien/Niederlande sowie
Rheinland-Pfalz: Persönliches Bud-
get; Bund: Integrationsfirmen/ -fach-
dienste) anzuknüpfen.

Prävention, Rehabilitation und
Eingliederung behinderter und von
Behinderung bedrohter Menschen
sind möglichst unmittelbar, im Rah-
men allgemeiner Rechtsvorschriften
oder, wenn nötig, durch allgemeine
Sozialleistungen anzustreben. Be-
sondere Sozialleistungen, Dienste
und Einrichtungen sind insoweit
vorzusehen, als diese zu möglichst
wirkungsvoller Prävention, Rehabi-
litation und Eingliederung behinder-
ter und von Behinderung bedrohter
Menschen erforderlich sind.

Das SGB IX ist in einer Weise zu
gestalten, die Wahlfreiheiten in der
Lebensgestaltung behinderter Men-
schen zulässt. Zu prüfen sein wird
in diesem Zusammenhang auch die
Zukunft des Arbeitgebermodells.

Zum Gesamtkomplex Assistenz
und Arbeitgebermodell wird ein
Werkstattgespräch durch geführt.

18.
Die Situation von Prävention und

Rehabilitation ist aufgrund der Un-
übersichtlichkeit der bestehenden
Strukturen sehr komplex. Es fehlen
darüber hinaus bei vielen Beteilig-
ten nicht nur Kenntnisse, sondern
auch die Möglichkeiten, Kenntnis-
se über Rehabilitation zu erwerben.

Die berufliche Ausbildung und
Fortbildung in medizinischen, aber
auch in sozialen Berufen ist verstärkt
auf die Ziele und Inhalte von Prä-
vention und Rehabilitation zu orien-
tieren; die Ansätze der bestehenden
Rehabilitationsforschung sind zu
verbessern und zu vernetzen. Dabei
soll auch die besondere Lebenssitua-
tion von behinderten Frauen und
Mädchen thematisiert werden.
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16 Bundesmodellprojekte „Inte-
grationsfachdienste“ arbeiten seit
nunmehr einem Jahr. Unterschiedli-
che Ansätze, unterschiedliche Kon-
zepte, unterschiedliche Rahmenbe-
dingungen, unterschiedliche Struk-
turen, unterschiedliche Vorgehens-
weisen sollen am Ende der Projekt-
laufzeit verglichen und auf ihren Er-
folg hin überprüft werden. Dies
scheint bei derart vielen Variablen
gewagt, wenn nicht unmöglich; doch
diesem Problem müssen wir uns zum
Glück nicht stellen. Allerdings kön-
nen wir nach einjähriger Tätigkeit
einen Teil-Rückblick auf 1/16 des
Gesamtprojektes halten und unser
eigenes hessisches Projekt kritisch
betrachten.

Ich werde dies als Koordinatorin
der Arbeitsgemeinschaft der Berufs-
begleitenden Dienste (AG BBD) tun.
Ich werde dabei weniger den Blick
auf die konkrete Arbeitsweise der
einzelnen Integrationsfachdienste
(IFD) richten, sondern viel mehr
meine Aufmerksamkeit den Struktu-
ren, die in Hessen aufgrund der
Richtlinien entstanden sind und de-
ren Vor- und Nachteilen widmen.
Diese Ausführungen sind dabei nur
ein einzelner Blick auf einen kleinen
Ausschnitt des Projektes, das in Hes-
sen mehr als 50 aktive Beteiligte hat.

Dass dies kein einfaches Vorhaben
ist, sei an dieser Stelle erwähnt, denn
dieses Modellprojekt genießt eine
hohe öffentliche Aufmerksamkeit
und erweist sich damit als äußerst
sensibler Bereich. Viele verschiede-
ne Interessen und Erwartungen sind
mit diesem Projekt verknüpft und
wollen berücksichtigt werden.

Wie schaffen wir es nun, Kritik an
Strukturen zu äußern, ohne die müh-
sam aufgebauten Kooperations-
beziehungen in unserem Bundesland

zu gefährden? Wie schaffen wir es,
die verschiedenen Interessen aller
Projektbeteiligten in eine Richtung
zu lenken und im Sinne der Arbeit-
suchenden mit Schwerbehinderung
an einem Strang zu ziehen? Dies
scheint mir eine der größten Heraus-
forderungen dieses Modellprojektes
zu sein.

Im folgenden wird Ihnen das hes-
sische Modellprojekt mit seiner Or-
ganisation, seiner Zielsetzung und
seiner Vorgehensweise vorgestellt
und die Beobachtungen in Bezug auf
das Steuerungsteam und den zuge-
wiesenen Personenkreis geschildert.

Projektorganisation
In Hessen wurde das zweitgrößte

Modellprojekt mit 5 Integrations-
fachdiensten und 10 Integrationsbe-
raterInnen (8,26 Stellen) bewilligt.
Aus juristischen Gründen mussten
die 5 unterschiedlichen Träger einen
Verein gründen: die Arbeitsgemein-
schaft der Berufsbegleitenden Dien-
ste in Hessen e.V..

Mitarbeiter als Projektkoordinator
mit einer Vollzeitstelle bereit gestellt.
In der Rahmenvereinbarung wurde
außerdem ein Koordinierungsbeirat
bestimmt, an dem das zuständige
Ministerium, das Landesarbeitsamt,
die Hauptfürsorgestelle, der Landes-
wohlfahrtsverband und die AG BBD
teilnehmen.

Dies führt zu einer Projektorgani-
sation, wie Sie im nachfolgenden
Schaubild im Überblick dargestellt
ist (siehe nächste Seite).

Projektziele
Die AG BBD hat in ihrem Konzept

für die Einrichtung von IFD folgen-
de Ziele formuliert:

Angestrebt ist „eine Flächenver-
sorgung für alle ratsuchenden Men-
schen mit einer vorliegenden
Schwerbehinderung, unabhängig
von der Art der Behinderung, in den
jeweiligen Regionen vorzuhalten.“
Ein besonderer Schwerpunkt soll
dabei auf den Schulabgängern der
Sonderschulen liegen, für die „beruf-
liche Perspektiven auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt jenseits einer Be-
schäftigung in einer Werkstatt für
Behinderte zu entwickeln“ sind.
„Langfristiges Ziel ist die Entwick-
lung landesweiter Strukturen von
Berufsbegleitenden Diensten in Hes-
sen, die die unterschiedlichen Kos-
tenträger im Sinne der Hilfeempfän-
gerInnen bündeln und einsetzen.“
Damit folgte die AG BBD ähnlichen
Ansätzen, die bereits in anderen
Bundesländern praktiziert werden.
Bedingt durch die Rahmenvereinba-
rungen können diese Ziele im Rah-
men des Bundesmodellprojektes be-
dauerlicherweise nur teilweise ver-
wirklicht werden (siehe „Beobach-
tungen ...).

Bundesmodellprojekt „Integrationsfachdienste“ in Hessen
von Stefanie Wiesenberg, Koordinatorin der Arbeitsgemeinschaft der Berufsbegleitenden Dienste
in Hessen e.V. (AG BBD)

Mitglieder der AG BBD sind
folgende Träger:
• Sozialtherapie Kassel e.V.
• Arbeit und Bildung e.V., Mar-

burg
• Förderverein für seelische Ge-

sundheit e.V., Gießen
• Frankfurter Verein für soziale

Heimstätten e.V.
• Bildungswerk der Hessischen

Wirtschaft e.V., Darmstadt
• Lebenshilfe Gießen e.V. (Mit-

glied, aber keinen IFD)

Für die Projektabwicklung wurde
eine Teilzeitstelle für die Koordina-
tion der AG BBD eingerichtet. Dar-
über hinaus hat der Landeswohl-
fahrtsverband Hessen einen ihrer
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Alle 5 Träger verfügten im Vorfeld
bereits über einen Psychosozialen
Dienst (PSD / BBD). Dieser, zustän-
dig für die Sicherung und den Erhalt
des Arbeitsplatzes wird auch in
Kündigungsfällen hinzugezogen und
kann diese nicht immer verhindern.
Mit Verlust des Arbeitsplatzes er-
lischt aber gleichermaßen auch die
Zuständigkeit durch den PSD, und
die betroffene Person kann nicht
weiter begleitet und bei einem erneu-
ten Arbeitsversuch unterstützt wer-
den. Ziel der AG BBD war es, diese
Lücke zu füllen und ein umfassen-
des Dienstleistungsangebot in Form

eines Berufsbegleitenden Dienstes
zu schaffen, der sowohl arbeits-
platzakquirierend, arbeitsplatz-
begleitend als auch arbeitsplatz-
sichernd tätig wird. Die Einrichtung
des IFD war die nötige Ergänzung.
Damit können diese 5 Trägern Ar-
beitsuchenden, Arbeitnehmern und
Arbeitgebern umfassende Dienst-
leistungen aus einer Hand anbie-
ten. Verwirrende Zuständigkeiten,
wechselnde Ansprechpartner, Infor-
mationslücken und Energieverluste
können damit auf ein Minimum re-
duziert werden. Darüber hinaus wird
durch den PSD ermöglicht, Arbeits-

plätze langfristig zu unterstützen und
zu sichern.

Wir als AG BBD sind daran inter-
essiert, dass es Integrationsfach-
dienste in verstetigter Form über den
Projektzeitraum hinaus geben wird,
und wir sind überzeugt, dass unser
Ansatz ein vielversprechender und
erfolgreicher ist. Wir möchten aller-
dings verhindern, dass Strukturen,
die auf Grundlage der BMA-Richt-
linien geschaffen wurden, ohne kri-
tische Reflexion in eine Versteti-
gungsregelung übernommen wer-
den.

Quelle: Landesarbeitsamt Hessen und Landeswohlfahrtsverband Hessen (Hg.):
„Informationen über den Integrationsfachdienst in Hessen, Ein Modellprojekt“
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Vorgehensweise

Wie sieht die Kooperation zwi-
schen IFD und PSD nun praktisch
aus? Der IFD und der PSD befinden
sich an allen Standorten in Hessen
im jeweils selben Haus (an einem
Standort zusätzlich dazu auch zwei
Fachkräfte für berufliche Integrati-
on zweier Werkstätten für Behinder-
te). Regelmäßige Teambesprechun-
gen stellen sicher, dass der IFD
Kenntnis von zu erwartenden Kün-
digungsfällen erhält, und der PSD
gleichermaßen von zu vermittelnden
Arbeitsuchenden erfährt. Zusätzlich
dazu können Erfahrungen mit Ar-
beitgebern und Informationen über
Arbeitsstellen ausgetauscht und ge-
meinsam bewertet werden. Bei Fall-
besprechungen steht beiden Diensten
ein breites Spektrum an Informatio-
nen, Erfahrungen und Know-how
zur Verfügung. Besonders profitie-
ren die IFD von der umfangreichen
Kompetenz der PSD im Umgang mit
psychisch erkrankten Kunden.

Durch diese enge Zusammenarbeit
wird erreicht, dass der sensible Über-
gang von der Unterstützung durch
den IFD zur Unterstützung durch den
PSD fließender und reibungsloser für
Arbeitnehmer, Arbeitgeber und die
Dienste selbst gestaltet werden kann
und Brüche in der Unterstützung
verhindert werden. Der Vorteil für
die Kunden liegt auf der Hand: Egal
in welcher Phase der Unterstützung
sich jemand befindet, Ansprechpart-
ner ist immer der Berufsbegleitende
Dienst mit seinen Abteilungen IFD
und PSD. (Für sprachliche Verwir-
rung sorgt die Umbenennung des
PSD in BBD, in unserem Verständ-
nis gehört der IFD zum BBD dazu).

Schon nach einem Jahr können wir
sagen, dass sich diese enge Koope-
ration für alle Beteiligten lohnt. Der
IFD und der PSD ergänzen sich, und
die erhofften Synergieeffekte sind
eingetreten. Arbeitnehmern mit
Schwerbehinderung, die im Kündi-
gungsverfahren stehen, kann durch
direkte Zuweisung durch die Haupt-

fürsorgestelle eine lückenlose Unter-
stützung durch den Berufsbegleiten-
den Dienst angeboten werden. Für
Arbeitnehmer ändert sich u.U. die
Ansprechperson, der Berufsbeglei-
tende Dienst aber bleibt. Auch für
Arbeitgeber ist es vorteilhaft, mit
einem Berufsbegleitenden Dienst zu
tun zu haben („one face to the
customer“). Entstandenes Vertrauen
und gute Kooperationsbeziehungen
können von beiden Diensten wech-
selseitig genutzt werden. Unter dem
Gesichtspunkt der Langfristigkeit
sind wir überzeugt, mit dieser Ver-
zahnung ein gutes Angebot für un-
sere Kunden zur Verfügung zu stel-
len.

Beobachtungen zum
Steuerungsteam und zum
Personenkreis der IFD

Die Vorgaben durch das Bundes-
ministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung sehen die Einrichtung eines
Steuerungsteam vor, das aus jeweils
einem/r VertreterIn der Arbeitsver-
waltung und einem/r VertreterIin der
Hauptfürsorgestelle bestehen soll.
Dieses Steuerungsteam soll unter
Mitwirkung der Integrationsbera-
terInnen entscheiden, wer beraten
und betreut wird, und welche Maß-
nahmen zu treffen sind. Die ausge-
wählten Arbeitsuchenden werden
dann dem Integrationsfachdienst
durch einen „Integrationsauftrag“
zugewiesen. Die Inanspruchnahme
des IFD ist für die Arbeitsuchenden
freiwillig.

Anfänglich bestanden zwischen
den Projektbeteiligten Berührungs-
ängste, denn in dieser engen
Kooperationsform war bislang nicht
zusammen gearbeitet worden. Die
Einführung eines Steuerungsteams
schränkte die Autonomie des Trägers
zunächst ein (bisher konnte er sich
seine Kunden selbst aussuchen),
doch andererseits besteht die Chan-
ce, im Interesse der Kunden Wege
zu vereinfachen, zu verkürzen und
in deren Sinne zu gestalten. Damit

dies tatsächlich erreicht werden
kann, ist es jedoch notwendig, die
IntegrationsberaterInnen als Teilneh-
mer in den Steuerungsteams zu eta-
blieren. Dies ist an allen Standorten
in Hessen gelungen. Unsere Beob-
achtungen zeigen, dass die Koope-
ration zwischen Arbeitsverwaltung,
Hauptfürsorgestelle und Integra-
tionsfachdienst an den Standorten
gut funktioniert, an denen erkannt
wird, dass die Kenntnisse des ande-
ren Beteiligten eine wertvolle Ergän-
zung darstellen, und die beteiligten
Personen sich nicht als Bedrohung
sehen sondern gegenseitig wert-
schätzen. Doch das benötigt Zeit.

Der anfängliche Wunsch, alles zu
vereinheitlichen ist inzwischen der
Überzeugung gewichen, dass flexi-
ble Verfahrensweisen, abgestimmt
auf die jeweiligen regionalen Bedürf-
nisse für eine gute Zusammenarbeit
förderlicher sind als das sture Ein-
halten von Vorgaben.

Es war in Hessen nicht möglich,
hinsichtlich der Zuweisungspraxis
durch die Auftraggeber zu einheitli-
chen Verfahrensweisen zu kommen,
denn die Rahmenvereinbarung wur-
de an den verschiedenen Standorten
unterschiedlich umgesetzt. Dies liegt
daran, dass jeder IFD mit seinem je-
weiligen regionalen Arbeitsamt und
der zuständigen Zweigstelle der
Hauptfürsorgestelle andere Koope-
rationsformen entwickelt hat, und
persönliche Vorlieben oder unter-
schiedliche Einstellungen zu dem
Modellprojekt zu eigenen Verfah-
rensweisen führten. Eine wichtige
Voraussetzung ist dabei, dass alle
Beteiligten sich darüber einvernehm-
lich verständigen. Von manchen hes-
sischen Arbeitsämtern werden bei-
spielsweise grundsätzlich keine Be-
ratungen zugewiesen. Das ist dann
kein Problem, wenn der IFD mitbe-
stimmt, wen er betreuen kann.
Schwierig wird es jedoch, wenn Inte-
grationsberaterInnen keine Mitspra-
che haben und unter Umständen Per-
sonen zugewiesen bekommen, bei
denen kaum Aussicht auf Vermitt-
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lungserfolg besteht. Diese führen
dann zur Auslastung des IFD ohne
die gewünschten Vermittlungser-
folge. Noch mühsamer ist es, wenn
von den Auftraggebern nur spärlich
und zögerlich zugewiesen wird oder
im Gegensatz dazu, die zahlenmäßi-
ge Auslastung des IFD nur anhand
der geforderten „Fallzahlen“ erfolgt
und der Umfang des Arbeitsaufwan-
des unberücksichtigt bleibt.

Ein weiteres Problem der IFD in
Hessen ist, dass die Kunden von der
Freiwilligkeit der Zusammenarbeit
mit dem IFD nicht immer überzeugt
sind. Sie befürchten Sanktionen
durch die Arbeitsverwaltung, wenn
sie das Angebot nicht wahrnehmen.
Dies stellt für den IFD eine schlech-
te Ausgangsbasis dar, denn eine
wichtige Arbeitsgrundlage für den
IFD ist die hohe Eigenmotivation des
Kunden.

Insgesamt halten wir die Zu-
weisungsvorgaben für problema-
tisch, da sie den IFD in eine Abhän-
gigkeit von den Auftraggebern brin-
gen, die den Vermittlungserfolg
durchaus auch vermindern wenn
nicht sogar verhindern kann. Die Er-
fahrungen mit Arbeitgebern zeigen,

dass ein unabhängiger Dienst mit
eigenem Profil und guten Verbindun-
gen zur Arbeitsverwaltung und
Hauptfürsorgestelle besser angese-
hen ist als ein Dienst, der ausschließ-
lich im Auftrag einer Behörde arbei-
tet.

Eine andere Problematik liegt in
der Zielgruppe. Die Auswertungen
haben inzwischen deutlich gemacht,
dass der Schwerpunkt der zugewie-
senen Personen auf langzeitarbeits-
losen Schwerbehinderten liegt. Ent-
gegen unseren Wünschen und Pla-
nungen haben die IFD nahezu keine
Zuweisungen von Sonderschul-
abgängern und WfB-Mitarbei-
tern. Selbst die, die den Weg direkt
zum IFD gesucht haben und von die-
sen betreut werden wollen, erhalten
oft keine Zuweisung. Dies ist sehr
bedauerlich, ist es doch genau der
Personenkreis, der im Konzept als
Zielgruppe vorgesehen war, und der
immer wieder durch die Maschen der
Integrationsmaßnahmen auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt fällt. Liegt
möglicherweise eine Ursache dafür
darin, dass die Arbeitsverwaltung
zunächst für Sonderschulabgänger
ihre Maßnahmenpakete im Angebot
hat und die WfB-Mitarbeiter nicht

arbeitslos sind? Kann es sein, dass
der IFD –trotz steigender Nachfrage
seitens der Schulen- aus Sicht der
Berufsberatung der Arbeitsverwal-
tung keine wirkliche Alternative dar-
stellt?

Zusammenfassung
Im Rückblick auf die hessischen

Erfahrungen und im Ausblick auf die
geplante Verstetigung von Integra-
tionsfachdiensten und deren gesetz-
liche Verankerung halten wir folgen-
de Rahmenbedingungen für unver-
zichtbar:
• Integrationsfachdienste sollen

trägerunabhängig sein. Sie sollen
für alle Kostenträger der Rehabi-
litation tätig werden können.

• Die Zielgruppe soll auch Schulab-
gänger mit Schwerbehinderung
und WfB-Mitarbeiter einschließen.

• Die Entscheidungskompetenz des
IFD soll anerkannt sein (Mitbe-
stimmung im Steuerungsteam).

• Beteiligung anderer Kostenträger,
vor allem der Hauptfürsorgestelle.

• Die Freiwilligkeit der Arbeitsu-
chenden ist Voraussetzung für eine
sinnvolle Zusammenarbeit.

Darmstadt, den 01.12.1999
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Das Modellprojekt „Integration
2000“ wurde von der EU und

dem Freistaat Sachsen (SMWi) ge-
fördert. Es ging in diesem Projekt um
die berufliche Förderung und Aus-
bildung von Jugendlichen mit geisti-
ger Behinderung im Hotel- und
Gaststättenbereich, also um eine be-
rufliche Förderung außerhalb der
bestehenden Möglichkeiten. Verbun-
den mit diesem Modellprojekt und
der jetzigen Beschäftigung incl. Aus-
bildung ist der Versuch, zu erproben,
dass manche Jugendliche mit einer
geistigen Behinderung durchaus - in
bestimmten, bestimmbaren Grenzen -
in der Lage sind, einer Arbeit außer-
halb der (stark) beschützenden Ar-
beitsplätze nachzugehen.

Inwieweit diese Arbeit „außerhalb
der WfB“ auch immer gleich auf
dem (total) freien Arbeitsmarkt statt-
finden oder gefunden werden muss,
sollte geklärt werden - oder zumin-
dest einer Klärung näher gebracht
werden.

Freier Arbeitsmarkt kann heißen:
• ungeschützt
• ohne Arbeitsassistenz
• ohne sozialpädagogische Beglei-

tung / Betreuung
• ohne Unterstützung der aufneh-

menden Firma
Freier Arbeitsmarkt kann aber

auch so definiert werden:
• Arbeit außerhalb der WfB
• Einsatz / Arbeit in vergleichbaren

Einrichtungen wie der Bildungs-
und Tagungsstätte des  LV Sach-
sen der Lebenshilfe - also wie es
auch in Hamburg, St. Gallen, Hall,
etc. gezeigt wird.

• Arbeit in karitativen Bildungsein-
richtungen

• teilweise geschützte Arbeit
• Arbeit mit ambulantem Assistenz-

dienst

• Arbeit mit Unterstützung der auf-
nehmenden Firma

• Arbeit in geschützten Betriebs-
bereichen

• mit Arbeitsassistenz
Ein Arbeitsdokument der Kommis-

sion der Europäischen Gemeinschaft
befasst sich mit der Fragestellung,
wie das Beschäftigungs-Niveau
von Menschen mit Behinderungen
(ganz allgemein) anzuheben sei.
Hintergrund für diese Fragestellung
ist:

 „... die meisten erwerbsfähigen
Behinderten (sind) vollkommen aus
dem Arbeitsmarkt verschwunden
und stark von behinderungsbezoge-
nen Leistungen abhängig ...“

„... man muss aber auch unbedingt
angemessene Fähigkeiten vermitteln
und entsprechende Arbeitsumgebun-
gen schaffen, so dass Behinderte in
die Lage versetzt werden, ihr Poten-
tial auszuschöpfen und passend Ar-
beitsstellen zu finden und auch be-
halten.“
(alle Zitate S. 2 aus: Kommission der Eu-
ropäischen Gemeinschaften - Arbeits-
dokument der Kommissionsdienststellen:
„Das Beschäftigungsniveau von Menschen
mit Behinderungen anheben - eine gemein-
same Herausforderung“, Brüssel, 22.09.98
- SEK (1998) 1550)

Das Modellprojekt „Integration
2000“ war in diesem umschriebenen
Bereich angesiedelt, die jetzige Ar-
beit und Ausbildung ist es ebenfalls:
• Berufliche Ausbildung mit der

langfristigen Perspektive der Ver-
mittlung auf dem Arbeitsmarkt;

• Förderung der von dem Arbeits-
markt geforderten und dem Aus-
bildungsberuf angemessenen Fä-
higkeiten;

• das zur Verfügungstellen entspre-
chender Rahmenbedingungen;

• Ausschöpfen des individuellen
Potentials der geistig behinderten

Jugendlichen.
Im zitierten Arbeitsdokument wird

weiter ausgeführt, dass die Möglich-
keiten zur Beschäftigung auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt ausge-
schöpft werden sollen; erst danach
sollen Beschäftigung in geschützten
oder unterstützen Arbeitseinrich-
tungen eine Alternative bilden.

Hier werden gleichsam zusätzli-
che Arbeitsmöglichkeiten alterna-
tiv zur WfB gefordert.

Das Vorgehen tauscht Erfahrun-
gen, Vorgehen und Ergebnisse aus
mit zumindest zwei weiteren EU-
Projekten, der Lebenshilfe Tirol/
Österreich und „rainbow“ Bruneck/
Südtirol (Italien). Gemeinsam wur-
de die Aufgabe übernommen, Ju-
gendliche mit geistiger Behinderung
für den allgemeinen Arbeitsmarkt
auszubilden. In den gastronomischen
Bereichen Hotel, Restaurant werden
sie vorbereitet auf einen Arbeits-
markt außerhalb der WfB. Bestimm-
te Fähigkeiten sind zu trainieren und
die getroffenen Maßnahmen in ihren
Effekten zu evaluieren.

Wir glauben - recht selbstbewusst -
dass wir einen großen Schritt in die-
se Zielrichtung getan haben, wo-
durch wir - und diejenigen, die in
gleicher Richtung denken und arbei-
ten -  „phantasievolle und kreativ
neuartige Ideen“ (S. 13 Arbeitsdoku-
ment) vorbringen.

1. Konzept
Für die Umsetzung der konzeptio-

nellen Überlegungen im Modell-
projekt „Integration 2000“ und da-
nach waren folgende Rahmenbedin-
gungen von zentraler Bedeutung:
• die berufliche Ausbildung der Ju-

gendlichen ist praktisch orientiert;
• die Ausbildungsstätte ist eine Bil-

Ausbildung, Beschäftigung und soziale Integration
von Jugendlichen mit geistiger Behinderung in der
Bildungs- und Tagungsstätte Landhaus Wunsch
von Thomas Richter & Ekkehard Rosch, Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e. V.

-  Landesverband Sachsen
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dungs- und Tagungsstätte mit Re-
staurant und Hotel;

• die Arbeit macht Sinn (Abnehmer
benötigen die „Produkte“ und ge-
ben „feedback“)

• die Integrationsaspekte (berufliche
und soziale Integration) werden
vor Ort praktiziert: Zusammenar-
beit von behinderten und nicht-be-
hinderten Menschen in einer vom
Publikum frequentierten Einrich-
tung.
Für das methodisch-didaktische

Vorgehen ist ein interdisziplinäres
Team gebildet worden, das - so weit
wie möglich - ganzeinheitlich för-
dernd vorgeht:
• Arbeiten und Lernen bilden eine

Einheit;
• die Förderaspekte werden in die

Arbeit integriert;
• neues methodisches Material wur-

de kreiert;
• Vorgehensweisen werden im Team

abgestimmt und mit den Jugendli-
chen besprochen.

2. Ausbildung - unser
Weg dazwischen

Menschen mit geistiger Behinde-
rung haben kaum Möglichkeiten,
außerhalb des Arbeitstrainings-
bereichs der WfB eine berufliche
Ausbildung zu machen. Menschen
ohne Behinderung haben im Ver-
gleich und Gegensatz dazu etwa
4.000 alternative berufliche Ausbil-
dungsmöglichkeiten - etwa 3.500
verschiedene und unterscheidbare
berufliche Ausbildungsmöglichkei-
ten und etwa 500 unterschiedliche
Studienrichtungen.

Unser Weg dazwischen will mit
„Integration 2000 plus“ zeigen, daß
es andere und mehr Ausbildungs-
möglichkeiten für geistig behinder-
te Jugendliche gibt und geben muss,
die durchaus zu einer beruflichen
Teilqualifikation führen können.

Die Probleme, mit denen sich die
Initiatoren des Modellprojektes zur
Zeit herumschlagen, sind nicht ganz
unähnlich denen, die die Initiatoren
der WfB vor etwa 25-30 Jahren hat-

ten, als niemand so
recht sich vorstel-
len oder nachvoll-
ziehen konnte, dass
geistig behinderte
Menschen einer
beruflichen Tätig-
keit nachgehen
könnten.

Mittlerweile ist
die WfB eine
Selbstverständlich-
keit - öffentlich und
verwaltungsmäßig,
sie ist förderbar
und wird unter-
stützt. Und wieder
glauben viele Men-
schen, dies sei die
einzige Möglich-
keit der beruflichen
Tätigkeit.

Das Modell-
projekt erprobte
eine Erneuerung
und Erweiterung
der Förderbarkeit
geistig behinderter
Menschen in einem
bestimmten beruflichen Sektor - und
wieder (wie damals) glauben eine
Menge von Leuten, dass dies nicht
ginge.

Wir beschreiten mit unserem Pro-
jekt „Integration 2000“ bzw. „Inte-
gration 2000 plus“ einen Weg zwi-
schen den bisher etablierten Wegen.
Etwas Neues stößt erst einmal auf
den Widerstand des und der Etablier-
ten. Wir sitzen im Moment - sozusa-
gen - zwischen den etablierten Stüh-
len. Aber wir befinden uns auf dem
Weg, den die EU empfiehlt, nämlich
„phantasievolle, kreative neuartige
Ideen vorzubringen“. Wir bringen sie
nicht nur vor, wir erproben sie und
wir evaluieren sie.

Das eigene Engagement, das des
Vorstandes, des Landesverbandes
der Lebenshilfe, der Eltern und das
von politisch verantwortlich denken-
den und handelnden Menschen in
Europa uns Sachsen haben dieses
Projekt möglich gemacht. Das Pro-
jekt hat den neuen, zusätzlichen Weg
der beruflichen Ausbildung für Ju-

gendliche mit geistiger Behinderung
gezeigt - für eine Gruppe, die durch-
schnittlich geistig behindert er-
scheint: es wurde keine Auswahl der
besten unter den geistig behinderten
Jugendlichen getroffen.

Wir hoffen, das dieser Elan bei den
Wegbereitern noch vorhanden ist,
um den angefangenen Weg fortfüh-
ren zu können. Denn wir glauben,
dass eine Teil-Qualifikation bei un-
seren geistig beeinträchtigten Ju-
gendlichen erreichbar ist, wenn in
den nächsten Jahren intensiv und
gezielt weiter gefördert wird - auf der
im Projekt gelegten Ausgangsbasis
der beruflichen Grundfähigkeiten
und -fertigkeiten.

3. Beschäftigung
Ausbildung und Arbeit verliefen in

den drei Projektjahren parallel. Zur
Zeit, also in der „Nach-Projekt-Zeit“
seit 01.07.1999, sind die ausgebilde-
ten Jugendlichen auf Geringverdie-
ner-Basis in der Tagungs- und Bil-
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dungsstätte Landhaus Wunsch (LV
Sachsen der Lebenshilfe e.V.) be-
schäftigt, werden aber spezifisch
zusätzlich gefördert. Das „learning
by doing“-Prinzip wurde und wird
beibehalten. Basis für diese beson-
dere Förderung sind die Rückmel-
dungen der Praxisbetriebe und un-
sere eigenen Beobachtungen und
Wahrnehmungen. Folgerichtig wird
die Qualifizierung auf dem berufli-
chen und persönlichen Sektor fort-
gesetzt und weiterentwickelt; ein
Lehrplan existiert, mit mehr Arbeits-
anteilen und weniger Ausbildungs-
anteilen.

Im Rahmen einer Vorbereitung auf
berufliche Tätigkeiten geht es neben
der unmittelbaren Vermittlung fach-
lich spezifischer Kompetenzen (die
sich auf geistige Fähigkeiten, Ar-
beitsverhalten und Arbeitsleistung
beziehen) ganz wesentlich auch um
den Erwerb personeller Qualifikatio-
nen - im Sinne einer sozialen Kom-
petenz.

Die Beschäftigung unserer Jugend-
lichen mit einem entsprechenden
Entgelt hat dennoch eine Grenze, die
den herrschenden Vorschriften ent-
sprechen, den geäußerten politischen
Ideen und plakatierten Veröffentli-
chungen jedoch widersprechen.

Eine Wochenarbeitszeit von 35
Stunden ist in der Werkstatt für Be-
hinderte „normal“; bei einem Ver-

dienst von 120,- DM bis etwa 350,-
DM in den NBL. Dabei wird dieser
Verdienst nicht als Arbeitslohn nach
SGB bewertet.

Eine Wochenarbeitszeit von 15 -
18 h entspricht keiner Anerkennung
als Schwerbehindertenarbeitsplatz
nach dem SchwbG.

Mit über 18 Wochenstunden wird
diese Arbeit nicht mehr im Hinzu-
verdienst versteuert, sondern wird
mit etwa 42% Lohnnebenkosten be-
lastet.

Für Schwerbehinderte mit einer
EU-Rente aus der Invalidenrente der
DDR wird der Hinzuverdienst bei
400,- DM gekappt, ansonsten verliert
er seine Rente.

Beruflich integriert werden dürfen
sie - ohne bestimmte Einbußen - nur
in WfB oder gleichgestellten Ein-
richtungen? Verdient der Jugendli-
che mit geistiger Behinderung mehr
als 399,- DM im Monat - gleichgül-
tig wieviele Stunden pro Woche er
arbeitet - entfällt seine Rente - für
immer!

Arbeit ist also nicht gleich Arbeit.
Zwei verschiedene Maßstäbe?

Geistig behindert ist also noch im-
mer eine Kategorie - so könnte man
überspitzt formulieren, über die man
bestimmen kann, die hin- und herge-
schoben und bewegt werden kann, die
man nicht ernst zu nehmen braucht
in ihren Bedürfnissen: denn eine Ka-

tegorie hat keine Bedürfnisse - die
haben nur Menschen bzw. Personen.
Die neuere Ethik-Diskussion um
Singer kann einem da in den Sinn
kommen.

Und selbst Kosten-Nutzen-Berech-
nungen spielen kaum eine Rolle -
selbst dann, wenn man nachweist,
dass die Beschäftigung geistig behin-
derter junger Menschen - wie in un-
serem Fall - kostengünstiger ist als
den etablierten Weg zu gehen, für
den es (aber) Gesetzlichkeiten gibt.

Warum kann man nicht Verwal-
tungsregelungen treffen, die keinen
großen Mehraufwand - verwaltungs-
mäßig - bringen, wenn sie gleichzei-
tig kostengünstiger sind?

Hier erhält der Spruch
„wir sind nicht behindert,

sondern wir werden behindert!“
einen sehr  realen Hintergrund - für
beide Seiten: sowohl für die betroffe-
nen Jugendlichen mit geistiger Behin-
derung als auch für die Integrations-
firmen, die einen weiteren Weg der
grundgesetzlich garantierten Gleich-
behandlung mit entsprechenden Ju-
gendlichen beschreiten wollen.

Arbeit ist neu zu definieren - Un-
gerechtigkeiten und Ungereimthei-
ten in den normativen Kontexten
müssen überprüft und bereinigt wer-
den.

Möchte man also Jugendliche mit
geistiger Behinderung ausbilden,
beschäftigen, weiterentwickeln
auf einem nicht etablierten Weg,
Alternativen zeigen zur WfB,
dann hat man nicht nur den Auf-
wand, ohne vorhandene Orien-
tierungsmuster etwas Neues zu
wagen, sondern man hat auch
noch damit zu kämpfen, dass
manche sich hinter formalen Vor-
schriften verstecken und diese vor
sich hin halten zum Schutz vor
neuen, eigenen Ideen (man könn-
te ja auffallen).

Das Dilemma, in dem wir und
die betroffenen Jugendlichen mit
geistiger Behinderung mit unse-
rer Anschlussmaßnahme stecken,
veranschaulicht das folgende
Schema:
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Freie Berufswahl, die eigene
Wahl einer „passenden“ Ausbil-
dung - gilt die auch für Menschen
mit geistiger Behinderung?

Wenn freie Berufswahl ein in-
haltlicher Teil eines Grundgeset-
zes ist, dann darf zumindest eine
ganz bestimmte WfB nicht vor-
geschrieben werden; auch und zu-
mindest hier wäre eine Wahl zu
gewähren - für die Betroffenen,
die Eltern und die gesetzlichen
Betreuer.!

4. Soziale Integration
Integration beruflich heißt, je-

mand beruflich so auszubilden
und zu qualifizieren, dass er in ei-
nem (selbst-) bestimmten Bereich ar-
beiten kann.

Der Begriff „Arbeit“ bzw. „arbei-
ten“ ist - so meinen wir - neu zu fas-
sen;- und das nicht nur für Menschen
mit geistiger Behinderung; er ist mit
Leistung verbunden. Er muss aber
nicht unbedingt mit Festanstellung
oder festem Lohn/Gehalt oder einem
bestimmten Grenzbetrag unabänder-
lich verbunden sein.

Soziale Integration kann auch
durch den Beruf, die berufliche Tä-
tigkeit geschehen; berufliche Integra-
tion ist aber keine notwendige und
hinreichende Voraussetzung für so-
ziale Integration.

Soziale Integration bedeutet u.a.:
• Normalisierung der Lebensum-

stände (wie sie z.B. Nirje formu-
liert hat),

• die Möglichkeit der gegenseitigen
Kontakte auf freiwilliger Basis,

• einen zweiseitigen Prozess (beide
„Seiten“ haben das Recht, Kontak-
te haben zu wollen oder auch
nicht!)

• einen ständigen Prozess, lebens-
lang; Integration muss belebt und
dieses Beleben muss gepflegt und
gefördert werden, immer wieder
und immer wieder neu;

• gemeinsame  Arbeit mit gemein-
samem Ziel;

• Öffnung nach außen und nach innen;

• Ausbildung, Pflege und Stabilisie-
rung der Handlungskompetenz

• lebenslanges Lernen.

Konkret zu unserer Bildungs- und
Tagungsstätte: Das Haus wurde und
wird sukzessiv und allmählich nach
außen und innen geöffnet - durch
- Elternabende
- Besuche von G-Schulen
- Weiterbildungsveranstaltungen/

Lehrgänge des LV Sachen, Le-
benshilfe e.V.

- Tagungen des LV der Lebenshilfe
- Veranstaltungen externer Firmen

bzw. freier Seminar-Anbieter
- Feste, Feiern, Hochzeiten
- Sonderveranstaltungen (Vernissa-

ge; Theateraufführung; Tanzabende)
- Aufnahme eines normalen Hotel-

und Gaststättenbetriebes
- Praktika in externen Firmen
- Kooperationen mit externen Fir-

men/Hotels/Gaststätten

Die soziale Integration ist ein be-
deutendes Stück realistischer gewor-
den bzw. bereits Realität. Die Öffent-
lichkeit kommt ins Haus. Die Zusam-
menarbeit mit geistig behinderten
Jugendlichen wird mittlerweile vom
Publikum, der Öffentlichkeit im
Landhaus Wunsch als normal zur
Kenntnis genommen.

Die berufliche Integration ist vor-
bereitet und ist nach unserer Erfah-
rung möglich; zur Zeit leben wir sie

hier in unserem Haus vor - und die
Häuser in Hamburg, St. Gallen, Hall,
aber auch das Regenbogenhaus in
Freiberg und andere Einrichtungen,
die junge Menschen mit Behinderun-
gen beschäftigen, tun dies ebenfalls
mit Erfolg.

Ein nicht unbedeutendes Neben-
produkt der Ausbildung ist:

alle unsere Jugendlichen haben
sämtliche Bereiche im Haus durch-
laufen. Das heißt:
- sie können ihre Wäsche waschen,

trocknen, bügeln und in den
Schrank legen; sie können alle  da-
zu benötigten Geräte/Maschinen
bedienen, also Waschmaschine,
Trockner, Dampfbügeleisen, Bü-
gelbrett;

- sie können ihre Zimmer aufräumen
und sauber halten - vom Bett ab-
und beziehen bis hin zum Staub-
saugen, Staub wischen, Fenster
putzen, Tische säubern, Bad put-
zen, etc.;

- sie können den Herd (E- und Gas)
bedienen, Töpfe, Pfannen darauf
stellen, sich ein Süppchen kochen;
den Geschirrspüler bedienen - mit
allem, was dazu gehört; sie wissen,
wie man Speisen, Nahrungsmittel
lagert;

- sie können Gäste einladen und
empfangen, den Tisch feierlich
decken und die Gäste entsprechend
bedienen;
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Die Bildungs- und Tagungsstätte Landhaus Wunsch präsentiert sich auf
dem „Markt der Regionen“ auf der Jahrestagung der BAG UB

dass durchaus mehr Betriebe als an-
genommen sich vorstellen können,
in bestimmten Bereichen geistig be-
hinderte Jugendliche als Mitarbeiter
(im Status von Geringverdienenden)
zu beschäftigen - allerdings unter der
Voraussetzung,
• dass sie selbständig arbeiten kön-

nen,
• dass sie keine Anleitung und kei-

ne Begleitung durch die anstellen-
de Firma benötigen.

Die Eltern der Jugendlichen im (am
30.06.99 abgelaufenen) Projekt se-
hen eine deutliche positive Entwick-
lung ihrer Kinder. Dennoch bleibt
der Blick nicht verschlossen vor den
Aspekten, in denen sich die Entwick-
lung nicht so positiv vollzogen hat. Dies
sehen die Anleiterinnen im Landhaus
Wunsch ähnlich: es gibt bei jedem
Jugendlichen sehr deutliche und we-
niger deutliche Entwicklungsbewe-
gungen.

Misst man nun die Ausbildung an
dem Fernziel der Vermittlung der
Auszubildenden auf dem sogenann-
ten freien Ar-
b e i t s m a r k t ,
dann sagen die
verschiedenen
Einschätzun-
gen sehr deut-
lich aus, dass
eine Vermitt-
lungschance
bei einigen der
Auszubilden-
den durchaus
besteht und ge-
sehen wird, bei
anderen wird
sich die Ver-
mittlung eher
auf Häuser wie
das Landhaus
Wunsch be-
schränken.

Wenn man
diese Einschät-
zungen zusam-
menfasst, dann
ergibt sich ein
doch recht po-
sitives Bild:

- sie haben Umgangsformen gelernt,
auf die manche andere neidisch
sind.

Nebenprodukt unserer Ausbildung
und Beschäftigung ist also eine ge-
wisse Art von Selbständigkeit, die
nicht nur das Selbstwertgefühl der
Betroffenen stärkt, sondern auch der
„Gesellschaft“ die möglichen späte-
ren Kosten zu senken vermag, die mit
Wohnheim, Pflege, etc. verbunden
sind - wenn man Kosten : Nutzen -
Erwägungen miteinbeziehen will
bzw. muss.

5. Rückmeldungen:
Betriebe, Gäste, Eltern,
AnleiterInnen

In mehreren zeitlichen Etappen
wurden gegen Ende des Projektes
„Integration 2000“ (schriftlich) be-
fragt:

Praktikumsbetriebe, Integrations-
firmen, Hotels und Gaststätten im
Umkreis Chemnitz,Gäste - fach-
fremde wie auch fachlich geschulte,
Eltern und die Anleiterinnen.

Die Fragestellungen bezogen sich
u.a. auf die erreichte Qualifikation,
die fachliche Qualität der Arbeit, auf
die gezeigten Dienstleistungen, wie
auch auf die Entwicklungsfortschrit-
te der jeweiligen Person.
• Praktikumsbetriebe haben Rück-

meldungen gegeben, die Aussa-
gen, dass die Förderung im persön-
lichen Bereich und im sozialen
Verhalten sowie in den fachlichen
Grundkenntnissen so gut waren,
dass sie die Praktikanten immer
wieder nehmen würden;

• spezielle Fertigkeiten müssen -
aufbauend auf diesem Grundwis-
sen - noch intensiver trainiert wer-
den, um den Anforderungen des
freien Arbeitsmarktes gänzlich zu
genügen.
Darüber hinaus zeigen die Antwor-

ten der befragten gastronomischen
Betriebe (potentielle Abnehmer aus
der Hotel- und Restaurant-Branche),

6 - 9 Projektteilnehmer
(also ca. 50%)

würden - nach diesen Einschätzun-
gen - nach einer weiteren geziel-
ten Förderung eine Teil-Qualifika-
tion erreichen können und wären
damit auf dem freien Arbeitsmarkt
potentiell vermittelbar.

Bereits jetzt ist faktisch etwas er-
reicht worden, auf das die EU sehr
deutlich hinweist:

„Auch wenn manche Behinderte
möglicherweise keine Stelle auf dem
freien Arbeitsmarkt finden, muss das
Ziel immer sein, Möglichkeiten zur
persönlichen Entwicklung anzubie-
ten, die von hoher Qualität sind, eine
unterstützende Wirkung haben und
eine Herausforderung darstellen.“
(S. 19, a. a. O.)

Dass zumindest dieses - von der
EU als ebenso wichtig wie eine Ver-
mittlung erachtete - Ziel erreicht
wurde, haben die Ergebnisse der
Befragung gezeigt.
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Die Bildungs- und Tagungsstätte Landhaus Wunsch
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Es wurde uns schon und wird ir-
gendwann in Bälde die Frage gestellt
werden:

„Wieviele geistig behinderte Ju-
gendliche haben Sie denn tatsächlich
auf den freien Arbeitsmarkt vermit-
telt?“

Bei einer Vorstellung der sozialen
Arbeit im Landkreis Chemnitzer
Land (am 02.06.1999) wurden Pro-
jekte mit benachteiligten Menschen
(zumeist Sozialhilfeempfänger) vor-
gestellt, die die Vermittlung dieses
Personenkreises auf dem Arbeits-
markt zum Ziel hatten. Auf die
Vermittlungsquote von 25% war man
„stolz“.

Auf unsere Jugendlichen bezogen
bedeutet eine Vermittlungsquote von
25%, dass etwa 3-4 Jugendliche nach
der Ausbildung und nach dem spe-
zifischen Training auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt vermittelt werden
sollten. Wir glauben, dass das nach
2 Jahren durchaus möglich ist. Wir
werden dann sehr stolz darauf sein,
zumal eine solche Quote etwa 25x
höher liegt als die Vermittlungs-
quote, die die WfB im Durchschnitt
erreichen, nämlich - laut einer Stati-
stik von 1999 der Bundesvereini-
gung Lebenshilfe e.V. - nur etwa 1%.

Für die Verhältnisse in Sachsen
(11.000 WfB-Plätze, Ende 1999)
treffen selbst diese 1%-Zahlen nicht
zu. Dies würde für Sachsen bedeu-
ten, 110 Menschen mit Behinderung
in den Arbeitsmarkt vermittelt zu
haben.

Aber wir wollen auch darauf ver-
weisen, dass die Vermittlungsquote
nicht die einzige Erfolgsmeldung
sein kann, nicht der einzige Aspekt
der Förderung geistig behinderter
Jugendlicher sein darf.

Man kann auch zusätzliche weite-
re Ziele verfolgen und kann dann
trotzdem mit (anderen) Zahlen (Ska-
lenpunkte bei entsprechender Eva-
luation) angeben,
• um wieviel besser sich ein geistig

behinderter Jugendlicher fühlt,
wenn er andere und neue Wege der
beruflichen Ausbildung kennt und

für sich in Anspruch nimmt,
• wie er sich fühlt, wenn seine Be-

dürfnisse hinsichtlich Ausbildung
und Beruf zur Kenntnis, ernst ge-
nommen und berücksichtigt wer-
den; er die Chance erhält, Verglei-
che anstellen zu können;

• wie stark sein Selbstwertgefühl
steigt bzw. gestiegen ist;

• um wieviel größer seine Selbstän-
digkeit geworden ist, wenn er auch
durch Publikumsverkehr in einer
Tagungsstätte stärker sozial inte-
griert ist, anerkannt und respektiert
wird.
Diese positiven Veränderungen

und Entwicklungen sind so von Gä-
sten, Lehrgangs-teilnehmern, Eltern
und Praktikumsbetrieben rück-
gemeldet worden.

Es sind subjektive Zahlen, Beurteilun-
gen von außen und innen, die aber alle,
die in diese neue und zusätzliche Rich-
tung ziehen, stolz machen und soli-
darische Effekte erzielen können.

6. Europäischer Ausblick
Projekte werden beantragt, durch-

geführt, evaluiert, abgerechnet und
abgeschlossen. Ende! Ende?

Projekte bewegen etwas, versuchen
neue Wege zu gehen. Nicht immer
ist die Zeit eines Projektes ausrei-
chend, den neuen Weg so zu befesti-
gen und zu „pflastern“, dass er auch
weiter begehbar ist aus eigener Kraft;
man benötigt häufig noch etwas

„Rückenwind“.
EU-Projekt heißt auch Kooperation

zwischen verschiedenen Projekten in
verschiedenen europäischen Staaten.
Europa heißt nicht nur „das alte Eu-
ropa“, sondern bezieht die „neuen
Länder“, also Osteuropa mit ein.
Sich hier zu öffnen, die Erfahrungen
weiterzugeben, gleich von Anfang
an mehrere Wege zu gehen, würde
in der Behinderten-Arbeit eine hö-
here Plattform und eine bedeutend
bessere Ausgangsbasis bedeuten.

Die europäische Dimmension wird
durch Ergänzung von Praktikanten
aus Europa (Italien, Spanien, Frank-
reich) in neuester Zeit aufgewertet.

Gefragt wären alle Projekte, die
ihre Erfahrungen (positive wie nega-
tive) weitergeben können, theoreti-
sche wie praktische; gefragt wären
aber auch alle mit Förderrecht und
Fördergeldern befassten Institutio-
nen. Partnerschaft gäbe es dann für
den Osten im Westen und für den
Westen im Osten und wir könnten
gemeinsam den kreativen Austausch
pflegen und dadurch mehr erreichen
als durch Abgrenzen und Nicht- Hin-
einschauen-Lassen.

Es würde längerfristig auf Behin-
dertenebene eine positive Völkerver-
ständigung stattfinden, an der sich
mancher Nicht-Behinderte orientie-
ren könnte.

Dies wäre dann auch eine völlig
neue Sichtweise von sozialer Inte-
gration.
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Es ist 14 Jahre her, daß die erste
integrative Klasse in Hessen

startete: Welche Möglichkeiten ha-
ben sich in der Zwischenzeit für Ju-
gendliche mit Behinderung ergeben,
ihren integrativen Weg auch im be-
ruflichen und berufsvorbereitenden
Bereich fortzusetzen? Welche Pro-
bleme gibt es beim Übergang von der
Schule in den Beruf?

Für Jugendliche mit sogenannter
geistiger Behinderung, schwererer
Lernbehinderung, mit Autismus oder
auch schwerer Körperbehinderung
bleibt in den allermeisten Fällen nach
wie vor nur die Werkstatt für Behin-
derte (WfB) als Beschäftigungsort.
Gleichwohl wünschen und fordern
die Jugendlichen selbst und deren
Eltern eine Fortsetzung integrativer
Modelle im beruflichen Bereich.
Schließlich wurde der integrative Weg
vor vielen Jahren im Kindergarten
und in der Schule eingeschlagen, um
- allgemein - die gesellschaftliche
Integration von Menschen mit Be-
hinderungen zu verbessern und - im
besonderen - das eigene Kind nicht
von seinem sozialen Umfeld und
normalen Lebensbezügen zu tren-
nen, ihm vielmehr einen angestamm-
ten Ort innerhalb seines gesellschaft-
lichen Umfelds zu bewahren. In den
Jahren des Gemeinsamen Unter-
richts haben sich diese Jugendlichen
große soziale Kompetenzen im Um-
gang mit ihren nichtbehinderten Mit-
schüler/innen, d.h. in einem „norma-
len“ Umfeld angeeignet, (sie haben
somit an diesem Punkt ihr „Klassen-
ziel“ erreicht). Das hat nun zur Fol-
ge, daß man mit ihnen nicht mehr so
verfahren kann, wie bisher üblich:
Sie lehnen die Werkstatt für Behin-
derte als Arbeitsort ab, weil sie ihr

zukünftiges Leben nicht ausschließ-
lich unter behinderten Menschen
verbringen möchten.

Die Bemühungen um die gesell-
schaftliche Integration von Men-
schen mit Behinderung wären, wenn
auch nicht grundsätzlich vergeblich,
aber doch halbherzig, wenn es nicht
gelänge, auch im Berufsleben inte-
grative Modelle zu entwickeln und
ein Leben und Arbeiten innerhalb
ihres gesellschaftlichen Umfelds zu
ermöglichen. Arbeit hat einen hohen
politischen, sozialen und ökonomi-
schen Stellenwert in dieser Gesell-
schaft, sie ist ein wesentlicher Be-
standteil unseres Lebens. Will man
Menschen mit (geistiger) Behinde-
rung als Mitglieder dieser Gesell-
schaft wirklich anerkennen (und daß
das gewollt wird, unterstelle ich),
dürfen sie nicht von vorneherein aus
diesem gesellschaftlichen Bereich, in
dem es quasi „ernst“ wird, ausge-
grenzt werden. Sie müssen die Mög-
lichkeit erhalten, in Betrieben des
allgemeinen Arbeitsmarkts arbeiten
zu können und nicht ausschließlich
auf den Sonderarbeitsmarkt Werk-
statt für Behinderte verwiesen wer-
den, denn sie erleben zum Teil selbst
den Arbeitsplatz in einer WfB als
Aussonderung und die Arbeitsan-
gebote und -bedingungen als unzu-
reichend. Um mögliche Mißver-
ständnisse zu beseitigen und nicht
eine unnötige Debatte um Sinn oder
Unsinn von Werkstätten zu entfes-
seln, möchte ich betonen: Es geht mir
und uns als Landesarbeitsgemein-
schaft Gemeinsam leben - gemein-
sam lernen, Hessen, nicht um die
sofortige Abschaffung der WfB, son-
dern um die Schaffung von Alterna-
tiven neben den Werkstätten; es darf
nicht nur die WfB geben, es muß für
die Betroffenen die Möglichkeit ge-
ben, wählen zu können, wo ihr
Arbeitsort sein soll.

Um es in aller Deutlichkeit zu sa-
gen: Diese Möglichkeit der Wahl gibt
es in Hessen (aber auch in den mei-
sten der anderen Bundesländer) zur
Zeit nicht! In der Vielfalt der berufs-
vorbereitenden „Bildungslandschaft“
gibt es zwar diverse Angebote von
Seiten der Arbeitsverwaltung, aber
diese sind nicht für Jugendliche mit
geistiger, stärkerer körperlicher Be-
hinderung oder mit Autismus konzi-
piert, bzw. tragen ihren speziellen
Bedürfnissen nicht Rechnung. Das
größte Problem, mit dem wir als El-
tern konfrontiert sind, ist, daß das ge-
samte sogenannte berufliche Reha-
bilitationssystem in traditionellen
Denkmustern und festgefügten Fi-
nanzierungsstrukturen verläuft. Es
ist bar jeglicher integrativer Struk-
turen. Je nach Leistungsvermögen
wird in die entsprechende Maßnah-
me-Schublade sortiert. Für „normal-
begabte“ Jugendliche ist - wenn kei-
ne weiterführende Schule ansteht -
eine Ausbildung (Lehre) vorgesehen;
für Jugendliche, die für eine Ausbil-
dung besondere Hilfen benötigen,
gibt es Berufsbildungswerke, die
eine außerbetriebliche Berufsausbil-
dung ermöglichen, wenn diese im
Betrieb nicht zu verwirklichen ist.
Auch die Jugendlichen mit geistiger
Behinderung, mit Autismus usw.,
brauchen besondere Hilfen, aber ein
erhöhtes Maß an besonderen Hilfen;
sie kommen daher nicht für ein
Berufsbildungswerk in Frage, weil
nach geltenden Bestimmungen nur
diejenigen dort gefördert werden
können, bei denen in Aussicht steht,
daß sie eine Ausbildung schaffen
werden, und das werden die Jugend-
lichen mit stärkeren Lernbeeinträch-
tigungen nicht.

Eine weitere Schublade stellen die
sogenannten Förderungslehrgänge
dar. Sie sollen Jugendliche mit Lern-
problemen zu einer Berufsausbil-

Probleme beim Übergang von der Schule
in den Beruf in Hessen*

von Monika Scholdei-Klie, LAG Gemeinsam leben – gemeinsam lernen - Frankfurt

* Ein Vortrag gehalten am 29. Mai 1999
anläßlich der Veranstaltung „Berufliche
Integration - Wunschtraum oder Wirk-
lichkeit?“
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dung oder einer Arbeit-
nehmertätigkeit befähi-
gen. Sie zielen auf die
Gruppe von Jugendli-
chen hauptsächlich mit
Lernbeeinträchtigungen,
Absolventen der Schule
für Lernhilfe, Jugendli-
che mit keinem oder
schlechtem Hauptschul-
abschluß, sogenannte
benachteiligte Jugendli-
che, die noch nicht
„berufsreif“ sind, von
denen aber zu erwarten
ist, daß sie nach Teilnah-
me am Lehrgang voraus-
sichtlich soweit sein
werden. Sie lernen wäh-
rend des Lehrgangs eini-
ge Berufsfelder kennen,
die die Träger dieser
Maßnahmen anbieten (oft Holz-, Me-
tallbereich, Hauswirtschaft, manchmal
Bürobereich etc.). Bisher ist für Ju-
gendliche mit größeren kognitiven
Beeinträchtigungen (in aller Regel
mit geistiger Behinderung) der Be-
such eines Förderlehrgangs nur in
Einzelfällen möglich gewesen, und
dann auch - wie mir ein Mitarbeiter
des Landesarbeitsamts Hessen kürz-
lich mitteilte - häufig gescheitert,
weil die Leistungsanforderungen
noch zu hoch waren, die Integration
auf Grund der sozialen Zusammen-
setzung dieser Lehrgänge nicht ge-
lang, diese Jugendlichen eine ande-
re Form der Unterstützung nötig ha-
ben, als sie dort gegeben war und ist
- und damit grundsätzlich andere
Konzepte in Richtung Unterstützte
Beschäftigung, wie z.B. das ambu-
lante Arbeitstraining, brauchen.

Als neueste Entwicklung ist zu be-
richten, daß man von Seiten des Lan-
desarbeitsamts und des Sozialmini-
steriums nach langen Verhandlungen
bereit war, eine weitere Schublade
innerhalb des Rehabilitationssystems
hinzuzufügen für eine Gruppe Ju-
gendlicher (primär aus integrativen
Klassen), die sich leistungsmäßig
quasi zwischen der Werkstatt für
Behinderte und den Förderlehrgän-

gen befindet, die (um es ein bißchen
flapsig zu sagen) „zu gut für die WfB
und zu schlecht für die Förder-
lehrgänge sind“, für Jugendliche
also, die noch einen klein wenig hö-
heren Unterstützungsbedarf haben.
Aber es gab viele Hürden auf dem
Weg der Realisierung dieses Pro-
jekts: u.a. hat sich die Anzahl der
Jugendlichen, die ursprünglich für
dieses Projekt in Frage kamen, zu-
nehmend verringert, weil die einen
einen zu großen, die anderen einen
zu geringen Unterstützungsbedarf
hatten und weitere Jugendliche über-
haupt schon in Maßnahmen der Ar-
beitsverwaltung waren und ihnen
keine zusätzlichen „zustanden“. So
wurden die Jugendlichen, die auf
ihre berufliche Eingliederung warte-
ten und in das Projekt aufgenommen
werden wollten, immer mehr redu-
ziert, so daß es lange Zeit fraglich
war, ob sich dieses Projekt überhaupt
umsetzen ließ1. Für mich wird daran
sehr deutlich, daß dies der grundsätz-
lich falsche Weg ist: Es kann nicht
darum gehen, immer wieder neue
Maßnahme-Schubladen innerhalb
des existierenden Systems zu bauen,
in der dann noch eine weitere Teil-
gruppe Platz hat, andere jedoch wie-
der herausfallen; vielmehr ist es not-
wendig, zu integrationsfördernden,

individuellen Unterstützungsmetho-
den zu kommen im Sinne der Ar-
beitsassistenz oder Unterstützten
Beschäftigung.

Letztlich (im wahrsten Sinne des
Wortes) bleibt die Werkstatt für Be-
hinderte, ein Sammelbecken all de-
rer, die der allgemeine Arbeitsmarkt
ausgrenzt; sie ist eine Einrichtung für
diejenigen, die (so der Gesetzestext)
wegen Art und Schwere ihrer Behin-
derung nicht, noch nicht oder noch
nicht wieder auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt tätig sein können - für
die letzten bzw. vorletzten im Töpf-
chen des Selektionsbetriebs. Eigent-
lich eine Einrichtung zur Eingliede-
rung Behinderter in das Arbeitsleben
ist die Werkstatt für Behinderte in der
überwiegenden Mehrheit aller Fälle
dauerhafter Beschäftigungsort.

Für Jugendliche bzw. deren Eltern,
die solche - „verrückten“ - Ideen im
Kopf haben wie Unterstützte Be-
schäftigung oder Arbeitsassistenz
bedeutet der obligatorische Gang
zum Arbeitsamt eine große Hürde.
Egal ob sie einen Förderlehrgang
oder die WfB anstreben, sie müssen,
da sie die Leistung der Arbeitsver-
waltung in Anspruch nehmen wol-
len, (und weil es keine anderen Maß-
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nahmen gibt, müssen sie sie in An-
spruch nehmen) in die entsprechen-
den Arbeitsämter. Dort sind sie mit
Berufsberatern konfrontiert, die die
Modelle der Unterstützten Beschäf-
tigung nicht kennen und die daher
nur auf Grund der bisher existieren-
den „Schubladen“ (Werkstatt für Be-
hinderte, Förderlehrgänge oder Berufs-
bildungswerke) entscheiden können.
Grundlage deren Entscheidung ist
zum einen der psychologische Test,
der für die Gruppe von Jugendlichen
mit geistiger Behinderung oder Au-
tismus wenig geeignet scheint, de-
ren Stärken und Schwächen im be-
ruflichen Alltag erkennen zu lassen.
Zum anderen (das habe ich an Hand
der amtsärztlichen Untersuchung
meiner Tochter jüngst selbst erfah-
ren) soll paradoxerweise ein Amts-
arzt dem Berufsberater die Frage be-
antworten, ob sich der betreffende
Jugendliche für eine Arbeit auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt eignet.
Wie kann er das? Er kann zwar fest-
stellen, ob z.B. ein junger Mensch
auf Grund der vorliegenden Behin-
derung körperlich belastbar ist, sich
auf Grund seiner körperlichen Kon-
stitution z.B. zum Dachdecken eig-
net; aber er kann doch nicht entschei-
den - meiner Ansicht nach - ob je-
mand auf dem allgemeinen Arbeits-
markt zu integrieren ist oder nicht.
Das ist abhängig von Rahmenbedin-
gungen, an die sie bisher noch gar
nicht gedacht haben, die zum Teil
(noch) jenseits ihres Vorstellungs-
bereichs liegen.

Mit der Installierung von Integra-
tionsfachdiensten (IFD) vor 2 bis 3
Jahren wurden in Hessen erste
Schritte in Richtung Integration von
Schulabgänger/innen mit Behinde-
rung unternommen. Allerdings waren
dies allererste kleinste Schritte: Zum
einen waren sie nur in vier Städten
Hessens präsent, zum anderen - das
kritisierten wir als Verband schon
damals - war ihre personelle Beset-
zung zu knapp bemessen, um eine
Assistenz im Sinne der Unterstütz-
ten Beschäftigung leisten zu können.
Wie man dem Abschlußbericht vom

Projekt Berufliche Integration ent-
nehmen kann, wiesen die Integra-
tionsfachdienste, die in den Städten
Frankfurt und Marburg angesiedelt
sind und primär Schulabgänger/in-
nen aus integrativen Klassen betreu-
ten, eine geringere Vermittlungs-
quote auf als die aus Gießen und
Kassel, an die sich eher Schulabgän-
ger/innen aus den Sonderschulen
wandten. Das ist auch verständlich,
wenn man sich die Altersstruktur der
Jugendlichen ansieht: Verlassen sie
die Schulen mit gemeinsamem Un-
terricht - in aller Regel nach der 10.
Klasse - sind sie sehr viel jünger als
Schulabgänger/innen aus den Son-
derschulen mit ihren entsprechenden
Werkstufen. Deshalb ist es notwen-
dig, besonders für behinderte Absol-
venten der allgemeinen Schule
berufsorientierende und -vorberei-
tende Maßnahmen zu installieren
(das gibt es bisher leider nur an ei-
ner einzigen Gesamtschule in Hes-
sen), damit den Jugendlichen erste
berufliche Vorerfahrungen vermittelt
werden. Eine Integration von der
Schule sofort in den allgemeinen Ar-
beitsmarkt ist und bleibt die Ausnah-
me von der Regel. Insofern hat sich
die Hoffnung, die gerade betroffene
Eltern und Jugendlichen aus
integrativen Klassen anfangs in die
Integrationsfachdienste setzten, nicht
erfüllt. Sie wird sich auch in Zukunft
nicht erfüllen, denn die IFD sind in
ein neues Bundesmodellprojekt
überführt und umstrukturiert wor-
den. Es ist zwar ein weiterer Stand-
ort, nämlich Darmstadt, hinzuge-
kommen, aber der Schwerpunkt ih-
res Klientels hat sich verlagert: Wa-
ren sie anfangs nur für Schulabgän-
ger/innen zuständig, müssen sie nun
alle arbeitslos gemeldeten Schwer-
behinderten vermitteln, die ihnen
von den entsprechenden Arbeitsäm-
tern zugewiesen werden. Sie haben
eine bestimmte Auflage an
Beratungs- und Betreuungszahlen:
So müssen sie 20-25 Schwerbehin-
derte pro Person betreuen, das ent-
spricht einem Betreuungsschlüssel
von 1:25; im Vergleich dazu arbeitet
die Hamburger Arbeitsassistenz im

ambulanten Arbeitstraining mit
Betreuungszahlen von 1:6. Wir - aber
auch alle anderen, die mit diesem
Thema beschäftigt sind - befürchten
daher, daß diejenigen, für die die IFD
(in Hessen) ursprünglich geschaffen
worden sind: die Schulabgänger/in-
nen, noch weniger Berücksichtigung
finden werden als bisher, weil sie auf
Grund fehlender beruflicher Vor-
erfahrungen am schwersten zu ver-
mitteln sind und weil sie erfahrungs-
gemäß von den Berufsberatern in
den Arbeitsämtern den IFD nicht
zugewiesen werden.

So weit zu den Problemen, mit de-
nen sich betroffene Eltern und Ju-
gendlichen konfrontiert sehen. Trotz
der widrigen Umstände haben jedoch
einige junge Menschen mit Behin-
derung in Hessen einen Arbeitsplatz
im allgemeinen Arbeitsmarkt finden
können. Wie haben sie es geschafft?
Können andere von ihren Erfahrun-
gen profitieren?

Julia K., eine junge Frau mit Down-
Syndrom, hat nach der zweijährigen
Schulzeitverlängerung mit Schwer-
punkt Berufsorientierung in einer
hessischen Gesamtschule (der Ernst-
Reuter-Schule II in Frankfurt) eine
halbe Stelle, aufgeteilt in zwei Bi-
bliotheken der Stadt Frankfurt, erhal-
ten. Weil sie sich bereits früh auf die-
sen Berufsbereich festlegte, konnte
sie die Schulzeitverlängerung für
Langzeitpraktika in den Bibliothe-
ken nutzen, sich berufliche Grund-
kenntnisse aneignen und sich beruf-
lich weiterqualifizieren. Das aus ih-
rem Langzeitpraktikum eine Anstel-
lung wurde, ist nur dem außerordent-
lich großen Engagement ihrer Eltern
und Lehrer/innen zu verdanken - so-
wohl bei der Durchsetzung der
Schulzeitverlängerung überhaupt als
auch bei dem Ringen um die Schaf-
fung einer Planstelle bei der Stadt
Frankfurt. Es gelang auch nur, weil
ihre Arbeitskolleginnen gut - und
bereitwillig waren und sie in ihre
Arbeit einarbeiten konnten, denn
eine Arbeitsassistenz gab es nicht,
die diese Aufgabe hätte übernehmen
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können (sieht man von der Betreu-
ung durch die Schule während des
Praktikums ab). Ihr Weg von der
Schule direkt in Arbeit wird - meine
Einschätzung - allerdings ein Aus-
nahmefall bleiben: Zum einen weil
sie die Möglichkeit bekam, eine län-
gere berufliche Orientierungs- und
Qualifizierungsphase zu durchlaufen
(das gibt es bisher für Integrations-
schüler/innen nur in Frankfurt), zum
anderen weil sich die Stadt Frank-
furt mit der Schaffung neuer Plan-
stellen ausgesprochen schwer tut.
Frankfurter Eltern können leider
nicht hoffen, hier einen potenten
Arbeitgeber gefunden zu haben, der
auch in Zukunft junge Menschen mit
geistiger Behinderung einstellen
wird.

Matthias L. ist ein junger Mann mit
Down-Syndrom und arbeitet zur Zeit
in der Kantine seiner ehemaligen
Schule, die er in einer integrativen
Klasse besuchte. Sein Arbeitsverhält-
nis scheiterte beinahe an der Unbe-
weglichkeit dieses Rehabilitations-
systems. Die Eltern hatten bereits
eine große Hürde geschafft, nämlich
einen Arbeitgeber gefunden, der be-
reit war, Matthias einzustellen. Sie
wollten aber aus Gründen der Sicher-
heit eine Anbindung an die dortige
Werkstatt für Behinderte, die ihrer-
seits auch bereit war, Matthias als
Angehörigen der WfB aufzunehmen,
ihn aber an einem Ort des allgemei-
nen Arbeitsmarkts arbeiten zu lassen.
Auch der Landeswohlfahrtsverband
unterstützte dies. Einer Aufnahme in
die WfB geht jedoch ein zweijähri-
ges sogenanntes Arbeitstraining vor-
aus, das von der Arbeitsverwaltung
(Arbeitsamt) finanziert wird, und sie
bot der beruflichen Eingliederung
Einhalt. Mit dem Argument, daß das
Arbeitstraining an die WfB gebun-
den ist und ein Beschäftigungsver-
hältnis außerhalb der WfB nicht da-
von finanziert werden kann, wurde
Matthias die Teilnahme an dem Ar-
beitstraining versagt, und die gesam-
te berufliche Integration drohte zu
scheitern. Man einigte sich nach vie-
len Auseinandersetzungen schließ-

lich darauf, daß Matthias für die
Dauer von 3 Monaten für die soge-
nannte Eingangsphase in die WfB
ging und erst dann in die Kantinen-
Küche seiner ehemaligen Schule auf
einem sogenannten Außenarbeits-
platz (mit einem anderen Kosten-
träger). Deutlich wird in diesem gan-
zen Fall die Unbeweglichkeit der
Arbeitsverwaltung: Warum ist ein
Arbeitstraining nur innerhalb der
WfB abzuleisten? Warum erhält je-
mand, der nachweislich Unterstüt-
zung braucht und einen Förder-
anspruch hat, diesen nur in der Insti-
tution WfB? Warum ist das, was in
anderen Bundesländern möglich ist,
die ambulante Form eines Arbeits-
trainings nicht auch in Hessen mög-
lich?

Auch im Falle von Brit T. ging es
nicht ohne entschiedenes elterliches
Engagement: Der Verein spectrum,
in dem sich die Eltern engagierten,
verfolgt das Ziel, „virtuelle Werk-
statt“ zu werden. Das meint, jungen
Menschen wie Brit, die erhebliche
„Minderleistungen“ aufweisen (das
heißt in ihrem Leistungsvermögen
stark eingeschränkt sind und damit
zum klassischen WfB-Klientel gehö-
ren), eine berufliche Qualifizierung
und Beschäftigung auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt zu bieten bei
gleichzeitiger sozialer Absicherung,
wie sie für Beschäftigte in der Werk-
statt für Behinderte üblich sind
(nichts geringeres als die Quadratur
des Kreises?!) In einem ersten Schritt
stellten sie Brit (später sind weitere
behinderte Arbeitnehmer hinzuge-
kommen) ein, und erhielten, wie je-
der andere Arbeitgeber auch, Lohn-
kostenzuschüsse vom Arbeitsamt für
die Einstellung schwerbehinderter
Arbeitnehmer; der Rest an Lohnko-
sten wurde über Spenden abgedeckt.
Brit hatte bereits während ihrer
Schulzeit Praktika in Altersheimen
gemacht, die Brits Stärken offenbar-
ten: das sind ihr Einfühlungsvermö-
gen, ihre Kommunikationsfähigkeit
und ihre Fähigkeiten, sehr gut mit
alten Menschen zurechtzukommen.
Im Zuge einer gemeinnützigen Ar-

beitnehmerüberlassung ging Brit in
ein Altentagespflegehaus und in ein
privates Altersheim. Ziel war, aus-
zuprobieren, wie für sie der Arbeits-
alltag sinnvoll gestaltet werden
könnte. Sie machte dort das, was in
Hamburg innerhalb des ambulanten
Arbeitstrainings praktiziert wird: ein
training on the job, ein Lernen am
konkreten Arbeitsort. Die Arbeitsan-
leitung wurde von Mitarbeitern der
Altersheime (kostenlos) übernom-
men. Mittlerweile - nach drei Jahren
- ist sie zu einem festen Bestandteil
beider Häuser geworden; sie übt dort
eine wichtige soziale Funktion aus,
und wirkt auch für ihren kleinen Zu-
ständigkeitsbereich als Entlastung.
Das Problem ist jedoch, daß dieses
Konstrukt keine Dauerlösung dar-
stellt. Es funktioniert u.a. nur mit ei-
nem enormen Aufwand ehrenamtli-
chen Engagements der Eltern und
des Vereins, was auf Dauer nicht
tragbar ist. Um ihr Arbeitsverhältnis
langfristig zu etablieren, wandten
sich die Eltern an die Hauptfürsorge-
stelle, die für die Eingliederung
schwerbehinderter Menschen ins
Berufsleben zuständig ist. Mit dem
Argument, daß Brits „Minderlei-
stung“ weit unter 50% liegt, gaben
sie ihre Zuständigkeit ab und verwie-
sen auf den Landeswohlfahrts-
verband (auch Landessozialamt ge-
nannt) als Kostenträger, zuständig
für das stationäre Werkstattsystem.
Es wurde angestrebt, in Kooperati-
on mit einer Werkstatt für Behinder-
te aus ihrem Arbeitsplatz einen
Außenarbeitsplatz zu machen. Nach-
dem die Eltern zunächst eine münd-
liche Zusage erhielten, wurde diese
Vorgehensweise letztendlich jedoch
abschlägig beschieden. Argument:
Brits Tätigkeit ist eine ambulante
Maßnahme (sie sind nicht zuständig,
weil stationär) und Brit habe ja kein
Arbeitstraining durchlaufen, könne
also auch keinen Außenarbeitsplatz
als WfB-Angehörige erhalten. Inso-
fern hat es Brit also noch nicht ganz
geschafft, ihren Arbeitsplatz auf dem
allg. Arbeitsmarkt langfristig abzu-
sichern.

I$-#&$.5".)"



Seite 52 - BAG UB • impulse, Nr. 14, Dezember 1999

Diese Vorgehensweise macht die
Art und Weise deutlich, wie von der
Seite der Kostenträger zur Zeit ge-
dacht wird: die Integration auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt ist nur für
Menschen vorgesehen, deren Lei-
stungseinschränkung nicht zu groß
sind. So gibt es den sogenannten
Minderleistungsausgleich für Arbeit-
geber auch nur dann, wenn die Min-
derleistung ein bestimmtes Maß
nicht unterschreitet, was bedeutet,
daß Menschen mit schwererer Be-
hinderung überhaupt keine Chance
haben, auf dem allgemeinen Arbeits-
markt integriert zu werden. Die Fra-
ge drängt sich auf: Wenn die WfB
als stationärer Arbeitsanbieter sub-
ventioniert wird (zu Recht!), warum
dann nicht auch in gleicher Weise ein
Arbeitgeber auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt?

Die geschilderten Einzelfälle ma-
chen deutlich, wie wenig das existie-
rende System geeignet ist, den be-
ruflichen Einstieg für Schulabgän-
ger/innen und damit ihre berufliche
Integration zu gewährleisten. Eltern
müssen sich durch einen Dschungel
arbeitsrechtlicher Problemfelder
quälen; sie werden zu teilweise aben-
teuerlichen Konstruktionen gezwun-
gen, wenn sie etwas erreichen wol-
len, was doch selbstverständlich sein
sollte: die Integration behinderter
Menschen in diese Gesellschaft!

Es bedarf grundsätzlich anderer
und flächendeckenderer Strukturen,
will man eine echte Alternative zur
Werkstatt für Behinderte schaffen.
Aber es scheint zur Zeit nicht mög-
lich zu sein, das herrschende Schub-
laden-Denken aufzubrechen und - im
Sinne der Betroffenen - vernünftige
Wege und Finanzierungsmodelle zu
entwickeln. Dabei muß es insgesamt
nicht unbedingt darum gehen, mehr
auszugeben, sondern die dafür bereit
gestellten Gelder anders einzusetzen.
Untersuchungen in den USA, die
mittlerweile über 18-jährige Erfah-
rungen verfügen, zeigen, daß - alle
ökonomischen Variablen eingerech-
net - Unterstützte Beschäftigung bil-

liger ist als das traditionelle Rehabili-
tationssystem; auch in Deutschland
wurden Berechnungen von der Ham-
burger Arbeitsassistenz angestellt,
die bestätigen, daß ein auf Dauer
bezuschußter Platz in einer WfB teu-
rer ist als ein unterstütztes Beschäfti-
gungsverhältnis.

Aber die Diskussion sollte nicht
auf die Finanzierungsfrage reduzie-
ren werden. Primär geht es um Struk-
turveränderungen, um Veränderun-
gen, die nicht notwendigerweise
mehr kosten, die aber an den indivi-
duellen Bedürfnissen orientiert sind
und sein müssen.
· Es geht darum, Arbeitsassistenz

möglich zu machen, für alle die,
die eine alternative Beschäftigung
außerhalb der WfB wünschen, un-
abhängig davon, in welchem Sta-
tus sie sich befinden (ob als Prak-
tikant/in oder als Arbeitnehmer/
in)!

· Es geht darum, das Arbeitstraining
nicht nur an die WfB gebunden zu
halten; als Einrichtung zur Einglie-
derung in das Arbeitsleben muß
auch die Möglichkeit bestehen, es
in ambulanter Form durchführen
zu können, so daß die WfB ihrem
eigenen Auftrag nachkommen
kann!

· Es geht darum, Eltern zu entlasten!
Bisher tragen Eltern den Gedanken
der Unterstützten Beschäftigung
bzw. Arbeitsassistenz an die Ver-
antwortlichen in den Ämtern (al-
len voran das Arbeitsamt) heran
und leisten dort Pionierarbeit. Es
ist notwendig, daß sich die Bera-
ter in den Arbeitsämtern über die
neuen Modelle informieren und
sich Gedanken über die Umset-
zung machen!

· Es geht vor allem darum, daß
Schluß sein muß mit der Ausein-
anderdividiererei zwischen inte-
grationfähigen und nicht inte-
grationsfähigen, weil zu leistungs-
schwachen Menschen! Spätestens
seit Änderung des Grundgesetzes:
Zur Erinnerung: Niemand darf
wegen seiner Behinderung be-
nachteiligt werden! müßte dieses
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Denken und Handeln der Vergan-
genheit angehören! Jeder und jede,
egal wie schwer die Beeinträchti-
gung ist, muß das Recht und die
Möglichkeit haben, entscheiden zu
können, wo er bzw. sie arbeiten
will und muß die entsprechenden
Hilfen auch bekommen, egal ob in
stationärem oder ambulantem
Umfeld - sprich WfB oder allg.
Arbeitsmarkt!

1 Das Projekt zur Qualifizierung von
Jugendlichen mit Behinderung ist ein
Gemeinschaftsprojekt vom hessischen
Sozialministerium, Landesarbeitsamt
Hessen und der LAG Gemeinsam leben
– gemeinsam lernen. Diese Maßnahme
soll Jugendlichen mit geistiger Behin-
derung oder Autismus, für die eine re-
guläre Ausbildung aus behinderungs-
bedingten Gründen nicht in Frage
kommt, die Möglichkeit zur beruflichen
Qualifikation bieten. Im Rahmen von
sog. betrieblichen Fördereinzel-Maß-
nahmen sollen die Jugendlichen in Be-
trieben des allgemeinen Arbeitsmarkts
den betrieblichen Ablauf, die Tages-
struktur und die im Betrieb anfallenden
Arbeiten kennenlernen; sie sollen des-
weiteren für bestimmte, ihren Fähigkei-
ten entsprechenden Tätigkeiten ange-
lernt werden. Für den Mehraufwand er-
halten die Betriebe einen pauschalen fi-
nanziellen Zuschuß vom Arbeitsamt.
Zusätzlich ist sowohl für den Jugendli-
chen als auch für den Betrieb eine sozi-
alpädagogische Unterstützung vorgese-
hen, die z.B. einen Förderplan erstellt,
die intensivere Einarbeitungsphase ak-
tiv begleitet, über behinderungs-
spezifische Probleme und Lern-
möglichkeiten informiert und allgemein
als Ansprechpartner für alle Beteiligten
zur Verfügung steht. Die Dauer der Maß-
nahme beträgt zunächst ein Jahr und
kann dann noch mal für ein weiteres Jahr
verlängert werden.



BAG UB • impulse, Nr. 14, Dezember 1999 - Seite 53

Seit einigen Jahren sind die Trä-
ger der Jugendberufshilfe durch

Runderlasse der Bundesanstalt für
Arbeit angehalten, über den Verlauf
der Maßnahmen individuelle För-
derpläne zu schreiben. Gleichwohl
gibt es bei vielen Trägern nachwie-
vor Unklarheiten und Irritationen,
wie denn konkret mit und an dem
Förderplan zu arbeiten ist.

Aber allein schon die Tatsache, daß
die Notwendigkeit der Förderplanar-
beit nicht primär aus der pädagogi-
schen Praxis entspringt, sondern aus
Vorgaben des Arbeitsamtes, bergen
bei der konzeptionellen Förderplan-
arbeit zwei grundsätzliche Negativ-
punkte in sich: Zum einen besteht die
Gefahr, daß der Förderplan eine blo-
ße Dokumentation bleibt, die zum
anderen allein der Rechtfertigung der
Träger gegenüber dem Arbeitsamt
dient. Wäre die Erstellung von indi-
viduellen Förderplänen nicht eine
Forderung seitens der Bundesanstalt
für Arbeit gewesen, würden wohl die
wenigsten Träger der Jugendberufs-
hilfe damit arbeiten.

Demgegenüber soll hier für eine
Zugehensweise zur Förderplanarbeit
plädiert werden, die sich von der
oben beschriebenen fundamental un-
terscheidet: Der Förderplan ist viel-
mehr als ein pädagogisches Instru-
ment zu verstehen. Die Arbeit mit
dem Förderplan ist nicht isoliert von
sonstiger pädagogischer Praxis zu
sehen, sondern unmittelbar mit der
Konzeption der Gesamtmaßnahme
verknüpft.

Arbeiten mit dem
Förderplan:

Die Erstellung eines Förderplans
ist deshalb keine statische Ermittlung
von zu dokumentierenden Fakten im
Sinne einer Beschreibung des Status

Quo. Vielmehr ist sie als ein dyna-
mischer Prozeß zu verstehen. Es
wird deshalb nicht am, sondern mit
dem Förderplan gearbeitet.

Die Arbeit mit dem Förderplan be-
zieht sich auf verschiedene Dimen-
sionen pädagogischer Praxis:

1. Auf die zeitliche Dimension, d.h.
auf das Nachzeichnen von Ent-
wicklungsverläufen, Kontinuitäten
und Ungleichzeitigkeiten.

2. Auf die Dimension des Erstel-
lungsprozesses, d.h. der Förderplan
ist weder Selbstzweck oder gar, wie
oben beschrieben, eine Rechtferti-
gung der Arbeit gegenüber dem Ar-
beitsamt, sondern ein pädagogisches
Instrument. Im Mittelpunkt steht aus
diesem Grunde nicht das bloße Aus-
füllen, sondern das Gespräch
a) mit der Teilnehmerin, mit dem

Teilnehmer
b) im Team
c) mit der Berufsberatung des Ar-

beitsamtes
über die oben angesprochenen Ent-
wicklungsverläufe und über notwen-
dige Zielabsprachen, Maßnahmever-
einbarungen etc.

Diese Gespräche stehen nicht un-
vermittelt nebeneinander, sondern
ergeben gerade durch ihre Verknüp-
fung einen auf die Förderung bezo-
genen Synergieeffekt.

Von zentraler Bedeutung sind da-
bei die Fragen nach dem
a) Förderbedarf

(Was müssen wir?), den
b) Fördermöglichkeiten

(Was können wir?) und
c) Förderbedingungen

(Was brauchen wir?), den
d) Förderschwerpunkten

(Was wollen wir kurz- und
mittelfristig erreichen?), den

e) Förderzielen
(Was wollen wir langfristig
erreichen?), und schließlich den

f) Förderungsansätzen bzw.
-methoden (Was machen wir?).

3. Auf die Dimension der „Planer-
füllung“, d.h. die dem Förderplan
zugrunde liegenden Gespräche die-
nen im Verlauf der Maßnahme auch
der Kontrolle (und der evtl. notwen-
digen Neubewertung) der gemein-
sam festgelegten Förderziele und
-schwerpunkte. Dabei geht es einer-
seits um langfristige Ziele, wie etwa
das Erreichen der Arbeitsreife oder
dem erfolgreichen Abschluß einer
Ausbildung, aber auch um kurzfri-
stige Ziele und Maßnahmevereinba-
rungen. Als Instrument der Überprü-
fung bietet sich neben dem Gespräch
auch der Selbstbewertungsbogen an,
welcher der Teilnehmerin oder dem
Teilnehmer ein unmittelbares Über-
prüfen ihrer bzw. seiner selbstge-
steckten Ziele ermöglicht (vgl. Peter-
mann/Petermann 1987: 78). Hier-
durch werden die Jugendlichen in die
Lage versetzt, sich eigener Verhal-
tensweisen bewußt zu werden und
darauf aufbauend alternative Hand-
lungsmuster zu entwickeln.

4. Auf die Dimension der Bezie-
hung zwischen Teilnehmerin/Teil-
nehmer auf der einen Seite, Pädago-
gin/Pädagoge, Lehrerin/Lehrer, Aus-
bilderin/Ausbilder auf der anderen
Seite. An diesem Punkt wird deut-
lich, daß die Arbeit mit dem Förder-
plan nicht nur eine methodische Seite
hat, sondern darüber hinaus ein be-
stimmtes Selbstverständnis von so-
zialer Arbeit impliziert.

Beziehungsarbeit:
Soziale Arbeit, die das gemeinsa-

me Gespräch (nicht über, sondern mit

Der Förderplan als pädagogisches Instrument
in der Jugendberufshilfe
von Thomas Geßner, Pädagoge bei der  Kreishandwerkerschaft Borken im Bereich Berufsvorbereitung
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den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern reden) in den Mittelpunkt stellt,
ist immer auch Beziehungsarbeit.
Nicht das schulmeisterliche, bevor-
mundende Abnehmen von Verant-
wortung („Ich weiß besser, was das
Beste für dich ist.“) prägt die päd-
agogische Praxis. Vielmehr muß es
darum gehen, daß die in der sozia-
len Arbeit Tätigen die eigene Sicht-
weise der sozialen Welt als „Ange-
bot“ offenlegen (nicht: „Das ist...“,
sondern: „Ich finde das...“), eigene
Wahrnehmungs-, Konfliktregulie-
rungs- und Handlungsmuster authen-
tisch den Jugendlichen gegenüber
vertreten und ihnen auch die Gren-
zen des individuell Zumutbaren ver-
deutlichen (nicht: ein abstraktes
„Das darfst du nicht“, sondern ein
konkretes „Ich mache das nicht
mit“).

Insofern ist die Beziehungsarbeit
keine per se harmonische „pädago-
gische Kuschelecke.“ Die gleichzei-
tige und gleichwertige Beachtung
von verbalen Äußerungen, von Ver-
halten und äußeren Rahmenbedin-
gungen vermag eher den Jugendli-
chen ihre immanenten Widersprüche
klar zu machen und eine Konfronta-
tion zu provozieren. Diese muß al-
lerdings von beiden Seiten „ausge-
halten“ werden, um konstruktive
Entwicklungsanstöße oder Refle-
xionsprozesse zu ergeben (vgl.
Arend/Hekele/Rudolph 1993: 60ff.).

Auftauchende Konflikte dürfen
aber nicht personalisiert („Du bist
schlecht.“), sondern müssen versach-
licht werden („Was du gemacht hast,
war schlecht.“). Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer zu akzeptieren
heißt, sie als Personen - auch mit ih-
ren Auffälligkeiten, Schwierigkeiten
und Problemen - ernst zu nehmen
(vgl.Krafeld 1996: 15).

Ziel dieser Art des Umgangs mit
dem Förderplan ist die Institutiona-
lisierung einer Gesprächskultur, in
der neben Aspekten, die unmittelbar
die Maßnahme betreffen, auch Raum
und Zeit für den persönlichen Aus-
tausch zur Verfügung gestellt wird.

Die Beziehungsarbeit steht deshalb
auch „vor jeglichem schulischen,
lerntechnischen und methodisch-di-
daktischem Vorgehen. ... Eine solche
Förderung bedeutet eine  ‘Investiti-
on’, durch die die Basis gelegt wird,
auf der Lernen erst möglich wird,
denn eine Weiterentwicklung kann
nur vom einzelnen selbst ausgehen
und wird nicht durch die Versuche
in Gang gesetzt, das Defizit auszu-
schalten“ (Straif 1997: 10).

Um eine personale Stabilität zu
entwickeln - wozu neben den Anstö-
ßen zu Individuations- bzw. Selbst-
konzeptprozessen auch das Finden
einer (Lebens-) Perspektive gehört -,
müssen kognitive, affektive und so-
ziale Lernprozesse gleichermaßen
gefördert werden. Dabei soll ein so-
ziales Klima entstehen, das den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern ver-
deutlicht, daß der Träger der Maß-
nahme durchaus Anteil daran hat, sie
in der Bewältigung und/oder Gestal-
tung ihrer Lebenswelt zu unterstüt-
zen. In diesem Sinne ist der Träger
eine wichtige Sozialisationsinstanz,
in der die Jugendlichen nicht nur
wichtige Erfahrungen sammeln, son-
dern  auch Raum und Zeit haben,
sich entwickeln können. Das An-
knüpfen an ihre Kompetenzen ist
hierfür eine wichtige Voraussetzung.

Kompetenzansatz:
Die Stärken und Fähigkeiten der

Jugendlichen
a) zu ermitteln,
b) aufzugreifen,
c) zum Ausgangspunkt von Lern-

prozessen zu machen und somit
d) für den Erfolg der Maßnahme zu

nutzen,
ist Gegenstand sozialer Arbeit nach
dem Kompetenzansatz (vgl. dazu
auch Bylinski 1996).

Diese Sichtweise bedeutet insofern
einen Perspektivenwechsel, da die
Jugendlichen nicht als defizitär, son-
dern als Personen mit Defiziten wahr-
genommen werden, die aber immer
auch bestimmte Kompetenzen mit
sich bringen. Diese Fähigkeiten lie-

gen aber nicht unbedingt auf der
Hand, sondern müssen erst einmal
a) wahrgenommen,
b) als Kompetenzen erkannt und

schließlich
c) der/dem Jugendlichen verdeut-

licht werden, weil sie ihr/ihm mit-
unter gar nicht als Fähigkeiten
auffallen.

Dabei liegen diese Stärken und
Fähigkeiten nur selten im Rahmen
einer für die Arbeitswelt unmittelbar
verwendbaren Bandbreite (primäre
Arbeitstugenden wie z.B. handwerk-
liche Vielseitigkeit, sehr gute Köchin
etc.). Eher kommt es darauf an, Kom-
petenzen aus der Lebenswelt der Ju-
gendlichen aufzugreifen und, da -
wie oben beschrieben - diese den Ju-
gendlichen oftmals nicht als Stärken
bewußt sind, auf die Nutzbarkeit für
die Maßnahme zu schließen. Hier
bietet sich exemplarisch an:
• Ein Teilnehmer ist besonders ge-

schickt darin, sein Mofa zu repa-
rieren: Dies könnte auf technisches
Geschick hinweisen.

• Eine Teilnehmerin ist Leiterin ei-
ner Jugendgruppe: Hier könnte
man auf Leitungskompetenz und
Teamfähigkeit schließen.

• Eine Teilnehmerin schafft es, ih-
ren Tagesablauf mit Maßnahme
und Kind zu meistern: Dies könn-
te auf Organisationskompetenzen
hinweisen.

• Ein Teilnehmer ist Türke: Seine
Kompetenz ist die Mehrsprachig-
keit.

Diese Beispiele machen deutlich,
daß viele Kompetenzen, die die Ju-
gendlichen mitbringen für die Maß-
nahme von großer Bedeutung sind,
weil sie als sekundäre Arbeitstugen-
den (sogenannte Schlüsselqualifika-
tionen wie z.B. Kommunikationsfä-
higkeit, Organisationsfähigkeit,
Teamfähigkeit etc.) Ansatzpunkte
für die weitere Förderung der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer bieten.
Da die Stärken und Fähigkeiten aber
nicht unbedingt auf den ersten Blick
zu erkennen sind und erschlossen
werden müssen, wird unter Umstän-
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den erst im Laufe der Maßnahme
deutlich, worin denn überhaupt die
individuellen Kompetenzen der ein-
zelnen Teilnehmerin oder des einzel-
nen Teilnehmers liegen. Insofern ist
ein permanenter Austausch (d.h.
auch gut zuhören können) mit den
Jugendlichen wichtig.

Das Aufgreifen dieser Kompeten-
zen hat letztendlich das Ziel, über das
Aufzeigen von Erfolgserlebnissen
und die persönliche Anerkennung zu
einer Stärkung des Selbstwertgefühls
und zur Verselbständigung der Ju-
gendlichen zu gelangen. Der persön-
liche Austausch ist hierbei der zen-
trale Punkt pädagogischer Praxis.
Aus diesem Grund ist der Kompe-

tenzansatz unmittelbar mit dem
Selbstverständnis von sozialer Arbeit
als Beziehungsarbeit verbunden.

Ausblick - offen:
Letztendlich kann es kein fertiges

Rezept dafür geben, wie in der Pra-
xis mit dem Förderplan umgegangen
werden soll. Die Arbeit mit dem
Förderplan ist, wie jede Form päd-
agogischer Arbeit, immer auch ein
offener Prozeß, der von allen Betei-
ligten abverlangt, sich auf diese Of-
fenheit einzulassen und sie mitunter
auch „auszuhalten“. Experimentier-
freudigkeit, Mut zur Auseinanderset-
zung und pädagogische Phantasie
sind gefragt.

Literatur:
Arend, D./Hekele, K./Rudolph, M.: Sich
am Jugendlichen orientieren. 3. Auflg.
Frankfurt 1993.
Bylinski, U.: Defizite beschreiben - Poten-
tiale erkennen - an den Kompetenzen an-
setzen. Zum Kompetenzansatz in der
Benachteiligtenförderung. In: Durchblick.
2/1996. S. 16-19.
Krafeld, F.J.: Die Praxis akzeptierender
Jugendarbeit. Opladen 1996.
Petermann, F./Petermann, U.: Training mit
Jugendlichen. Förderung von Arbeits- und
Sozialverhalten. München, Weinheim
1987.
Straif, Ch.: Warum Lernbehinderten das
Lernen schwer fällt. Was Intelligenztests
messen? In: Durchblick. 2/1997. S. 8-10.

Beispiel für einen Förderplan für berufsvorbereitende Maßnahmen. Der erste Teil verbleibt beim Träger, da er u.U.
vertrauliche Informationen beinhaltet. Der zweite Teil wird an den/die zuständige/n Berufsberater/in weitergeleitet.

Persönliche Daten

Name:

Vorname:

Straße:
Wohnort:

Telefon:

Geburtstag

Geburtsort

Staatsangehörigkeit:

Krankenkasse:

Berufs-/Arbeitsberater:

Reha:

Stammnummer:

Zielgruppe:

Maßnahme:

Eintritt :

Austritt:

Ansprechpartner:

Sonstiges:

Schul-/Berufslaufbahn

Schulbildung:
(Abgang/Abschluß)
Jahr der Entlassung:

Berufsausbildung (welche,
Abbruch, Abbruchgründe)
Arbeitslosigkeit (Dauer):

Weitere schulische/
berufsvorbereitende
Maßnahmen/Praktika:
Berufliche Vorerfahrungen:

Ergebnisse des psychologischen Gutachtens
des Arbeitsamtes

Hobbys, Freizeitinteressen etc.
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Familiäre Situation
berufliche Situation des Vaters/der Mutter, alleinerziehendes
Elternteil, Geschwister, Wohnverhältnisse, Heimerfahrungen
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Förderplan für
> Name <

>Anschrift<
Maßnahme/Zielgruppe:

Ort, Datum

———————————————————— ————————————————————————
Unterschrift der Teilnehmerin/des Teilnehmers Unterschrift der zuständigen Pädagogin/des zuständigen Pädagogen

A: >Vorname< Stärken und Fähigkeiten liegen in folgenden Bereichen:
(Wie) Sind diese Stärken/Fähigkeiten für den Erfolg der Maßnahme zu nutzen?

(Wie) Können diese Stärken/Fähigkeiten zum Ausgangspunkt von Lernprozessen gemacht werden?

B: Verhalten und Auftreten
Verhalten innerhalb der Gruppe, gegenüber AusbilderInnen, SozialpädagogInnen, LehrerInnen

C: Leistungen in der Werkstatt
Fehlzeiten, Pünktlichkeit,  Arbeitsmotivation; Umgang mit Werkzeugen und Arbeitsmaterialien; Selbständigkeit;Umgang mit

Mißerfolgen; Ergebnis von Werkstücken; Verbindung von Theorie und Praxis, Arbeits-/Ausbildungsreife

D: Praktika
Regelmäßigkeit, Arbeitsergebnisse/handwerkliches Geschick, Selbständigkeit, Arbeits-/Ausbildungsreife

E: Leistungen in der Berufsschule
Fehlzeiten, Regelmäßigkeit, Leistungsstand, Arbeits-/Ausbildungsreife

H: Gemeinsam erarbeitete Ziele und Perspektiven

F: Leistungen im Stützunterricht/Sonderförderung

G: Eigene Einschätzung der/des TN, selbstgesteckte Ziele und Perspektiven
Eigene Ideen zur Umsetzung der Ziele/Perspektiven
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In den letzten 10 Jahren wurden ins
besondere für Menschen mit einer

Lern- , geistigen oder psychischen
Behinderung verschiedene ambulan-
te Unterstützungsangebote zur beruf-
lichen Eingliederung erarbeitet und
erfolgreich erprobt. Während sich
diese Maßnahmen inzwischen als Er-
gänzung der stationären und überbe-
trieblichen Reha-Konzepte etabliert
haben, werden für Blinde und Seh-
behinderte besondere Hilfen zur be-
ruflichen Rehabilitation nach wie vor
überwiegend in besonderen Einrich-
tungen angeboten. Diesen Institutio-
nen gelingt es zwar, eine nicht uner-
heblichen Zahl blinder und seh-
behinderter Jugendlicher in den all-
gemeinen Arbeitsmarkt zu integrie-
ren - so liegt die Vermittlungsquote
des Berufsbildungswerks für Blinde
und Sehbehinderte Soest im langjäh-
rigen Durchschnitt bei ca. 75%. Sie
erreichen aber diejenigen nicht, für
die sich das Unterstützungsangebot
einer überbetrieblichen Einrichtung
- aus welchen Gründen auch immer -
nicht eignet.

Beginnen diese Jugendlichen eine
betriebliche Ausbildung, müssen sie
bislang auf Hilfe und Unterstützung
weitgehend verzichten. Wagen sie
diesen Schritt dennoch, sind sie dar-
auf angewiesen, sich mühsam eige-
ne Lösungen zu erarbeiten, um ihre
Sehbehinderung kompensieren und
die Anforderungen der Ausbildung
bewältigen zu können. Nicht selten
wird das Ausbildungsverhältnis ab-
gebrochen.

• „Erst nach einem Jahr hatte ich alle
Hilfen, die ich brauchte“.

• „Nach Feierabend habe ich mir die
Schulbücher auf ein größeres For-
mat kopiert“.

• „Nach einem Jahr erkannte ich, daß
dieser Beruf langfristig mein Au-

genleiden verschlimmern würde“.
(Erfahrungen sehbehinderter AZUBIS)

Darüber hinaus ist das Angebot an
Ausbildungsplätzen für sie einge-
schränkt, da vielen Unternehmen die
Ausbildung einer sehbehinderten
oder blinden Person ohne kompeten-
te Beratung zu riskant erscheint.

Gleichwohl belegen diejenigen, die
es trotz ihrer Einschränkungen ge-
schafft haben, einen betrieblichen
Ausbildungplatz zu finden und ihre
Ausbildung erfolgreich abzuschlie-
ßen, daß dies auch für Menschen mit
einer Sehbehinderung grundsätzlich
möglich ist. Für diesen Personen-
kreis, der nicht auf die vollständigen
Hilfen einer überbetriebliche Ein-
richtung angewiesen ist, fehlt jedoch
ein Unterstützungsangebot nach dem
Prinzip: so normal wie möglich und
soviel Unterstützung wie nötig.

Ziel des Modellvorhabens MobiliS,
das von Mai 1999 bis März 2004 am
Bildungszentrum für Blinde und Seh-
behinderte Soest durchgeführt wird,
ist es daher, die Kenntnisse des Bil-
dungszentrums in der Ausbildung
und Beschulung von blinden und seh-
behinderten Jugendlichen für Unter-
nehmen und Behörden des allgemei-
nen Arbeitsmarktes nutzbar zu ma-
chen. Es soll ein Unterstützungsange-
bot entwickelt werden, das sowohl
Auszubildenden als auch ihren aus-
bildenden Unternehmen und berufsbil-
denden Schulen individuell, flexibel
und ggf. kurzfristig die Hilfen bereit-
stellt, die den erfolgreichen Abschluß
einer Ausbildung sicherstellen.

Für eine betriebliche Ausbildung
spricht vieles. In Interviews mit be-
trieblich ausgebildeten Jugendlichen
wurden u.a. folgende Gründe ge-
nannt:

• „Ich wollte auf keinen Fall weg
von hier, von meinen Freunden
und von meiner Familie.“

• „Ich bin hier zum Kindergarten
und zur Schule gegangen und habe
nicht eingesehen, daß ich wegen
der Ausbildung den Wohnort
wechseln und ein Internat besu-
chen sollte.“

• „Eine Ausbildung im Betrieb
schien mir irgendwie realistischer
zu sein.“

• „Irgendwann muß ich ja den
Schritt nach „draußen“ tun.“

Mit der Umsetzung des Modells ist
vor allem intendiert, durch die Rea-
lisierung individueller Lösungen zur
Kompensation der Sehbehinderung
direkt am Ausbildungsplatz neue
Berufe für Blinde und Sehbehinderte
zu erschließen. Auf diese Weise sol-
len zum einen deutlich mehr Blinde
und Sehbehinderte in Betrieben und
Behörden in der Nähe ihres Wohn-
ortes ausgebildet werden können und
zum anderen deutlich mehr Betrie-
be motiviert werden, blinde und seh-
behinderte Jugendliche auszubilden.
Darüber hinaus ist anzunehmen, daß
durch die Unterstützung betriebli-
cher Ausbildungsverhältnisse einem
größeren Anteil Jugendlicher der
Übergang von der Ausbildung in ein
festes Arbeitsverhältnis beim Ausbil-
dungsbetrieb ermöglicht wird.
Schließlich soll auch denjenigen Ju-
gendlichen eine Ausbildung ermög-
licht werden, die nicht bereit oder
nicht in der Lage sind, ihren Wohnort
für eine überbetriebliche Bildungs-
maßnahme in einem Berufsbildungs-
werk zu  verlassen. Erfahrungen im
Rahmen eines ähnlichen Projektes,
das vor einigen Jahren an der Schles-
wiger Schule für Sehgeschädigte ein-
gerichtet wurde und dort mittlerwei-
le einen festen Baustein innerhalb
des Beratungsangebots für blinde

MobiliS – Modell: wohnortnahe berufliche Bildung
Blinder und Sehbehinderter
Ein Projekt des Bildungszentrums für Blinde und Sehbehinderte Soest
von Jörg Barlsen; BBW Soest
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Ausstellung „Markt der Regionen“ auf der Jahrestagung der BAG UB

und sehbehinderte Auszubildende
bildet, zeigen, daß diese Erwartun-
gen nicht überzogen sind.

In das Konzept werden die Dienst-
leistungen, die das Bildungszentrum
für Blinde und Sehbehinderte bislang
ausschließlich Jugendlichen anbie-
tet, die in Soest an einer stationären
beruflichen Bildungsmaßnahme (Er-
stausbildung bzw. Förderlehrgang)
teilnehmen, eingebunden. Der Pro-
jektname MobiliS erhält  hier seine
doppelte Bedeutung, steht er doch
auch dafür, Hilfen, die bislang an das
Bildungszentrum für Blinde und
Sehbehinderte gebunden waren,
„mobil“ zu machen, das heißt, diese
hinaus zu tragen in die jeweiligen
Ausbildungsbetriebe und Berufs-
schulen. Dieses  „Know-How“ wird
den Auszubildenden und ihren Be-
trieben und Schulen im Rahmen fol-
gender Angebote zur Verfügung ste-
hen:

• Es werden Arbeitserprobungen im
Rahmen des Berufsfindungspro-
zesses, um vor Beginn einer be-
trieblichen Ausbildung Eignung
und Neigung für bestimmte Beru-
fe überprüfen zu können, angebo-
ten.

• Das Beratungs- und Schulungs-
zentrum für Blinde und Sehbe-
hinderte in Soest erarbeitet indivi-
duelle Lösungen in den Bereichen
Sehhilfen, Arbeitsplatzausstattung,
blinden- und sehbehinderten-
spezifische Anpassung von EDV-
Arbeitsplätzen – jeweils abge-
stimmt auf die konkreten Bedin-
gungen am Ausbildungsplatz.

• Kompetente AusbilderInnen, die
langjährige Erfahrung in der beruf-
lichen Bildung  Blinder und Seh-
behinderter mitbringen, unterstüt-
zen die ausbildenden KollegInnen
in den Betrieben.

• LehrerInnen des Berufskollegs für
Blinde und Sehbehinderte beraten,
sofern die Auszubildenden auch
eine Regelberufsschule besuchen,
ihre dortigen KollegInnen.

Darüber hinaus werden weitere
eventuell erforderliche Unterstützun-
gen während der Ausbildung, etwa
ein Mobilitätstraining am Ausbil-
dungsplatz, Nachhilfe für den
Berufsschulunterricht, psychosoziale
Hilfen etc., organisiert und koordi-
niert. Geplant ist in diesem Zusam-
menhang auch, Teile der Ausbildung
in das Berufsbildungswerk „auszu-
lagern“, z.B., um die Betriebe bei
sehr zeitintensiven Ausbildungsab-
schnitten zu entlasten. Entsprechen-
de Module werden entwickelt. Vor-
aussetzung ist natürlich, daß sowohl
der Betrieb als auch der/die Auszu-
bildende mit einer solchen Regelung
einverstanden sind. Des weiteren soll
den Auszubildenden durch regelmä-
ßig stattfindende, mehrtägige themen-
b e z o g e n e
„peer-group-
Treffen“ im
Bildungszen-
trum Gele-
genheit gege-
ben werden,
sich mit an-
dern Betrof-
fenen über
ihre Situation
und spezifi-
schen Pro-
bleme im Be-
trieb auszu-
tauschen.

S e l b s t v e r -
s t ä n d l i c h
steht das Bil-
d u n g s z e n -
trum wäh-
rend der ge-
samten Aus-
bildungszeit
als An-
sprechpart-
ner für Aus-
zubildende,
ihre Betriebe
und Berufs-
schulen zur
Verfügung.
Das gilt ins-

besondere für  Krisen- oder Konflikt-
situationen.

Als neue Dienstleistung des West-
fälischen Bildungszentrum für Blin-
de und Sehbehinderte  wird MobiliS
blinde und sehbehinderte Jugendli-
che erreichen, die mit dem bisheri-
gen Angebot einer überbetrieblichen
Ausbildung nicht angesprochen wer-
den konnten.

Kontakt:
Bildungszentrum für Blinde und Seh-
behinderte Soest
MobiliS
Erwin Denninghaus, Adelheid Oeser-
Steinbömer, Jörg Barlsen
Hattroper Weg 57
59494 Soest
Tel.: 02921/ 684-254 / 255
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Renata Neukirchen (li.) und Simone Schüller auf dem Fest „5 Jahre BAG UB“

Mitgliederversammlung 1999
Am 30.9.1999 fand am Rande der

Jahrestagung „Integrationsfach-
dienste – quo vadis?“ die diesjähri-
ge Mitgliederversammlung der BAG
UB statt.

Der bisherige Vorstand legte den
Tätigkeitsbericht 1998/ 99 und den
Finanzbericht 1998 mit dem Ergeb-
nis der Kassenprüfung vor und wur-
de entlastet. In die vergangene Amts-
zeit des Vorstandes fiel der Aufbau
des europäischen Projektes „Unter-
stützte Beschäftigung 2000“ und
damit eine enorme Ausweitung der
Aktivitäten mit der bundesweiten
Informations- und Beratungsstelle
Unterstützte Beschäftigung in eige-
nen Räumen, mehreren hauptamtli-
chen MitarbeiterInnen und der Ent-
wicklung der Berufsbegleitenden
Qualifizierung in Unterstützter Be-
schäftigung für Integrationsberate-
rInnen. Der detaillierte Tätigkeitsbe-

richt kann in der Geschäftsstelle an-
gefordert werden kann und ist dem-
nächst auch auf unserer Homepage
im Internet unter www.bag-ub.de
abrufbar.

Neuer Vorstand gewählt
Auf der Mitgliederversammlung

wurde ein neuer Vorstand gewählt:
Rolf Behncke von der Hamburger

Arbeitsassistenz wurde als Vorsit-
zender wiedergewählt, stellvertre-
tene Vorsitzende wurde das bisheri-
ge Vorstandsmitglied Angelika
Thielicke von spectrum e.V. in Mar-
burg, Klaus-Peter Böhringer von
Miteinander Leben in Pforzheim,
Holger Mangold vom Zentrum für
selbstbestimmtes Leben und der
ACCESS GmbH in Erlangen und
Magnus Schneider von der Lebens-
hilfe Gießen wurden wieder in den
Vorstand gewählt.

Neu im Vorstand sind Karen Stein
vom Integrationsfachdienst des
Behindertenverbandes Wittenberg
und Ingrid Maulwurf-Nebel vom
Rauhen Haus in Hamburg (siehe
auch ihre Vorstellung in dieser Aus-
gabe der impulse). Der Vorstand hat
sich am 1.11.1999 im Hamburg zur
konstituierenden Sitzung getroffen,
die nächste Sitzung ist am 21.1.2000.

Dank an
Renata Neukirchen

und
Simone Schüller

Die bisherigen Vorstandsmitglieder
Renata Neukirchen von der cba in
München, die bisher stellvertreten-
de Vorsitzende der BAG UB war,
und Simone Schüller von der Uni-
versität Dortmund kandidierten nicht
wieder.

Sie haben die Arbeit der BAG UB
mit ganzem Herzen in den letzten
Jahren aktiv begleitet und sich be-
sonders für das Projekt Unterstützte
Beschäftigung 2000 engagiert.
Renata Neukirchen war als Frau der
ersten Stunde seit fünf Jahren bei der
BAG UB dabei, Simone Schüller seit
2 ½ Jahren im Vorstand. Rolf
Behncke als Vorsitzender und das
BAG UB Team dankten den Beiden
mit einem Blumenstrauß für die ge-
leistete Arbeit.

Simone Schüller und Renata Neu-
kirchen verabschiedeten sich aus der
Vorstandsarbeit auf dem Fest „5 Jah-
re BAG UB“ mit einer hervorragen-
den kaberettistischen Revue über die
Entwicklung der BAG UB.

Bitte vormerken:

BAG UB
Jahrestagung 2000

vom 15.-17.11.2000
in Hohenroda

in Hessen
Die letzte Jahrestagung „Inte-

grationsfachdienste – quo vadis?“
vom 29.9.-1.10.1999 in Teltow
war mit über 250 Teilnehme-
rInnen die bisher größte Fachta-
gung der BAG UB und hat in der
Vor- und Nachbereitung uns viel
Arbeit gemacht. Es hat sich ge-
lohnt.

Die Planungen für die nächste
Jahrestagung haben begonnen,
der Termin kann schon einmal
vorgemerkt werden:

Die nächste Jahrestagung der
BAG UB wird vom 15. bis 17.
November 2000 in Hohenroda in
Hessen stattfinden.
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Karen Stein (li.)

Die beiden  neuen
Vorstandsmitglider
stellen sich vor

Ingrid Maulwurf-Nebel
Wer bin ich?:

Mein Name ist Ingrid Maulwurf-
Nebel, ich bin 42 Jahre alt, habe in
Braunschweig Sozialpädagogik stu-
diert und arbeite seit 1986 in der Stif-
tung Das Rauhe Haus in Hamburg.

Dort habe ich zunächst in der
Jugendhilfeabteilung in verschiede-
nen Bereichen gearbeitet, u.a. habe
ich dort eine ambulante Massnahme
für drogenkonsumierende Kinder
und Jugendliche aufgebaut.

Nach einem kurzen Abstecher in
die Behörde für Arbeit, Gesundheit
und Soziales bin ich in Das Rauhe
Haus zurückgekehrt, um in der Ab-
teilung Behindertenhilfe die Indivi-
duelle Arbeitsbegleitung (IAB) auf-
zubauen.

Was mache ich?:
In der Tradition der Einrichtung,

für die ich nun schon fast 15 Jahre
arbeite, richtet sich das Angebot der
IAB vor allem an solche Menschen
mit Behinderung, die durch das Ra-
ster der bestehenden Angebote der
beruflichen Rehabilitation durchge-
fallen sind und für die es kein pas-
sendes Angebot gibt. Vor allem sind
dies Menschen, die neben ihrer gei-
stigen Behinderung herausfordernde
Verhaltensweisen zeigen und/oder
eine psychische Störung bzw. eine
Persönlichkeitsstörung haben. Häu-
fig haben sie ihren Arbeitsplatz in der
WfB verloren oder gekündigt, viele
lehnen auch für sich einen Arbeits-
platz in der WfB ab. Die Leistungs-
anforderung für eine Tätigkeit auf
dem 1. Arbeitsmarkt ist in der Regel
für diesen Personenkreis zu hoch, so
dass die IAB individuell zugeschnit-
tenen Arbeits- und Beschäftigungs-
möglichkeiten als Alternative zu ei-
nem Werkstattarbeitsplatz anbietet.

Inzwischen gehört neben der IAB
auch die Leitung der Individuellen

Tagesförderung des Rauhen Hauses
zu meinem Verantwortungsbereich.

Als Vorstandsmitglied der BAG
UB liegt mir folglich auch besonders
am Herzen, das Thema „Arbeits- und
Beschäftigungsmöglichkeiten für
Menschen mit schweren Behinde-
rungen“ voranzutreiben und für die-
sen Personenkreis das Recht auf
integrative Beschäftigung mit der da-
zugehörigen notwendigen Unterstüt-
zung immer wieder einzufordern.
Eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema
besteht in der BAG UB ja bereits seit
2 Jahren. Dort werde ich selbstver-
ständlich auch weiterhin mitarbeiten.

Karen Stein
Wer bin ich?:

Karen Stein, 24
Jahre, Studium
Sozialpädagogik
(Fachrichtung: Ar-
beit mit Menschen
mit Behinderun-
gen). Ich lebe in
Lutherstadt Wit-
tenberg, Sachsen –
Anhalt, bin hier
auch geboren.
1997 Studium ab-
geschlossen (Diplomarbeit zum The-
ma Integration).

Was mache ich?:
Seit 5 Jahren bin ich ehrenamtlich

beim Gemeinnützigen Behinderten-
verband Wittenberg GmbH tätig, seit
2 Jahren dort im Vorstand. Während
des Studiums habe ich 1½ Jahre dort
gearbeitet u.a. in der Geschäftsstel-
le, in der Integrationskindertagesstät-
te, im Familienentlastenden Dienst
und in der Freizeit- und Jugendarbeit.

Der Behindertenverband setzt sich
für und mit Menschen mit Behinde-
rungen für die Integration in die Ge-
sellschaft ein, für mehr Akzeptanz,
Toleranz und Anerkennung von
Menschen mit Behinderungen, mit
der Schaffung diesbezüglicher An-
gebote im elementaren, schulischen,
beruflichen und persönlichen Be-
reich (Fahrdienst, Familienentlasten-
der Dienst, Integrationskinder-

tagesstätte, Öffentlichkeitsarbeit,
Mitwirkung in verschiedenen Gremi-
en, Interessenvertretung, Beratungs-
angebote, Selbsthilfegruppen, Be-
rufsbegleitender Dienst, Integra-
tionsfachdienst, Freizeitangebote,
Selbsthilfegruppen, Schulsozial-
arbeit in einer Integrationsschule).
Ziel ist, ein Leben so normal wie
möglich führen zu können, mit all
seinen Möglichkeiten, in all seiner
Vielfalt, Angeboten, Kontakten, ein
Leben mit gleichen Rechten.

Nachdem ich ein Jahr in der Er-
wachsenenbildung tätig war, bin ich
nun seit Juli 1998 Leiterin des Inte-

grationsfachdienstes Wittenberg
(Bundesmodellprojekt). Ziel ist die
Eingliederung von Menschen mit
Behinderungen in das Arbeitsleben,
d.h. das Finden und mit Erfolg Hal-
ten von bezahlter Arbeit auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt mit entspre-
chender individueller Unterstützung.
Wir sind 5 Mitarbeiter (3 Integra-
tionsberater, 1 Gebärdendolmet-
scherin, 1 Verwaltungsangestellte)
und unser Integrationsfachdienst hat
2 Außenstellen (Dessau, Bitterfeld).

Ich freue mich sehr, im Vorstand
der BAG UB mitzuarbeiten, möchte
hier die Erfahrungen aus den neuen
Bundesländern mit einbringen, über
unsere Situation sprechen, zur Schaf-
fung von weiteren Angeboten anre-
gen und die Ideen von Selbstbestim-
mtem Leben und Unterstützter Be-
schäftigung weitertragen und weiter-
entwickeln.
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Projektphase 1 abgeschlossen - Projektteam Unterstützte Beschäftigung 2000 muß
sich drastisch verkleinern

Der erste Durchgang der Berufs-
begleitenden Qualifizierung in Un-
terstützter Beschäftigung ist im De-
zember 1999 mit dem Abschluß-
kolloquium in Timmendorfer Strand
zu Ende gegangen.

24 IntegrationsberaterInnen aus
Integrationsfachdiensten, Werkstätten
für Behinderte, BBW und BFW ha-
ben von August 1998 bis Dezember
1999 an der Qualifizierung erfolgreich
teilgenommen. Die Qualifizierung
umfaßte acht Module (Grundlagen
und Grundhaltungen, Förderungs-
recht, individuelle Berufsplanung
und Fähigkeitsprofile, Arbeitsplatz-
akquisition, betriebswirtschaftliches
Denken, Qualifizierung am Arbeits-

platz, Krisenintervention, Qualitäts-
sicherung) mit jeweils einem um-
fangreichen Studienbrief von 60-100
Seiten und einem dreitägigen Kom-
paktseminar in Nürnberg, ein einwö-
chiges Praktikum in einem anderen
Integrationsfachdienst in Deutsch-
land oder Europa sowie ein dreimo-
natiges Abschlußprojekt und ein Ab-
schlußkolloquium. Der erste Durch-
gang hat uns und den Teilnehme-
rInnen viel Spaß gemacht und die
Arbeit vor Ort sichtlich weiterent-
wickelt, so daß sich der große Auf-
wand bei der Entwicklung der Qua-
lifizierung gelohnt hat.

Der Abschied vom ersten Kurs ist
uns allen sehr schwer gefallen, auch

Projekt Unterstützte Beschäftigung 2000
Berufsbegleitende Qualifizierung für IntegrationsberaterInnen

wenn mittlerweile der zweite Durch-
gang mit 20 engagierten Teilneh-
merInnen mit der Aussendung der
Studienmaterialien und dem ersten
Kompaktseminar vom 11. bis
13.11.1999 in Eisenach begonnen
hat. Die Leitung und die Betreuung
des zweiten Durchgangs der Quali-
fizierung hat Susanne Putzke über-
nommen, die bereits mit den ersten
Durchgang begleitet hat.

Wir haben nicht alle Bewerbe-
rInnen beim zweiten Durchgang der
Berufsbegleitenden Qualifizierung
berücksichtigen können und hoffen,
vielleicht im Rahmen eines kommen-
den Projektes oder in Zusammenar-
beit mit interessierten Leistungsträ-
gern die Qualifizierung im 2000/
2001 weiterentwickeln und wieder
anbieten zu können.

Mit dem Abschluß des ersten
Durchgangs der berufsbegleitenden
Qualifizierung und der Entwicklung
der ersten Version der Studienmate-
rialien ist die erste Projektphase des
europäischen Projektes Unterstützte
Beschäftigung abgeschlossen. Da
wir zur Zeit noch keine neuen Pro-
jekte haben, laufen die ABM Stel-
len von Christoph Mühlbach und
Stefanie Neu-Schrader Ende des Jah-
res leider aus. Ralf Thomsen, der für
uns als Jurist von Oktober 1998 das
Modul 2 zum Thema Förderungs-
recht fachlich kenntnisreich entwik-
kelte und zur Rechtsberatung zur
Verfügung stand, ist bereits Ende
September nach Ablauf seines Jah-
resvertrages ausgeschieden. Chri-
stoph Mühlbach war zuständig für
die Übersetzung und das Lektorat
von Studienmaterialien und den
impulsen, der organisatorischen Vor-
bereitung der Jahrestagungen und
der Seminare sowie der Koordinati-
on unser transnationalen Zusammen-
arbeit. Stefanie Neu-Schrader hat die
Informations- und Beratungsstelle
auch bei größten Aussendungen am
Laufen gehalten, unsere umfangrei-

chen Projektmittelabforderungen ge-
managt und bis zur Grenze der per-
sönlichen Belastbarkeit für die erfor-
derliche Arbeitsplatzassistenz für
sich und andere gekämpft. Sie alle ha-
ben mit ihrer Arbeit und ihrem weit
überdurchschnittlichen Engagement
maßgeblich zum Erfolg des Projek-
tes Unterstützte Beschäftigung 2000
beigetragen. Vielen Dank dafür!

Jörg Schulz konnte nach dem Aus-
laufen der ABM mit 20 Stunden für
die Gestaltung der impulse sowie
unserer Studienmaterialien und zur
Verstärkung unserer allgemeinen
Informationsarbeit weiterbeschäftigt
werden, Susanne Putzke übernimmt
mit 32 Stunden die Leitung der
Durchführung des zweiten Durch-
gangs der Berufsbegleitenden Qua-
lifizierung, Brigitte Bock bleibt mit
einer vollen Stelle unsere Ansprech-
partnerin im Sekreteriat und Stefan
Doose bleibt für die Informations-
und Beratungsstelle Unterstützte Be-
schäftigung und als Projektleitung
mit einer vollen Stelle.

Das Projekt Unterstützte Beschäf-
tigung 2000 läuft Ende 2000 aus. Die
BAG UB kann nur weiter hauptamt-

liches Personal beschäftigen, wenn
es ihr gelingt neue Projekte und
Fördermöglichkeiten zu akquirieren,
neue Mitglieder zu gewinnen und
mehr Spenden zu bekommen.

Unterstützen Sie unsere bundes-
weite Arbeit, indem Sie Mitglied der
BAG UB werden, uns spenden oder
Aufträge an uns vergeben!

Aufgrund der eingeschränkten Per-
sonalsituation müssen wir sowohl
unsere Sprechzeiten als auch unsere
Außentermine einschränken. Sie errei-
chen die Informations- und Beratungs-
stelle ab Januar 2000 in der Regel
Montags, Mittwochs, Donnerstags
von 9.30-12.30 Uhr und Mittwochs
zusätzlich von 14.00-17.30 Uhr. Sie
können uns natürlich jederzeit eine
Nachricht auf dem Anrufbeantworter
hinterlassen, einen Brief, ein Fax
oder ein Email senden.

Viele Informationen erhalten Sie
zukünftig auch über unsere Home-
page www.bag-ub.de, die wir im Ja-
nuar 2000 ausbauen werden. Wir pla-
nen auch eine aktuelle Mailingliste
per Email zum Thema Unterstützte
Beschäftigung. Näheres ab Januar
2000 auf unserer Homepage.
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Die neue Sprechzeiten der
Informations- und Beratungsstelle

Unterstützte Beschäftigung

Montags, Mittwochs, Donnerstags
9.30 - 12.30 Uhr

und Mittwochs
14.00 - 17.30 Uhr

An die
Bundesarbeitsgemeinschaft für    oderper Fax: 040 / 432 53 125
Unterstützte Beschäftigung      per Email: BAG_UB@t-online.de
Schulterblatt 36

20357 Hamburg

  Materialienliste der BAG UB
Bitte senden Sie mir gegen Rechnung:
__ x Forschungsstelle Unterstützte Beschäftigung: Integrationsbegleitung in Arbeit und Beruf von Menschen mit Lern- und

geistiger   Behinderung - eine Untersuchung von Integrationsfachdiensten in Westfalen-Lippe, Versandkostenp. 5 DM neu!
__ x Trost: Integrationsfachdienste f. Menschen mit psychischer Behinderung in Baden-Württemberg  24,80 DM
__ x LWV Württemberg-Hohenzollern (Hrsg.): Tagungsbericht „Integration Behinderter auf dem Arbeitsmarkt“ 19,80 DM neu!
__ x Handbuch „Unterstützte Beschäftigung“ HORIZON – Arbeitsgruppe, Januar 1999, 25 DM Neuauflage!
__ x Kirsten Gebhardt: Vermittlungshürden überwinden! 4 DM
__ x Tagungsbericht Integrierende Arbeitsbegleitung von Menschen mit Autismus, Versandkostenpauschale 5 DM neu!
__ x Konzeption Integrierende Arbeitsbegleitung von Menschen mit Autismus, Versandkostenpauschale 3 DM neu!
__ x Stefan Doose: Unterstützte Beschäftigung für Menschen mit Lernschwierigkeiten  15 DM
__ x Materialienheft I „Supported Employment in Europa“  10 DM
__ x „Beratungskonzept zur beruflichen Integration“, Meuth, Spende 10 DM Neuauflage!
__ x impulse Nr.  1, 96      Überblick Unterstützte Beschäftigung  10 DM
__ x impulse Nr.  2, 96      Integrative Übergänge Schule - Beruf  10 DM
__ x impulse Nr.  3 / 4, 96 Qualifizierung/Arbeitsplatzakquisition  10 DM
__ x impulse Nr.  5 / 6, 97 Unterstützte Beschäftigung - mehr als die Vermittlung eines Arbeitsplatzes  20 DM
__ x impulse Nr.  7 / 8, 98 Unterstützte Beschäftigung f. Menschen mit schwerer Behinderung  20 DM
__ x impulse Nr.  9, 98      Unterstützte Beschäftigung in Deutschland – ein Überblick  10  DM
__ x impulse Nr. 10, 98     Integration – als neue Unternehmenskultur? – Berichte von der Jahrestagung 1998, 10  DM
__ x impulse Nr. 11, 99     Perspektiven für Unterstützte ArbeitnehmerInnen – 10 DM
__ x impulse Nr. 12, 99     Neue Entwicklungen – wer steuert wohin?  – 10 DM
__ x impulse Nr. 13, 99     Unterstützte Beschäftigung in Deutschland und Europa  – 10 DM neu!
__ x impulse  - Abonnement 40 DM Inland / 60 DM Ausland pro Jahr
__ x Adressenliste Integrationsfachdienste 3 DM
__ x Projekt Integration „Ich hab´ noch eine Menge Zukunft vor mir!“, persönliche Berichte,  Versandkostenpauschale 3 DM
__ x Projekt Integration Video „Ich hab’s geschafft“ (VHS),  20 DM
__ x Hamburger Arbeitsassistenz: Konzept und Arbeitsweise  3 DM
__ x Hamburger Arbeitsassistenz: Konzept, Entwicklung und Perspektiven der Maßnahme Ambulantes Arbeitstraining und

Integrationspraktikum 5 DM Neu, aktualisierte Ausgabe!
__ x Hamburger Arbeitsassistenz: Analyse des finanziellen Mitteleinsatzes & d. Einsparungen ´92-97,  Kopierfassung jetzt 8 DM
__ x Plakat I: Zwei Profis wollen Integration: 12 DM (plus mind. 8 DM Versand - Inland -)
__ x Plakat II: Zwei Profis wollen Integration: 12 DM (plus mind. 8 DM Versand - Inland -) neu!
__ x von Lüpke: Nichts Besonderes.  12 DM
__ x Peter van Kahn/ Stefan Doose: Zukunftsweisend – Peer Counceling und Persönliche Zukunftsplanung 12 DM neu!
__ x Broschüre „I want my dream“ Persönliche Zukunftsplanung mit herausnehmbaren Materialienteil (DinA4) 15 DM
__ x Materialien zu persönlichen Zukunftsplanung: Lebensstilkarten  10 DM
__ x Materialien zu persönlichen Zukunftsplanung: Hutkarten  10 DM
__ x Materialien zur persönlichen Zukunftsplanung: Traumkarten  15 DM
__ x Materialien zur persönlichen Zukunftsplanung: Arbeitsassistenzset  15 DM
__ x Materialien zur persönlichen Zukunftsplanung als Gesamtpaket 60 DM
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